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Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem [→] Versicherungsnehmer und uns. Wenn Sie 
die Versicherung beantragt haben, sind Sie Versicherungsnehmer und unser Vertragspartner. Die in den Bedin-
gungen festgelegten Rechte und Pflichten betreffen Sie als Versicherungsnehmer. Wir verwenden nur die männ-
liche Schreibweise. Damit meinen wir gleichermaßen alle Geschlechter. Der Text wird dadurch übersichtlicher 
und verständlicher.

Wichtiger Hinweis: Damit Sie die Bedingungen leichter verstehen können, erklären wir Fachbegriffe im An-
hang. Alle Fachbegriffe, die wir dort erklären, haben wir mit dem Zeichen [→] gekennzeichnet.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

A. VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN

§ 1 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

(1) Der Vertrag kommt zwischen Ihnen und uns zu-
stande, wenn:

– wir Ihren Antrag durch eine Annahmeerklärung 
annehmen oder

– Sie unser Angebot durch eine Annahmeerklärung 
in [→] Schriftform annehmen.

Ab diesem Zeitpunkt beginnt der Versicherungs-
schutz. Wenn im [→] Versicherungsschein ein späte-
rer Zeitpunkt als Beginn des Vertrags genannt ist, 
beginnt Ihr Versicherungsschutz zu diesem späteren 
Zeitpunkt.

Bitte beachten Sie: Sie haben nur dann Versiche-
rungsschutz, wenn Sie den ersten Beitrag rechtzeitig 
zahlen. Mehr dazu finden Sie in § 19 und § 20.

(2) Wenn wir mit Ihnen einen vorläufigen Versiche-
rungsschutz vereinbart haben, gelten dafür die Rege-
lungen in Absatz 1 nicht. Die Regelungen für den 
vorläufigen Versicherungsschutz finden Sie in den 
zusätzlichen Bedingungen.

§ 2 Was müssen Sie beachten, wenn Sie den An-
trag stellen?

(1) Wenn Sie einen Antrag stellen oder ein Angebot 
anfordern, müssen Sie unsere Fragen richtig und voll-
ständig beantworten (Anzeigepflicht). Unsere Fragen 
stellen wir in [→] Textform. Wir fragen nach Umstän-
den, die für den Abschluss und den Inhalt des Ver-
trags besonders wichtig sind. Diese nennen wir [→] 
gefahrerhebliche Umstände. Ein solcher Umstand 
kann zum Beispiel der Zustand Ihrer Gesundheit sein. 
Wir versichern Sie im Vertrauen darauf, dass Sie un-
sere Fragen richtig und vollständig beantworten.

Auch nachdem Sie den Antrag gestellt oder ein Ange-
bot angefordert haben, können neue gefahrerhebliche 
Umstände hinzukommen. Die neuen gefahrerhebli-
chen Umstände müssen Sie uns dann nicht von selbst 

nachmelden. Wir können aber nach weiteren gefahrer-
heblichen Umständen fragen, nachdem Sie den Antrag 
gestellt oder ein Angebot angefordert haben. Dann 
müssen Sie unsere Fragen ebenfalls richtig und voll-
ständig beantworten. Unser Fragerecht zu neuen ge-
fahrerheblichen Umständen endet, wenn der Vertrag 
zustande gekommen ist. Mehr dazu finden Sie in § 1 
Absatz 1.

(2) Wenn wir eine andere Person versichern sollen, 
muss auch diese die Fragen richtig und vollständig 
beantworten.

Besonderheit für Verträge der betrieblichen Al-
tersversorgung

(3) Bei diesen Verträgen können wir die Beiträge auch 
nach [→] kollektiven Merkmalen ermitteln. Wenn der 
Versicherte später aus dem Unternehmen ausscheiden 
sollte und den Vertrag privat weiterführt, gilt Folgen-
des: Wir führen den Vertrag fort, ohne die kollektiven 
Merkmale zu berücksichtigen. Dadurch kann sich ein 
höherer Beitrag ergeben.

§ 3 Welche Folgen hat es, wenn Sie uns Angaben 
verschweigen?

Im Folgenden informieren wir Sie, unter welchen 
Bedingungen wir

– vom Vertrag zurücktreten,

– den Vertrag kündigen,

– den Vertrag anpassen oder

– den Vertrag wegen [→] arglistiger Täuschung 
anfechten können.

Bitte beachten Sie: Die folgenden Regelungen gelten 
auch, wenn der [→] Versicherte die Anzeigepflicht 
verletzt. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie das wuss-
ten.

Rücktritt

(1) Wenn Sie [→] gefahrerhebliche Umstände falsch 
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angegeben haben, verletzen Sie die Anzeigepflicht. 
Wir können dann vom Vertrag zurücktreten.

Bitte beachten Sie: Wir können nicht vom Vertrag 
zurücktreten, wenn

– Sie uns nachweisen, dass Sie weder [→] vorsätz-
lich noch [→] grob fahrlässig falsche Angaben 
gemacht haben.

– Sie zwar grob fahrlässig falsche Angaben gemacht 
haben, uns aber Folgendes nachweisen: Wir hätten 
Ihren Antrag zu anderen Bedingungen angenom-
men, wenn Sie die Umstände richtig angegeben 
hätten.

(2) Wenn wir vom Vertrag zurücktreten, endet Ihr 
Versicherungsschutz. Wenn zum Zeitpunkt des Rück-
tritts bereits der [→] Versicherungsfall eingetreten ist, 
bleiben wir zur Leistung verpflichtet. Dazu müssen 
Sie uns nachweisen, dass folgende Bedingungen er-
füllt sind:

Der verschwiegene Umstand war nicht die Ursache 
dafür, dass

– der Versicherungsfall eingetreten ist oder festge-
stellt wurde,

– die Leistungspflicht festgestellt wurde,

– die Leistungspflicht im zugesagten Umfang ange-
fallen ist.

Kündigung

(3) Wenn wir nicht zurücktreten können, können wir 
den Vertrag kündigen. Dazu müssen wir eine Frist 
von einem Monat einhalten. Wir verzichten auf dieses 
gesetzliche Kündigungsrecht, wenn Sie die Anzeige-
pflicht unverschuldet verletzt haben.

(4) Wenn Sie Ihre Anzeigepflicht [→] fahrlässig ver-
letzt haben, gilt folgende Ausnahme: Wir können den 
Vertrag nicht kündigen, wenn Sie uns Folgendes 
nachweisen: Wir hätten den Vertrag auch dann ge-
schlossen, wenn wir die verschwiegenen Umstände 
gekannt hätten. Ein verschwiegener Umstand kann 
zum Beispiel eine Krankheit sein.

Vertragsanpassung

(5) Wenn wir den Vertrag nicht kündigen und nicht 
vom Vertrag zurücktreten, führen wir den Vertrag zu 
anderen Bedingungen fort. Und zwar zu den Bedin-
gungen, zu denen wir den Vertrag geschlossen hätten, 
wenn wir von den verschwiegenen Umständen ge-
wusst hätten. Die neuen Bedingungen gelten rückwir-
kend ab Beginn des Vertrags.

Wenn Sie die Anzeigepflicht unverschuldet verletzt 
haben, verzichten wir auf die gesetzliche Möglichkeit 
den Vertrag anzupassen.

Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats frist-
los kündigen, wenn

– wir den Beitrag um mehr als 10 % dafür erhöhen, 
dass wir das neue Risiko übernehmen, oder

– wir Ihnen keinen Versicherungsschutz für den 
Umstand anbieten, den Sie uns verschwiegen ha-
ben.

Die Frist beginnt, nachdem Sie unsere Mitteilung über 
die Anpassung des Vertrags erhalten haben. Wir wer-
den Sie in unserer Mitteilung auf Ihr Recht zur Kündi-
gung hinweisen.

Ausübung unserer Rechte

(6) Geltend machen können wir unsere Rechte zum 
Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsanpassung 
nur unter folgender Bedingung: Wir haben Sie in einer 
gesonderten Mitteilung in [→] Textform auf die Fol-
gen einer Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen. 
Wir müssen unsere Rechte innerhalb eines Monats 
geltend machen. Die Monatsfrist beginnt zu dem Zeit-
punkt, zu dem wir festgestellt haben, welche Rechte 
wir geltend machen können. Wenn wir unsere Rechte 
ausüben, müssen wir die Umstände angeben, auf die 
wir unseren Rücktritt, unsere Kündigung oder Ver-
tragsanpassung stützen. Wir können nachträglich wei-
tere Gründe angeben, solange die Monatsfrist nicht 
verstrichen ist.

In folgenden Fällen können wir nicht vom Vertrag 
zurücktreten, ihn kündigen oder anpassen:

– Wir kannten den Umstand, den Sie verschwiegen 
haben.

– Es war uns bekannt, dass Ihre Angabe falsch war.

– Es sind bereits fünf Jahre vergangen, seitdem wir 
den Vertrag geschlossen haben. Dies gilt nicht, 
wenn innerhalb dieser fünf Jahre ein [→] Versi-
cherungsfall eingetreten ist. Dann können wir un-
sere Rechte auch nach Ablauf dieser Frist ausüben. 
Wenn Sie die Anzeigepflicht [→] vorsätzlich oder 
[→] arglistig verletzt haben, verlängert sich die 
Frist auf zehn Jahre.

Anfechtung

(7) Wenn Sie die Anzeigepflicht [→] arglistig verlet-
zen, können wir den Vertrag anfechten. Dann erlischt 
der Vertrag von Anfang an und wir erbringen keine 
Leistungen.
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Leistungserhöhung

(8) Wenn Sie den Umfang der Versicherung später 
erhöhen, gilt Folgendes: Wir können für den erhöhten 
Teil des Vertrags die zuvor genannten Rechte erneut 
geltend machen. Die in Absatz 6 genannten Fristen 
beginnen für den geänderten Teil ab dem Zeitpunkt 
der Erhöhung erneut zu laufen.

Folgen des Rücktritts / der Anfechtung / der Kün-
digung

(9) Wenn wir vom Vertrag zurücktreten oder ihn an-
fechten, endet Ihr Versicherungsschutz. Wir zahlen 
Ihnen dann nichts aus, insbesondere zahlen wir keine 
Beiträge an Sie zurück. Wenn wir kündigen, gehen 
wir wie bei einem Beitrags-Stopp vor (§ 24). Sie zah-
len in diesem Fall keine Beiträge mehr.

§ 4 Welches Recht gilt für Ihren Vertrag und wie 
müssen Mitteilungen erfolgen?

(1) Ihr Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland.

(2) Alle Mitteilungen zu diesem Vertrag müssen in 
[→] Textform erfolgen, sonst müssen diese nicht be-
achtet werden. Nach Ihrem Tod dürfen wir unsere 
[→] Erklärungen an eine der folgenden Personen schi-
cken:

– den [→] Begünstigten oder

– den Inhaber des [→] Versicherungsscheins, wenn: 
ein Begünstigter nicht vorhanden ist oder wir sei-
nen Aufenthalt nicht ermitteln können oder

– eine von Ihnen bevollmächtigte Person.

§ 5 Was müssen Sie beachten, wenn sich Ihre 
Anschrift oder Ihr Name ändert?

Wenn sich Ihre Anschrift ändert, müssen Sie uns dies 
[→] unverzüglich mitteilen. Tun Sie dies nicht, kann 
dies in folgendem Fall nachteilig für Sie sein: Wir 
senden Ihnen [→] Erklärungen zum Vertrag mit ein-
geschriebenem Brief an Ihre letzte uns bekannte An-
schrift. Drei Tage danach gilt die Erklärung als bei 
Ihnen zugegangen. Dasselbe gilt, wenn Sie Ihren Na-
men ändern.

Wenn Sie planen, sich längere Zeit im Ausland aufzu-
halten, benennen Sie uns bitte einen Bevollmächtig-
ten. An diesen Bevollmächtigten werden wir dann 
unsere an Sie gerichteten Erklärungen senden.

§ 6 Wo sind gerichtliche Klagen einzureichen?

(1) Sie können eine Klage gegen uns erheben bei dem 
zuständigen Gericht des Bezirks:

– in dem wir unseren Sitz haben,

– in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder

– in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie 
keinen festen Wohnsitz haben.

Für [→] juristische Personen gilt: Es ist auch das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person 
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

(2) Wir können eine Klage gegen Sie erheben bei dem 
zuständigen Gericht des Bezirks:

– in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder

– in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, wenn Sie 
keinen festen Wohnsitz haben.

Für [→] juristische Personen gilt: Es ist das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk die juristische Person 
ihren Sitz oder ihre Niederlassung hat.

(3) Wenn Sie Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt oder bei [→] juristischen Personen 
den Sitz ins Ausland verlegen, gilt: Für Klagen sind 
die deutschen Gerichte zuständig.

B. LEISTUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

§ 7 Welche Leistungen erbringen wir, wenn der 
Versicherte berufsunfähig wird?

(1) Sie können folgende Leistungen für den Fall ver-
einbaren, dass der [→] Versicherte berufsunfähig 
wird:

– Befreiung von der Zahlung der Beiträge:
Sie müssen keine Beiträge mehr zahlen.

– Rente:
Wir zahlen eine Berufsunfähigkeitsrente am An-
fang eines jeden Monats. Sie können bei Abschluss 
des Vertrags auch eine andere Zahlungsweise wäh-
len, wenn Sie keine Leistungen wegen Arbeitsun-
fähigkeit vereinbart haben.

– Garantierte Steigerung der Rente:
Die Berufsunfähigkeitsrente erhöht sich jährlich 
um einen festen Prozentsatz, während der Versi-
cherte berufsunfähig ist. Die Rente steigt zu Be-
ginn eines jeden [→] Versicherungsjahrs. Wenn 
der Versicherte nicht mehr berufsunfähig ist, zah-
len Sie wieder die gleichen Beiträge wie vor der 
Berufsunfähigkeit. Wenn der Versicherte später 
erneut berufsunfähig wird, zahlen wir die zuletzt 
erreichte Berufsunfähigkeitsrente weiter. Bisherige 
Erhöhungen aus der garantierten Steigerung der 
Rente bleiben also erhalten. Künftig erhöht sich die 
Rente weiter. Dafür berechnen wir den vereinbar-
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ten Prozentsatz auf die zuletzt erreichte Rente. 
Dazu zählen auch der erreichte Rentenzuwachs 
(siehe § 13 Absatz 5) und die Erhöhungen durch 
die [→] Dynamik.

– Einmalige Leistung:
Wenn der Versicherte zum ersten Mal berufsunfä-
hig wird, erhalten Sie einen einmaligen Betrag. 
Ausnahme: Im letzten Jahr der Dauer des Versi-
cherungsschutzes zahlen wir nur einen Teil dieses 
Betrags. Pro verbleibenden Monat zahlen wir ein 
Zwölftel des einmaligen Betrags.

(2) Wenn der [→] Versicherte während der Dauer 
dieses Vertrags berufsunfähig wird, erbringen wir die 
vereinbarten Leistungen. Der Versicherte gilt auch als 
berufsunfähig, wenn er pflegebedürftig wird. Mehr 
dazu finden Sie in § 11. Ihre persönlichen Vertragsda-
ten finden Sie in Ihrem [→] Versicherungsschein. 
Persönliche Vertragsdaten sind zum Beispiel:

– Höhe der Leistungen

– Beginn und Ende des Vertrags.

Die garantierten Leistungen berechnen wir mit folgen-
den [→] Rechnungsgrundlagen:

– dem [→] Rechnungszins von 0,9 % pro Jahr und

– unseren Annahmen zum Eintritt des versicherten 
[→] Risikos.

Zusätzlich zu den garantierten Leistungen erhalten Sie 
Leistungen aus Überschüssen. Mehr dazu finden Sie 
in § 13.

Beginn und Ende der Leistungen

(3) Unsere Leistungen beginnen zum Anfang des Mo-
nats, nach dem der [→] Versicherte berufsunfähig 
geworden ist. Wenn wir die Leistungen erst später 
zusagen, leisten wir rückwirkend.

Unsere Leistungen enden, wenn

– der Versicherte nicht mehr berufsunfähig ist,

– der Versicherte stirbt oder

– die vereinbarte [→] Leistungsdauer endet.

(4) Sie können eine [→] Karenzzeit vereinbaren. In 
diesem Fall zahlen Sie einen geringeren Beitrag. Wir 
zahlen dann die Rente erstmals zum Anfang des Mo-
nats, nach dem die Karenzzeit endet. Bedingung: Der 
[→] Versicherte war während der Karenzzeit ununter-
brochen berufsunfähig und ist dies auch noch nach 
dem Ende der Karenzzeit. Die Karenzzeit gilt nur für 
die Rente. Die anderen Leistungen nach Absatz 1 
erhalten Sie bereits zum Anfang des Monats, nach 
dem der Versicherte berufsunfähig geworden ist. 

Wenn der Versicherte während der Dauer des Versi-
cherungsschutzes erneut berufsunfähig wird, rechnen 
wir die bereits zurückgelegte Karenzzeit an. Folgende 
Bedingungen müssen hierfür erfüllt sein:

– Der Versicherte wird innerhalb von 24 Monaten 
erneut berufsunfähig.

– Die erneute Berufsunfähigkeit hat dieselbe Ursa-
che.

Bitte beachten Sie: Eine Karenzzeit können Sie nicht 
mit der garantierten Steigerung der Rente verbinden.

(5) Sie können einen Versicherungsschutz vereinba-
ren, der kürzer ist als die [→] Leistungsdauer. Sie 
zahlen dann einen geringeren Beitrag. In folgenden 
Fällen zahlen wir unsere Leistungen über das Ende 
des Versicherungsschutzes hinaus bis zum Ende der 
Leistungsdauer:

– Der [→] Versicherte ist weiter berufsunfähig.

– Der Versicherte ist nach dem Ende des Versiche-
rungsschutzes erneut wegen der ursprünglichen 
Ursache berufsunfähig. Dies gilt, wenn wir in der 
Zwischenzeit keine Leistungen mehr erbracht ha-
ben, weil der Versicherte nicht mehr berufsunfähig 
war. Bitte beachten Sie: Die Mitwirkungspflich-
ten in § 14 gelten erneut.

Hilfestellungen

(6) Während der gesamten Dauer Ihres Vertrags bera-
ten und unterstützen wir Sie auf Wunsch gerne. Wir 
geben Auskünfte zu Ihrem Versicherungsschutz allge-
mein und wenn Sie Leistungen beanspruchen. Wir 
erläutern Ihnen zum Beispiel, welche Bedingungen 
Sie erfüllen müssen, um Leistungen zu erhalten. Wir 
helfen dem [→] Versicherten auch dabei, sich wieder 
in den Beruf einzugliedern. Außerdem unterstützen 
wir Sie, wenn Sie Fragen dazu haben:

– Wie und wann wir die Leistungen prüfen,

– wie Sie die bisherige berufliche Tätigkeit beschrei-
ben können,

– welche Unterlagen Sie einreichen müssen, um die 
gesundheitliche Beeinträchtigung nachzuweisen,

– welche Ansprechpartner geeignet sind, um Maß-
nahmen für die medizinische und berufliche Reha-
bilitation zu ergreifen,

– wie [→] Selbständige ihren Betrieb umorganisie-
ren können.
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Beiträge während der Prüfung der Leistungs-
pflicht

(7) Bis wir entschieden haben, ob wir leisten oder 
nicht, müssen Sie die Beiträge weiter zahlen. Wenn 
wir leisten, zahlen wir Ihnen zu viel gezahlte Beiträge 
zurück. Außerdem verzinsen wir die zu viel gezahlten 
Beiträge, die wir nach Ihrem Antrag auf Leistung 
erhalten haben. Der Zinssatz beträgt 2 % pro Jahr.

Alternativ können Sie beantragen, dass Sie solange 
keine Beiträge zahlen, bis wir über die Leistung ent-
schieden haben. Für diese Stundung müssen Sie keine 
Zinsen zahlen. Wenn wir Ihren Antrag auf Leistung 
annehmen, brauchen Sie die gestundeten Beiträge 
nicht nachzahlen. Dies gilt für den Zeitraum für den 
wir die Leistung rückwirkend anerkennen.

Wenn Sie unsere Leistungspflicht gerichtlich prüfen 
lassen,

– verzinsen wir zu viel gezahlte Beiträge oder

– stunden wir Ihre Beiträge zinslos,

bis das Gericht rechtskräftig entschieden hat.

Wenn wir Ihren Antrag auf Leistung ablehnen, müs-
sen Sie die gestundeten Beiträge nachzahlen. Dies 
können Sie wie folgt tun:

– Sie zahlen sofort in einem Betrag oder

– Sie zahlen innerhalb von höchstens 48 Monaten in 
gleichen monatlichen Raten. Sie können für die 
Raten auch eine andere Zahlungsweise wählen. 
Eine einzelne Rate muss mindestens 25 EUR be-
tragen. Während dieser 48 Monate erheben wir 
keine Zinsen.

Sie können die Beiträge auch mit dem [→] Deckungs-
kapital verrechnen, sofern dies in ausreichender Höhe 
vorhanden ist. Wir ziehen dann die gestundeten Bei-
träge vom Deckungskapital ab. Dadurch verringern 
sich die versicherten Leistungen aus diesem Vertrag. 
Wenn die neue garantierte Rente 600 EUR im Jahr 
nicht erreicht, beenden wir den Vertrag. In diesem 
Fall zahlen wir nichts aus, insbesondere zahlen wir 
keine Beiträge an Sie zurück.

Weltweiter Schutz im Beruf und in der Freizeit

(8) Sie haben weltweit Versicherungsschutz, sowohl 
im Beruf als auch in der Freizeit. Sie müssen uns nicht 
informieren, wenn sich bei dem [→] Versicherten 
während der Vertragsdauer [→] gefahrerhebliche 
Umstände ändern. Dies sind zum Beispiel der Beruf 
oder die Hobbys.

§ 8 Wann gilt der Versicherte als berufsunfähig 
und wann nicht?

Definition Berufsunfähigkeit

(1) Der [→] Versicherte ist berufsunfähig, wenn er 
seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Folgende Be-
dingungen müssen dabei erfüllt sein:

– Dauer:
Der Versicherte ist berufsunfähig, wenn er seinen 
Beruf

– voraussichtlich mindestens sechs Monate unun-
terbrochen nicht ausüben kann oder

– bereits sechs Monate ununterbrochen nicht 
ausüben konnte und der Zustand andauert. Der 
Versicherte gilt dann als berufsunfähig von 
Beginn dieses Zeitraums an und wir leisten 
rückwirkend.

– Mindestgrad:
Der Versicherte ist dann berufsunfähig, wenn er 
seinen Beruf zu mindestens 50 % (Mindestgrad) 
nicht ausüben kann. Sie können auch einen Min-
destgrad von 75 % vereinbaren. Dann zahlen wir 
die Leistungen erst, wenn der Versicherte zu min-
destens 75 % berufsunfähig ist.

– Ursache:
Der Versicherte ist nur dann berufsunfähig, wenn 
er gesundheitlich beeinträchtigt ist und ein Arzt 
dies bescheinigt. Dies kann folgende Ursachen 
haben:

– eine Krankheit,

– eine Verletzung des Körpers oder

– einen Verfall der Kräfte. Ein Verfall der Kräfte 
liegt bereits dann vor, wenn dieser dem Alter 
des Versicherten entspricht.

– Zuletzt ausgeübter Beruf:
Ob der Versicherte berufsunfähig ist, beurteilen 
wir nach seinem zuletzt ausgeübten Beruf. Hierbei 
berücksichtigen wir auch [→] Mischtätigkeiten aus 
verschiedenen [→] Teilzeittätigkeiten. Wir be-
trachten, wie der zuletzt ausgeübte Beruf ausge-
staltet war, als der Versicherte noch nicht gesund-
heitlich beeinträchtigt war.

Als Berufe zählen auch die Tätigkeiten folgender 
Personen

– [→] Hausfrauen und Hausmänner,

– Schüler,

– Studenten und
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– Auszubildende.

Auch bei diesen Berufen ist für die Beurteilung die 
vom Versicherten tatsächlich ausgeübte Tätigkeit 
maßgeblich.

Wir verzichten auf eine [→] abstrakte Verweisung.

Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten:

– Hat der Versicherte seinen Beruf aus gesundheitli-
chen Gründen geändert oder gewechselt („leidens-
bedingter Berufswechsel“), gilt Folgendes: Ob der 
Versicherte berufsunfähig ist, beurteilen wir nach 
dem vor der gesundheitlichen Beeinträchtigung tat-
sächlich ausgeübten Beruf.

– Befindet sich der Versicherte zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Berufsunfähigkeit in der gesetzlichen 
Eltern-, Pflege- oder Familienpflegezeit, gilt Fol-
gendes: Ob der Versicherte berufsunfähig ist, beur-
teilen wir nach dem vor dieser Zeit tatsächlich 
ausgeübten Beruf. Ausnahme: Sie teilen uns mit, 
dass der Versicherte seinen Beruf geändert oder 
gewechselt hat (zum Beispiel eine Tätigkeit als 
Hausfrau/-mann).

– Ist der Versicherte zum Zeitpunkt des Eintritts der 
Berufsunfähigkeit arbeitslos oder in Kurzarbeit, 
gilt Folgendes: Ob der Versicherte berufsunfähig 
ist, beurteilen wir nach dem vor der Arbeitslosig-
keit oder Kurzarbeit tatsächlich ausgeübten Beruf.

Keine Berufsunfähigkeit wegen konkreter Aus-
übung einer zumutbaren Tätigkeit

(2) Der [→] Versicherte gilt nicht als berufsunfähig, 
wenn er tatsächlich eine andere zumutbare Tätigkeit 
ausübt. Wir nennen dies konkrete Verweisung. Eine 
zumutbare Tätigkeit liegt vor, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt sind:

– Der Versicherte muss die Tätigkeit aufgrund seiner 
Ausbildung und Erfahrung ausüben können, und

– die Tätigkeit muss seiner Lebensstellung entspre-
chen. Gemeint ist die Lebensstellung in der Zeit, 
bevor die Gesundheit beeinträchtigt wurde. Hierfür 
vergleichen wir das Einkommen und die soziale 
Wertschätzung des zuletzt ausgeübten Berufs mit 
dem jetzt ausgeübten Beruf. Mehr dazu finden Sie 
in Absatz 4.

Für Studenten, die sich in der zweiten Hälfte der ge-
setzlich vorgesehenen oder im Durchschnitt üblichen 
Studienzeit befinden, gilt: Wir berücksichtigen zu 
Gunsten des Studenten die Lebensstellung, die norma-
lerweise mit erfolgreichem Abschluss des Studiums 
erreicht wird. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Vergü-
tung als auch der sozialen Wertschätzung.

Diese Regelung gilt entsprechend für Auszubildende 
in der zweiten Hälfte der Ausbildungszeit.

Keine Berufsunfähigkeit wegen Umorganisation

(3) Ein [→] Selbständiger gilt in folgendem Fall nicht 
als berufsunfähig: Der [→] Versicherte könnte weiter 
in seinem Betrieb tätig sein, wenn der Betrieb umor-
ganisiert würde. Es muss zumutbar und betrieblich 
sinnvoll sein, dass der Betrieb umorganisiert wird. 
Das ist dann der Fall, wenn die Umorganisation

– keinen erheblichen Kapitalaufwand erfordert und

– dazu führt, dass die neue Tätigkeit des Versicher-
ten im Vergleich zu seiner bisherigen Stellung im 
Betrieb angemessen ist. Mehr dazu finden Sie in 
Absatz 4.

Wir verzichten darauf, die Umorganisation abstrakt zu 
prüfen, wenn bei Eintritt der Berufsunfähigkeit eine 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

– Der Selbständige ist Akademiker und übt in seiner 
täglichen Arbeitszeit mindestens zu 90 % kauf-
männische oder organisatorische Tätigkeiten aus.

– Der Selbständige beschäftigt in seinem Betrieb in 
den letzten zwei Jahren durchgehend weniger als 
fünf Mitarbeiter. Auszubildende, Praktikanten und 
Werkstudenten zählen nicht zu den Mitarbeitern. 
Für selbständige Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apo-
theker oder Psychotherapeuten gilt: Als Mitarbeiter 
zählen nur Angestellte mit einem akademischen 
Abschluss in einem Heilberuf.

Wenn wir nicht leisten, weil der Versicherte seinen 
Betrieb umorganisieren könnte, erhält der Versicherte 
von uns eine finanzielle Hilfe. Diese beträgt sechs 
Monatsrenten in einem Betrag. Wird der Versicherte 
innerhalb von sechs Monaten aus gleichem medizini-
schen Grund berufsunfähig, verrechnen wir den ein-
maligen Betrag mit den Renten.

Bitte beachten Sie: Diese finanzielle Hilfe erbringen 
wir nur, sofern der Vertrag nicht im Rahmen einer 
betrieblichen Altersversorgung besteht.

Zumutbare Tätigkeiten

(4) Die neue Tätigkeit und die Umorganisation des 
Betriebs sind zumutbar, wenn Folgendes gilt:

– Die neue Tätigkeit geht nicht zu Lasten der Ge-
sundheit des [→] Versicherten und

– das jährliche Bruttoeinkommen beträgt mehr als 
80 % des jährlichen Bruttoeinkommens im zuletzt 
ausgeübten Beruf. Statt des jährlichen Bruttoein-
kommens ist bei [→] Selbständigen der Gewinn 
vor Steuern entscheidend. Im Einzelfall kann die 
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neue Tätigkeit unzumutbar sein, obwohl das Ein-
kommen mehr als 80 % beträgt. Dies gilt auch 
dann, wenn der Bundesgerichtshof die bisherige 
Grenze für unzumutbar erklärt. Wir prüfen dann 
eine konkrete Verweisung nach der höheren Gren-
ze.

Erwerbsminderung

(5) Wenn die folgenden Voraussetzungen insgesamt 
erfüllt sind, gilt der Versicherte ebenfalls als berufsun-
fähig:

– Der Versicherte erhält eine unbefristete Rente von 
der Deutschen Rentenversicherung. Diese Rente 
erhält er wegen voller Erwerbsminderung allein 
aus medizinischen Gründen. Ist dies aus dem Ren-
tenbescheid nicht eindeutig ableitbar, gilt: Der 
Versicherte muss uns nachweisen, dass ausschließ-
lich ein medizinischer Grund vorliegt. Wir legen 
den Begriff der vollen Erwerbsminderung nach 
§ 43 Sozialgesetzbuch VI in der Fassung vom 
21.12.2015 zugrunde. Den genauen Wortlaut des 
Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Inter-
net: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

– Der Versicherte ist bei Eintritt der vollen Erwerbs-
minderung mindestens 50 Jahre alt.

– Dieser Vertrag besteht bei Eintritt der vollen Er-
werbsminderung seit mindestens 10 Jahren.

Die für Ihren Vertrag geltenden Einschränkungen, 
Ausschlüsse sowie die vorvertragliche Anzeigepflicht 
gelten auch für Leistungen wegen voller Erwerbsmin-
derung.

Infektionsgefahr

(6) Wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, 
gilt der [→] Versicherte ebenfalls als berufsunfähig:

– Vom Versicherten geht eine Infektionsgefahr für 
andere Personen aus.

– Der Versicherte unterliegt wegen dieser Infektions-
gefahr einem Tätigkeitsverbot. Dieses ergibt sich 
aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz oder einer 
anderen Rechtsvorschrift.

– Das Tätigkeitsverbot gilt für einen ununterbroche-
nen Zeitraum von mindestens sechs Monaten.

– Der Versicherte muss uns das Tätigkeitsverbot 
nachweisen. Dazu muss er uns das Schreiben der 
Behörde im Original oder amtlich beglaubigt vor-
legen.

– Das Tätigkeitsverbot bezieht sich auf mindestens 
50 % der zuletzt ausgeübten Tätigkeit des Versi-
cherten.

Sonderregelung:
Für folgende Berufe genügt es, wenn sich das Tätig-
keitsverbot vollständig darauf bezieht, Patienten zu 
behandeln, zu versorgen oder zu betreuen:

– Human- oder Zahnmediziner,

– Student der Human- oder Zahnmedizin oder

– medizinisch behandelnder bzw. pflegerischer Be-
ruf mit Patientenkontakt. Dazu zählen zum Bei-
spiel

– Krankenschwestern und Krankenpfleger,

– Altenpflegerinnen und Altenpfleger,

– Hebammen und Entbindungspfleger und

– Arzthelferinnen und Arzthelfer.

Für Human- und Zahnmediziner sowie Studenten der 
Human- und Zahnmedizin gilt: Anstelle des behördli-
chen Nachweises können auch wir die Gefahr der 
Ansteckung beurteilen. Dies muss anhand objektiver 
Kriterien geschehen und dem aktuellen Stand der me-
dizinischen Wissenschaft entsprechen. Im Zweifel 
holen wir dazu ein Gutachten eines Facharztes für 
Hygiene und Umweltmedizin ein. Die Kosten dafür 
übernehmen wir.

Ausstieg aus dem Beruf

(7) Wenn der [→] Versicherte vorübergehend oder 
endgültig nicht mehr erwerbstätig ist, besteht weiter-
hin Versicherungsschutz. Es gelten auch in diesem 
Fall die Regelungen der Absätze 1 und 2. Ob der Ver-
sicherte berufsunfähig ist, beurteilen wir nach seinem 
zuletzt vor dem Ausstieg ausgeübten Beruf.

§ 9 Gibt es ein vereinfachtes Verfahren, wenn der 
Versicherte an Krebs erkrankt?

(1) Wenn der [→] Versicherte an [→] Krebs erkrankt, 
genügt es, wenn Sie einen vereinfachten Nachweis 
nach Absatz 6 erbringen. In diesem Fall leisten wir für 
einen Zeitraum von bis zu 15 Monaten. Die Leistun-
gen entsprechen denen, die Sie für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit vereinbart haben (siehe § 7 Absatz 1).

Voraussetzungen hierfür sind:

– Der Vertrag besteht nicht im Rahmen einer be-
trieblichen Altersversorgung.

– Der Vertrag besteht zum Zeitpunkt der ersten Dia-
gnose mindestens sechs Monate. Dies gilt auch für 
Erhöhungen mit Ausnahme von Erhöhungen aus 
einer [→] Dynamik.
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Bitte beachten Sie:

– Leistungen wegen Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit 
nach Ablauf der 15 Monate müssen Sie zusätzlich 
beantragen (siehe Absatz 6). Dies können Sie 
gleichzeitig oder zu einem späteren Zeitpunkt tun. 
Wir prüfen dann nach § 8 oder § 10, ob Berufs- 
oder Arbeitsunfähigkeit vorliegt.

– Leistungen wegen Krebs können Sie nur einmal 
mit einem vereinfachten Nachweis geltend ma-
chen.

– Es ist nicht möglich, gleichzeitig Leistungen we-
gen Krebs mit einem vereinfachten Nachweis und 
Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit zu erhalten.

Soweit in diesem Paragrafen nichts anderes geregelt 
ist, gelten die übrigen Regelungen entsprechend.

Definition Krebs

(2) Wir leisten, wenn der [→] Versicherte an [→] 
Krebs erkrankt und ein Facharzt einen der folgenden 
Punkte bestätigt:

– Der Versicherte hat eine [→] Chemotherapie oder 
eine [→] Strahlentherapie begonnen oder sie steht 
unmittelbar bevor.

– Eine Operation von Krebs führt dazu, dass

– der Versicherte lebenslang Medikamente ein-
nehmen muss oder

– ein Grad der Behinderung des Versicherten 
festgestellt wird oder

– eine dauerhafte Einschränkung der Berufsfähig-
keit des Versicherten vorliegt.

– Der Versicherte befindet sich wegen der Schwere 
der Krebserkrankung in einer [→] palliativen The-
rapie.

Beginn und Ende der Leistungen

(3) Unsere Leistungen beginnen zum Anfang des Mo-
nats, nach dem der [→] Versicherte nach Absatz 2 an 
[→] Krebs erkrankt ist.

(4) Unsere Leistungen enden, wenn

– wir für 15 Monate Leistungen wegen [→] Krebs 
erbracht haben oder

– die vereinbarte [→] Leistungsdauer dieser Versi-
cherung abgelaufen ist oder

– der Versicherte gestorben ist.

Bitte beachten Sie: Unsere Leistungen enden nicht, 
wenn sich die Gesundheit des Versicherten vor Ablauf 
von 15 Monaten verbessern sollte.

(5) Wenn eine [→] Karenzzeit für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit vereinbart ist, gilt diese auch für den 
Fall einer Krebserkrankung. Es gelten auch hier die 
Regelungen von § 7 Absatz 4. Wir rechnen die Ka-
renzzeit auf den 15-monatigen Zeitraum nach Ab-
satz 4 an.

Beantragen von Leistungen

(6) Sie können Leistungen mit einem vereinfachten 
Nachweis innerhalb von sechs Monaten nach der ers-
ten Diagnose beantragen. Ihrem Antrag müssen Sie 
nur einen onkologischen Bericht eines Facharztes oder 
einen Entlassungsbericht des Krankenhauses beifü-
gen. Der Bericht muss Folgendes enthalten:

– den Zeitpunkt der ersten Diagnose,

– die Art und Ausbreitung der Krebserkrankung,

– den Behandlungsplan und

– den Umfang einer durchgeführten Operation.

Wenn diese Informationen bei uns eingegangen sind, 
geschieht Folgendes: Wir werden innerhalb von fünf 
Arbeitstagen entscheiden, ob wir Leistungen erbrin-
gen.

Bitte beachten Sie:

– Leistungen wegen Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit 
erbringen wir nicht automatisch, wenn die Leistun-
gen wegen [→] Krebs enden. Sie können diese 
Leistungen gleichzeitig oder zu einem späteren 
Zeitpunkt beantragen.

– Leistungen wegen Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit 
erbringen wir erst nach dem 15-monatigen Zeit-
raum (siehe Absatz 4).

§ 10 Was gilt, wenn Sie Leistungen wegen Arbeits-
unfähigkeit vereinbart haben?

(1) Sie können die nach § 7 Absatz 1 vereinbarten 
Leistungen für den Fall ergänzen, dass der [→] Versi-
cherte arbeitsunfähig wird. Soweit in diesem Paragra-
fen nichts anderes geregelt ist, gelten die übrigen Re-
gelungen entsprechend. Wenn für Ihren Vertrag Ein-
schränkungen des Versicherungsschutzes vereinbart 
sind, gelten diese auch für Leistungen wegen Arbeits-
unfähigkeit.

Leistungen

(2) Wenn der [→] Versicherte arbeitsunfähig ist, er-
bringen wir, sofern vereinbart, folgende Leistungen:

– Befreiung von der Zahlung der Beiträge:
Sie müssen keine Beiträge mehr zahlen.
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– Rente:
Wir zahlen eine Rente in Höhe der vereinbarten 
Berufsunfähigkeitsrente.

– Garantierte Steigerung der Rente:
Die Rente erhöht sich jährlich um den vereinbarten 
Prozentsatz, während der Versicherte arbeitsunfä-
hig ist.

– Einmalige Leistung:
Die einmalige Leistung zahlen wir nicht, wenn der 
Versicherte arbeitsunfähig wird.

Definition Arbeitsunfähigkeit

(3) Der [→] Versicherte ist arbeitsunfähig, wenn ein 
Arzt Folgendes bescheinigt:

– Der Versicherte ist seit mindestens vier Monaten 
ununterbrochen arbeitsunfähig.
Außerdem muss ein Facharzt bescheinigen, dass 
der Versicherte voraussichtlich ununterbrochen bis 
zum Ende eines insgesamt sechsmonatigen Zeit-
raums arbeitsunfähig sein wird.

– Der Versicherte ist seit sechs Monaten ununterbro-
chen arbeitsunfähig.
Hierbei muss eine der Krankmeldungen durch 
einen Facharzt ausgestellt worden sein.

Die ärztlichen Bescheinigungen für die Arbeitsunfä-
higkeit müssen in ihrer Form den Vorschriften des § 5 
Entgeltfortzahlungsgesetz entsprechen. Den genauen 
Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite 
im Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Wenn der Versicherte kein Arbeitnehmer ist, genügt 
ein entsprechendes ärztliches Attest.

Dies gilt zum Beispiel auch für Beamte, [→] Selb-
ständige, Studenten, Schüler und [→] Hausfrauen/
-männer.

Wir sehen Folgendes nicht als Unterbrechung der 
Arbeitsunfähigkeit an: Wenn der Versicherte während 
einer stufenweisen Wiedereingliederung nach § 74 
Sozialgesetzbuch V seine bisherige Tätigkeit teilweise 
verrichtet.

(4) Wir erbringen Leistungen wegen Arbeitsunfähig-
keit längstens für insgesamt 24 Monate. Dies gilt 
auch, wenn der [→] Versicherte während der Dauer 
des Versicherungsschutzes mehrmals arbeitsunfähig 
wird. Wir leisten nur für den Zeitraum, für den ein 
Arzt die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt (siehe Ab-
satz 3). Dabei akzeptieren wir Bescheinigungen bis zu 
zwei Monaten in die Zukunft.

Bitte beachten Sie: Wenn sich nachträglich heraus-
stellt, dass der Versicherte berufsunfähig war, gilt 

Folgendes: Wir verrechnen die Leistungen wegen 
Berufsunfähigkeit mit den im selben Zeitraum er-
brachten Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit. Dieser 
Zeitraum fällt nicht unter die längste Leistungsdauer 
wegen Arbeitsunfähigkeit von 24 Monaten. Wenn der 
Versicherte erneut arbeitsunfähig wird, kann er für 
diese Zeiträume erneut Leistungen wegen Arbeitsun-
fähigkeit erhalten.

Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, gleichzeitig 
Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfä-
higkeit zu erhalten.

Beginn und Ende der Leistungen

(5) Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbringen 
wir, solange

– der [→] Versicherte ununterbrochen arbeitsunfähig 
im Sinne dieser Bedingungen ist,

– die vereinbarte [→] Leistungsdauer dieser Versi-
cherung nicht abgelaufen ist,

– wir keine Leistungen wegen Berufsunfähigkeit 
erbringen und

– der Versicherte lebt.

Wenn wir Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit er-
bringen, dürfen wir nachprüfen, ob der Versicherte 
weiterhin arbeitsunfähig ist. Wir können auch prüfen, 
ob der Versicherte berufsunfähig ist.

(6) Unsere Leistungen beginnen zum Anfang des Mo-
nats, nach dem der [→] Versicherte arbeitsunfähig 
geworden ist. Unsere Leistungen enden

– mit Beginn des Monats, in dem wir Leistungen 
wegen Berufsunfähigkeit erbringen oder

– mit Ablauf des Monats, in den die letzte Krank-
meldung fällt oder

– wenn wir bereits für 24 Monate Leistungen wegen 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt haben.

Sie müssen uns [→] unverzüglich informieren, wenn 
der Versicherte wieder arbeitsfähig ist.

(7) Wenn eine [→] Karenzzeit für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit vereinbart ist, gilt diese auch für den 
Fall der Arbeitsunfähigkeit. Es gelten auch hier die 
Regelungen von § 7 Absatz 4. Wir rechnen die Ka-
renzzeit auf die längste Leistungsdauer wegen Ar-
beitsunfähigkeit von 24 Monaten an.

Beantragen von Leistungen

(8) Wenn Sie Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit 
beantragen, müssen Sie folgende Unterlagen [→] 
unverzüglich vorlegen:
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– Die in Absatz 3 genannten ärztlichen Bescheini-
gungen wegen Arbeitsunfähigkeit und

– auf besondere Aufforderung weitere Angaben, zum 
Beispiel zur Diagnose oder zum Beruf.

Den Antrag müssen Sie innerhalb des Zeitraums stel-
len, in dem der [→] Versicherte arbeitsunfähig ist. 
Eventuell entstehende Kosten müssen Sie tragen.

Wenn die zuvor genannten Unterlagen bei uns einge-
gangen sind, geschieht Folgendes: Wir werden inner-
halb von fünf Arbeitstagen entscheiden, ob wir Leis-
tungen erbringen oder weitere Informationen benöti-
gen.

Bitte beachten Sie: Leistungen wegen Berufsunfähig-
keit erbringen wir nicht automatisch, wenn die Leis-
tungen wegen Arbeitsunfähigkeit enden. Leistungen 
wegen Berufsunfähigkeit müssen Sie getrennt bean-
tragen. Sie können dies gleichzeitig tun oder zu einem 
späteren Zeitpunkt. Wir prüfen dann, ob der Versi-
cherte nach § 8 berufsunfähig ist und teilen Ihnen mit, 
ob wir leisten.

Kündigung

(9) Sie können die Vereinbarung zur Arbeitsunfähig-
keit jederzeit zum Ende des laufenden Monats in [→] 
Textform kündigen. Voraussetzung ist, dass wir keine 
Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit erbracht oder 
Sie solche Leistungen beantragt haben.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Vereinbarung kün-
digen, zahlen wir nichts aus, insbesondere zahlen wir 
keine Beiträge an Sie zurück.

§ 11 Was gilt, wenn der Versicherte pflegebedürf-
tig wird?

(1) Der [→] Versicherte ist auch berufsunfähig, wenn 
er pflegebedürftig ist. Soweit in diesem Paragrafen 
nichts anderes geregelt ist, gelten die übrigen Rege-
lungen entsprechend. Wenn für Ihren Vertrag Ein-
schränkungen des Versicherungsschutzes vereinbart 
sind, gelten diese auch für die Leistungen wegen Pfle-
gebedürftigkeit.

Definition Pflegebedürftigkeit

(2) Der [→] Versicherte ist pflegebedürftig, wenn

– Pflegegrad 2 oder höher nach §§ 14 und 15 Sozial-
gesetzbuch XI in der Fassung vom 18.07.2017 
vorliegt oder

– er täglich bei einer der in Absatz 3 beschriebenen 
Tätigkeiten die Hilfe einer anderen Person benö-
tigt. Dies muss ein Arzt bescheinigen. Folgende 
Bedingungen müssen dabei erfüllt sein:

Dauer:

– Der Versicherte ist voraussichtlich mindestens 
sechs Monate ununterbrochen pflegebedürftig.

– Der Versicherte ist bereits sechs Monate unun-
terbrochen pflegebedürftig und der Zustand 
dauert an. Der Versicherte gilt dann als pflege-
bedürftig von Beginn dieses Zeitraums an und 
wir leisten rückwirkend.

Ursache:

Der Versicherte ist pflegebedürftig, wenn er ge-
sundheitlich beeinträchtigt ist. Dies kann folgende 
Ursachen haben:

– eine Krankheit,

– eine Verletzung des Körpers oder

– einen Verfall der Kräfte. Ein Verfall der Kräfte 
liegt bereits dann vor, wenn dieser dem Alter 
des Versicherten entspricht.

Außerdem leisten wir in folgenden Fällen:

– Der Versicherte gefährdet sich oder andere, 
weil er seelisch erkrankt oder geistig behindert 
ist. Er muss deshalb täglich beaufsichtigt wer-
den.

– Der Versicherte ist dauernd bettlägerig und 
kann nicht ohne Hilfe einer anderen Person 
aufstehen.

Wenn sich der Zustand des Versicherten vorüber-
gehend bessert, berücksichtigen wir dies nicht. 
Eine Besserung ist dann vorübergehend, wenn sie 
weniger als drei Monate anhält.

Bitte beachten Sie: Der Versicherte gilt auch dann als 
berufsunfähig, wenn er pflegebedürftig ist und der 
Grad der Berufsunfähigkeit unter dem Mindestgrad 
liegt.

(3) Tätigkeiten des täglichen Lebens:

– Bewegen im Zimmer
Der [→] Versicherte kann sich nicht ohne fremde 
Hilfe im Zimmer bewegen. Er benötigt die Hilfe 
eines anderen auch dann, wenn er eine Gehhilfe 
oder einen Rollstuhl benutzt.

– Aufstehen und Zubettgehen
Der Versicherte kann nur mit Hilfe einer anderen 
Person das Bett verlassen oder in das Bett gelan-
gen.

– Essen und Trinken
Der Versicherte kann nicht ohne Hilfe einer ande-
ren Person essen oder trinken. Er kann dies auch 
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nicht, wenn er krankengerechte Essbestecke und 
Trinkgefäße benutzt.

– Toilette
Der Versicherte benötigt die Unterstützung einer 
anderen Person, weil er

– sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern 
kann,

– nicht allein zur Toilette gelangen kann, sondern 
eine Bettschüssel verwenden muss oder weil

– er den Darm oder die Blase nur mit fremder 
Hilfe entleeren kann.

Ausnahme: Es liegt keine Pflegebedürftigkeit vor, 
wenn

– eine Inkontinenz des Darms oder der Blase 
besteht und

– der Versicherte Windeln oder spezielle Einla-
gen verwenden kann, um die Inkontinenz aus-
zugleichen.

(4) Der [→] Versicherte ist auch in folgendem Fall 
pflegebedürftig: Es liegt eine mittelschwere oder 
schwere [→] Demenz vor. Dies muss ein Arzt (Neu-
rologe) bescheinigen. Folgende Voraussetzung muss 
dabei erfüllt sein: Es liegt eine Demenz mindestens ab 
einem Schweregrad 5 ([→] Mittelschwere kognitive 
Leistungseinbußen) vor.

Unterlagen

(5) Zusätzlich zu den in § 14 genannten Unterlagen 
benötigen wir Unterlagen über Art und Umfang der 
Pflege. Diese müssen von der Person oder Einrichtung 
bescheinigt werden, die mit der Pflege des [→] Versi-
cherten betraut ist.

Ende der Leistungen

(6) Unsere Leistungen enden, wenn

– der [→] Versicherte keinerlei Hilfe bei den in Ab-
satz 3 genannten Tätigkeiten mehr benötigt,

– der Versicherte stirbt oder

– die vereinbarte [→] Leistungsdauer endet.

(7) Wenn der [→] Versicherte nicht mehr pflegebe-
dürftig und auch nicht berufsunfähig nach § 8 ist, 
leisten wir nicht mehr. Wir teilen Ihnen die Gründe 
dafür mit. Mehr zum Einstellen von Leistungen finden 
Sie in § 16 Absatz 3.

§ 12 In welchen Fällen leisten wir nicht?

Wir leisten nicht, wenn der [→] Versicherte aus fol-
genden Gründen berufsunfähig geworden ist:

– Der Versicherte hat [→] vorsätzlich ein Verbre-
chen oder Vergehen begangen. Hierzu zählt auch 
der strafbare Versuch eines Verbrechens oder Ver-
gehens. Ausnahme: Bei [→] fahrlässigen Verstö-
ßen und bei allen Delikten im Straßenverkehr leis-
ten wir trotzdem.

– Der Versicherte hat die Krankheit oder den Verfall 
der Kräfte absichtlich herbeigeführt. Dies gilt auch, 
wenn er sich absichtlich selbst verletzt hat oder 
versucht hat sich zu töten. Ausnahme: Wir leisten 
trotzdem, wenn die Geistestätigkeit des Versicher-
ten bei seiner Handlung krankhaft gestört war. 
Dies gilt dann, wenn der Versicherte aufgrund 
dieser Störung nicht in der Lage war, sich einen 
freien Willen zu bilden. Dies müssen Sie uns ärzt-
lich nachweisen.

– Sie als [→] Versicherungsnehmer haben wider-
rechtlich gehandelt und dadurch vorsätzlich die 
Berufsunfähigkeit des Versicherten herbeigeführt.

– Der Versicherte ist berufsunfähig geworden durch 
Strahlen infolge von Kernenergie. Dies gilt nur, 
wenn die Strahlen das Leben oder die Gesundheit 
von mindestens 1.000 Menschen gefährden oder 
schädigen. Es muss eine deutsche Behörde für 
Katastrophenschutz tätig geworden sein, um die 
Bevölkerung vor den Strahlen zu schützen. Statt 
der deutschen Behörde kann auch eine vergleich-
bare Einrichtung eines anderen Landes tätig ge-
worden sein.

– Der Versicherte ist berufsunfähig geworden durch 
vorsätzlich eingesetzte atomare, biologische oder 
chemische Waffen. Dies gilt auch für vorsätzlich 
eingesetzte oder freigesetzte radioaktive, biologi-
sche oder chemische Stoffe. Der Einsatz oder das 
Freisetzen muss darauf gerichtet gewesen sein, das 
Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von 
Personen zu gefährden.

Wir leisten trotzdem, wenn es sich um ein räum-
lich und zeitlich begrenztes Ereignis handelt. Bei 
diesem Ereignis dürfen nicht mehr als 1.000 Men-
schen oder mehr als 1 ‰ unseres [→] Versicher-
tenbestands betroffen sein. Betroffen bedeutet, 
dass Menschen

– unmittelbar sterben oder

– voraussichtlich mittelbar innerhalb der nächsten 
sechs Monate sterben oder

– dauerhaft gesundheitlich schwer beeinträchtigt 
sind.

Wir werden innerhalb von drei Monaten nach dem 
Ereignis einen unabhängigen Gutachter beauftra-
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gen. Dieser prüft zu Ihrer Sicherheit, ob die Vor-
aussetzungen für unsere Leistungen vorliegen.

– Der Versicherte hat bei inneren Unruhen auf Seiten 
der Unruhestifter teilgenommen.

– Der Versicherte wird bei kriegerischen Ereignissen 
berufsunfähig.

Wir leisten trotzdem, wenn einer der folgenden 
Fälle zutrifft:

1. Fall: Der Versicherte wird berufsunfähig

– im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen,

– außerhalb Deutschlands und

– er war an den Ereignissen nicht aktiv beteiligt.

2. Fall: Der Versicherte wird berufsunfähig

– im Zusammenhang mit kriegerischen Ereignis-
sen,

– außerhalb der Grenzen der NATO-Mitglied-
staaten und

– er hat an humanitären Hilfeleistungen oder frie-
denssichernden Maßnahmen teilgenommen,

– die Teilnahme erfolgt als Mitglied der deut-
schen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei 
und

– der Einsatz erfolgte mit einem Mandat der 
NATO, UNO, EU oder OSZE.

C. ÜBERSCHÜSSE UND BEWERTUNGSRE-
SERVEN

§ 13 Wie erhöhen sich die Leistungen durch Über-
schüsse und Bewertungsreserven?

(1) Zusätzlich zu den garantierten Leistungen beteili-
gen wir Sie an den [→] Überschüssen und [→] Be-
wertungsreserven. Dies erfolgt so, wie im Gesetz vor-
gesehen. Den genauen Wortlaut der Gesetze und Ver-
ordnungen finden Sie auf folgender Seite im Internet: 
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

In diesem Paragrafen erläutern wir Ihnen,

– ob und wie Überschüsse und Bewertungsreserven 
entstehen,

– wie wir diese ermitteln und

– wie wir Sie an diesen beteiligen.

Wir veröffentlichen die [→] Überschusssätze jährlich 
im Geschäftsbericht. Wenn wir eine Rente zahlen, 
finden Sie auch die Höhe der Beteiligung an den Be-

wertungsreserven im Geschäftsbericht. Wie hoch Ihre 
[→] Überschussanteile tatsächlich sind, können Sie 
unseren jährlichen Mitteilungen entnehmen.

Bitte beachten Sie: Ob und in welcher Höhe wir Sie 
an Überschüssen und Bewertungsreserven beteiligen, 
hängt von vielen Einflüssen ab. Diese können wir 
nicht vorhersehen und nur teilweise beeinflussen. Dies 
liegt unter anderem daran, dass Verträge in der Regel 
über eine lange Zeit laufen. Wichtig ist, wie sich die 
Kosten entwickeln sowie die Anzahl der Fälle einer 
Berufsunfähigkeit. Außerdem wissen wir nicht, wie 
sich in Zukunft die Kapitalmärkte entwickeln. Daher 
können wir nicht garantieren, ob und in welcher 
Höhe wir Sie an Überschüssen und Bewertungsre-
serven beteiligen.

Entstehen von Überschüssen

(2) [→] Überschüsse können wie folgt entstehen:

– aus dem Risikoergebnis
Überschüsse aus dem Risikoergebnis entstehen 
zum Beispiel, wenn weniger [→] Versicherte be-
rufsunfähig werden, als wir angenommen haben. 
Da wir dann weniger Leistungen zahlen müssen als 
vorher berechnet, entstehen Überschüsse. An die-
sen Überschüssen beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit derzeit zu min-
destens 90 %.

– aus dem übrigen Ergebnis
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können 
zum Beispiel entstehen,

– wenn die Kosten niedriger sind, als wir vorher 
angenommen haben oder

– wenn wir Erträge aus der Rückversicherung 
oder aus dem Stornoergebnis erzielen.

Am übrigen Ergebnis beteiligen wir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit derzeit zu min-
destens 50 %.

– aus Kapitalerträgen
Wir legen das Guthaben aller [→] Versicherungs-
nehmer in unserem [→] klassischen Vermögen an. 
Dabei entstehen Kapitalerträge. Dies sind zum Bei-
spiel Zinsen, Mieterträge oder Dividenden. Von 
diesen Erträgen ziehen wir die Aufwendungen ab, 
die wir hierfür geleistet haben. An den verbleiben-
den Erträgen beteiligen wir die Versicherungsneh-
mer in ihrer Gesamtheit derzeit zu mindestens 
90 %. Daraus finanzieren wir zunächst den Betrag, 
den wir für unsere zugesagten Zinsen zurückstel-
len. Dies erfolgt in den gesetzlich vorgeschriebe-
nen [→] Rückstellungen für die garantierten Leis-
tungen. Die erforderliche Höhe des zurückzustel-
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lenden Betrags ermitteln wir nach den Vorschriften 
der Deckungsrückstellungsverordnung. Den genau-
en Wortlaut dieser Verordnung finden Sie auf fol-
gender Seite im Internet: 
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. Die verblei-
benden Erträge verwenden wir, um unsere Versi-
cherungsnehmer in ihrer Gesamtheit an den Über-
schüssen zu beteiligen.
Bitte beachten Sie: Reichen die gesamten Nettoer-
träge nicht für die erforderliche Rückstellung aus, 
gilt Folgendes: Wir vermindern die Beteiligung am 
Risikoergebnis und am übrigen Ergebnis um die-
sen Fehlbetrag. Im schlechtesten Fall sinken diese 
Beteiligungen auf Null.

Die genannten Prozentsätze gelten für die Versi-
cherungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Sie selbst 
haben keinen Anspruch darauf, dass wir Sie in 
einer bestimmten Höhe an den Überschüssen betei-
ligen.

Diese Regelungen sind durch die Mindestzuführungs-
verordnung vorgeschrieben. Sie können durch eine 
neue Verordnung geändert oder neu festgelegt wer-
den. Den genauen Wortlaut der Mindestzuführungs-
verordnung finden Sie auf folgender Seite im Internet: 
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Beteiligung an den Überschüssen

(3) Die auf die [→] Versicherungsnehmer entfallen-
den [→] Überschüsse können wir auf zwei Arten zu-
weisen: Einen Teil der Überschüsse können wir Ver-
trägen im selben Jahr zuteilen. Den anderen Teil füh-
ren wir der sogenannten [→] Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung zu. Wir bilden und verwenden die 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung so wie im 
Gesetz vorgesehen. Hier sind auch die Ausnahmefälle 
genannt, in denen die Aufsichtsbehörde zustimmen 
muss (siehe § 140 Absatz 1 Versicherungsaufsichtsge-
setz). Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie 
auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Die verschiedenen Arten von Versicherungen tragen 
unterschiedlich zum Überschuss bei. Wir haben des-
halb gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Bestandsgruppen unterscheiden 
sich nach der verschiedenen Art des [→] Risikos, das 
jeweils versichert ist. Diese Arten von Risiken können 
zum Beispiel sein: das Risiko der Langlebigkeit oder 
das Risiko der Berufsunfähigkeit. Wir verteilen den 
Überschuss auf die einzelnen Bestandsgruppen. Die 
Verteilung richtet sich danach, in welchem Umfang 
die Bestandsgruppen zur Entstehung des Überschus-
ses beigetragen haben.

Wie hoch die [→] Überschussanteile sind, schlägt der 
[→] Verantwortliche Aktuar jedes Jahr dem Vorstand 
vor. Der Vorstand legt dann die Anteile fest. Wir ver-
öffentlichen in unserem Geschäftsbericht, wie die 
Überschussbeteiligung geregelt ist und wie hoch die 
[→] Überschusssätze sind. Den Geschäftsbericht fin-
den Sie im Internet unter www.alte-leipziger.de.

Vor Eintritt einer Berufsunfähigkeit

(4) Solange wir keine Leistungen erbringen, erhalten 
Sie einen jährlichen [→] Überschussanteil. Diesen 
Anteil berechnen wir in Prozent des Beitrags. Wenn 
Sie [→] Zuschläge zahlen, erhalten Sie hierfür keine 
Überschussanteile.

Sie können bei Abschluss des Vertrags wählen, wie 
wir die jährlichen Überschussanteile verwenden sol-
len:

– Verrechnen mit den Beiträgen:
Wir ziehen die jährlichen Überschussanteile 
gleichmäßig von Ihren Beiträgen ab. Dadurch sinkt 
der Beitrag bereits ab Beginn des Vertrags. Wir 
können die Überschussanteile nur solange mit Ih-
ren Beiträge verrechnen, wie Sie Beiträge zahlen. 
Wenn Sie keine Beiträge mehr zahlen, legen wir 
die Überschussanteile verzinslich an.

– In einem Fonds anlegen:
Nach Ablauf jedes Versicherungsjahrs legen wir 
die jährlichen Überschussanteile in einem Fonds 
an. Sie erhalten die Überschussanteile später, als 
wenn wir sie mit Ihren Beiträgen verrechnen. Als 
Ausgleich dafür bekommen Sie höhere jährliche 
Überschussanteile. Genauere Informationen finden 
Sie in den Zusatzbedingungen.

– Verzinslich anlegen:
Nach Ablauf jedes Versicherungsjahrs legen wir 
die jährlichen Überschussanteile an. Dieses Gutha-
ben verzinsen wir mit dem [→] Rechnungszins 
von 0,9 % pro Jahr. Der Zinssatz erhöht sich durch 
den jährlichen Überschussanteil für verzinsliche 
Anlagen. Daraus ergibt sich der Gesamtzins. Mit 
diesem Gesamtzins verzinsen wir das Guthaben 
jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahrs. Sie 
erhalten die Überschussanteile erst später, als wenn 
wir sie mit Ihren Beiträgen verrechnen. Als Aus-
gleich dafür bekommen Sie höhere jährliche Über-
schussanteile. Wenn der Versicherte berufsunfähig 
werden sollte, verzinsen wir das Guthaben weiter 
mit dem Gesamtzins. Wir zahlen das Guthaben der 
verzinslichen Anlage aus, wenn der [→] Versi-
cherte stirbt oder wenn der Vertrag endet. Wir 
erhöhen dann das verzinslich angelegte Guthaben 
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um die Beteiligung an den [→] Bewertungsreser-
ven.

Nach Eintritt einer Berufsunfähigkeit

(5) Wir erhöhen mit den Überschussanteilen jährlich 
Ihre Rente. Wir nennen dies Rentenzuwachs. Den 
Rentenzuwachs berechnen wir mit den in § 7 Absatz 2 
genannten [→] Rechnungsgrundlagen. Wenn Sie eine 
garantierte Steigerung der Rente gewählt haben, gilt 
diese auch für den Rentenzuwachs. Den Rentenzu-
wachs erhalten Sie erstmals zu Beginn des Versiche-
rungsjahrs, nach dem der [→] Versicherte berufsunfä-
hig geworden ist. Wenn Ihre Rente angestiegen ist, 
kann sie nicht mehr sinken. Damit garantieren wir den 
erreichten Rentenzuwachs für die gesamte Rentendau-
er. Wenn der Versicherte erneut berufsunfähig wird, 
erhalten Sie wieder den zuletzt erreichten vollen Ren-
tenzuwachs.

Bewertungsreserven

(6) Wir beteiligen Sie nach einem verursachungsori-
entierten Verfahren an den [→] Bewertungsreserven. 
Wir ermitteln jeden Monat neu, welche Bewertungsre-
serven wir nach den gesetzlichen Vorschriften vertei-
len können. Die ermittelten Bewertungsreserven ord-
nen wir den einzelnen Verträgen zu. Dabei berück-
sichtigen wir, wie die Verträge zur Bildung von Be-
wertungsreserven beigetragen haben. Wir ermitteln 
und verteilen die Bewertungsreserven so, wie im Ge-
setz vorgesehen (siehe § 153 Versicherungsvertrags-
gesetz). Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden 
Sie auf folgender Seite im Internet: 
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Vor Eintritt der Berufsunfähigkeit:
Die laufenden Beiträge zu einer Berufsunfähigkeits-
versicherung tragen nicht zur Bildung von Kapital bei. 
Sie dienen zur Deckung des Risikos und der Kosten. 
Deshalb erfolgt kein systematischer Aufbau von Be-
wertungsreserven.
Nur wenn Sie die Überschüsse verzinslich anlegen 
(siehe Absatz 4), können Bewertungsreserven für das 
verzinslich angelegte Guthaben entstehen. Wenn der 
[→] Versicherte stirbt oder der Vertrag endet, zahlen 
wir die Beteiligung an den Bewertungsreserven aus.

Nach Eintritt der Berufsunfähigkeit:
Wenn der Versicherte berufsunfähig ist, erhöhen wir 
mit der Beteiligung an den Bewertungsreserven die 
Berufsunfähigkeitsrente. Dies geschieht, indem wir 
die jährlichen [→] Überschussanteile erhöhen. Die 
Höhe der zusätzlichen Überschussanteile ermitteln wir 
jährlich neu.

D. AUSZAHLUNG VON LEISTUNGEN

§ 14 Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Leis-
tung aus diesem Vertrag erhalten möchten?

Frist

(1) Sie können Leistungen telefonisch oder in [→] 
Textform beantragen. Dafür müssen Sie keine Frist 
beachten. Wenn Sie uns später informieren, dass der 
[→] Versicherte berufsunfähig ist, gilt: Wir leisten 
rückwirkend zum Anfang des Monats, nach dem der 
Versicherte berufsunfähig geworden ist.

Bitte beachten Sie: Je später Sie uns informieren, 
desto höher ist das Risiko, dass Sie die erforderlichen 
Unterlagen für die Leistungsprüfung nicht mehr be-
schaffen können.

Unterlagen

(2) Wenn Sie Leistungen beanspruchen, müssen Sie 
uns folgende Unterlagen vorlegen:

– Eine Darstellung der Ursachen, die zur Berufsunfä-
higkeit des [→] Versicherten geführt haben.

– Berichte der Ärzte, die den Versicherten zurzeit 
behandeln oder bisher behandelt oder untersucht 
haben. Wenn sich der Versicherte im Ausland be-
findet, akzeptieren wir auch die Berichte eines dort 
tätigen Arztes. Die Berichte müssen nicht in deut-
scher Sprache geschrieben sein. Sie müssen fol-
gende Punkte beinhalten:

– Ursache des Leidens,

– Beginn des Leidens,

– Art des Leidens,

– Verlauf des Leidens,

– voraussichtliche Dauer des Leidens und

– Auswirkungen des Leidens auf den zuletzt aus-
geübten Beruf.

In den Berichten ist der gleiche Zeitraum zu be-
rücksichtigen, der für die Fragen zum Gesundheits-
zustand im Antrag angegeben ist.

– Unterlagen über den Beruf des Versicherten mit 
Angaben zur Stellung und Tätigkeit. Wir benötigen 
diese Angaben für den Zeitpunkt, an dem der Ver-
sicherte berufsunfähig geworden ist. Zusätzlich 
muss uns mitgeteilt werden, was sich seitdem ver-
ändert hat.

Die Kosten für die Unterlagen trägt derjenige, der die 
Leistung beansprucht.
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(3) Wenn nötig, können wir weitere Untersuchungen 
verlangen, um die gesundheitlichen Einschränkungen 
zu beurteilen. Die Ärzte beauftragen wir. Außerdem 
können wir weitere notwendige Nachweise über ge-
sundheitliche und wirtschaftliche Verhältnisse anfor-
dern und darüber, wie diese sich verändert haben. Zu 
diesen Nachweisen gehören

– Lohn- und Gehaltsabrechnungen,

– Steuerbescheide,

– Gewinn- und Verlustrechnungen,

– Bilanzen und

– bei Bedarf zusätzliche Auskünfte und Aufklärun-
gen.

Die Kosten dafür übernehmen wir. Wir können ver-
langen, dass der [→] Versicherte sich in Deutschland 
untersuchen lässt, wenn eine Untersuchung erforder-
lich ist. Wenn der Versicherte aus dem Ausland anrei-
sen muss, übernehmen wir die üblichen Kosten für 
Reise und Unterbringung. Weitere im Einzelfall not-
wendige Kosten übernehmen wir ebenfalls.

Ärztliche Empfehlungen

(4) Wir verlangen nicht, dass der [→] Versicherte 
ärztlichen Empfehlungen folgen muss, damit wir leis-
ten. Dies gilt auch für operative Maßnahmen, die das 
Leiden heilen oder mindern. Einfachen ärztlichen 
Empfehlungen muss der Versicherte folgen. Dies gilt 
für

– den Einsatz von Hilfsmitteln des täglichen Lebens. 
Dies sind zum Beispiel Seh- oder Hörhilfen.

– Heilbehandlungen, wenn sie

– gefahrlos sind,

– nicht mit besonderen Schmerzen verbunden 
sind und

– eine sichere Aussicht bieten, dass sich der Ge-
sundheitszustand des Versicherten dadurch 
verbessert.

(5) Wenn wir Leistungen in Länder außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums auszahlen sollen, gilt: 
Der Empfänger trägt das Risiko, dass die Leistungen 
nicht ankommen.

§ 15 Wann teilen wir Ihnen mit, ob wir leisten?

Wenn Sie die Unterlagen einreichen, teilen wir Ihnen 
innerhalb von zehn Arbeitstagen mit, ob und in wel-
cher Höhe wir leisten. Wenn wir noch nicht beurteilen 
können, ob wir leisten, teilen wir Ihnen mit

– welche weiteren Unterlagen Sie uns einreichen 
müssen oder

– welche weiteren Schritte wir einleiten, zum Bei-
spiel ein neutrales Gutachten anfordern.

Wenn wir die Frist von zehn Arbeitstagen überschrei-
ten und Ihnen dadurch ein Schaden entsteht, ersetzen 
wir diesen. Den Schaden müssen Sie uns nachweisen.

Solange wir prüfen, informieren wir Sie regelmäßig 
über den aktuellen Stand. Wir informieren Sie min-
destens alle sechs Wochen.

Wenn wir Leistungen zusagen, gilt dies immer zeitlich 
unbegrenzt. Wir leisten solange der [→] Versicherte 
berufsunfähig ist oder bis die Leistungen nach § 7 
Absatz 3 enden.

§ 16 Was müssen Sie beachten, während wir leis-
ten?

Weitere Prüfungen

(1) Während wir leisten, dürfen wir regelmäßig prü-
fen, ob der [→] Versicherte weiter berufsunfähig ist. 
Dabei prüfen wir, ob

– sich die Gesundheit des Versicherten verändert hat 
und

– der Versicherte tatsächlich eine zumutbare Tätig-
keit ausübt. Mehr dazu finden Sie in § 8. Dabei 
bewerten wir auch Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
der Versicherte nach Eintritt der Berufsunfähigkeit 
neu erworben hat. Dies gilt zum Beispiel nach 
einer Umschulung.

Vorübergehende Besserungen über einen Zeitraum 
von weniger als drei Monaten berücksichtigen wir 
nicht.

(2) Um zu prüfen, ob der [→] Versicherte noch lebt 
und weiter berufsunfähig ist, dürfen wir jederzeit [→] 
sachdienliche Auskünfte verlangen. Wir dürfen auch 
verlangen, dass der Versicherte sich einmal jährlich 
umfassend ärztlich untersuchen lässt. Die Ärzte beauf-
tragen wir. Wir übernehmen auch die Kosten für die 
Auskünfte und Untersuchungen. Bitte beachten Sie: 
Die Mitwirkungspflichten in § 14 gelten erneut.

Einstellen unserer Leistungen

(3) Wenn der [→] Versicherte nicht mehr berufsunfä-
hig ist, leisten wir nicht mehr. Wir teilen Ihnen die 
Gründe dafür mit. Ab dem Ende des dritten Monats, 
nachdem Sie unser Schreiben erhalten haben, stellen 
wir unsere Leistungen ein. Die Rente endet frühestens 
zur nächsten Fälligkeit.
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Bitte beachten Sie: Sie müssen wieder Beiträge zah-
len, sobald wir nicht mehr leisten. Falls eine einmalige 
Leistung vereinbart ist, zahlen Sie dafür keine Beiträ-
ge mehr.

Starthilfe (Wiedereingliederungshilfe)

(4) Wir helfen Ihnen bei einem beruflichen Neustart. 
Dazu zahlen wir eine einmalige Hilfe in Höhe von 
sechs Monatsrenten, wenn wir aus folgendem Grund 
nicht mehr leisten: Der [→] Versicherte hat neue be-
rufliche Fähigkeiten erworben und übt tatsächlich eine 
zumutbare Tätigkeit nach § 8 Absatz 2 aus. Eine Start-
hilfe zahlen wir nur, wenn die verbleibende [→] Leis-
tungsdauer für die Rente noch mindestens zwölf Mo-
nate beträgt. Entscheidend dafür ist der Zeitpunkt, an 
dem der Anspruch entsteht.

Wenn der Versicherte innerhalb von sechs Monaten 
aus gleichem medizinischem Grund erneut berufsun-
fähig wird, gilt: Wir verrechnen die Starthilfe mit den 
Renten. Die Starthilfe können Sie mehrmals erhalten, 
solange Versicherungsschutz besteht.

§ 17 Welche Folgen hat es, wenn Sie Ihre Pflichten 
verletzen?

Wenn Sie oder der [→] Versicherte eine Pflicht aus 
§ 14 oder § 16 [→] vorsätzlich verletzen, müssen wir 
nicht leisten.

Wenn Sie oder der Versicherte [→] grob fahrlässig 
gegen eine der genannten Pflichten verstoßen, dürfen 
wir unsere Leistungen kürzen. Die Höhe unserer Leis-
tungen richtet sich danach, wie stark gegen eine der 
genannten Pflichten verstoßen wurde. Je stärker der 
Verstoß, desto stärker kürzen wir die Leistungen.

In folgenden Fällen kürzen wir die Leistungen den-
noch nicht:

– Sie weisen uns nach, dass Sie oder der Versicherte 
die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben.

– Die Verletzung der Pflicht beeinflusst nicht unsere 
Entscheidung, ob und in welcher Höhe wir leisten.

Wenn Sie Ihre Pflicht später erfüllen, leisten wir ab 
Beginn des Monats, in dem Sie die Pflicht erfüllt ha-
ben.

Wenn wir nicht leisten oder unsere Leistungen kürzen, 
gilt Folgendes: Wir müssen Sie vorher in [→] Text-
form gesondert über die Folgen der Verletzung der 
Pflichten informiert haben.

§ 18 Wer erhält die Leistungen?

Die Leistungen aus diesem Vertrag zahlen wir an den 
[→] Begünstigten. Sie können uns eine Person benen-

nen, die die Leistungen erhalten soll. Diese Person 
nennen wir Begünstigter. Wenn Sie keinen Begünstig-
ten benennen, zahlen wir an Sie oder an Ihre Erben.

Sie können den Begünstigten auf zwei Wegen in [→] 
Textform benennen oder ändern:

1. Weg: Wenn Sie eine Person widerruflich als Be-
günstigten benennen, können Sie diesen Begünstigten 
jederzeit ändern. Dies können Sie tun, solange der 
[→] Versicherte lebt und wir noch keine Leistung 
ausgezahlt haben.

2. Weg: Wenn Sie eine Person sofort und unwiderruf-
lich als Begünstigten benennen, können Sie diesen 
Begünstigten nur noch unter folgenden Bedingungen 
ändern:

– Sie müssen uns dies mitteilen und

– der von Ihnen vorher benannte Begünstigte muss 
zustimmen.

E. BEITRÄGE UND KOSTEN

§ 19 Wie müssen Sie Ihre Beiträge zahlen?

(1) Bei dem Tarif BV10 zahlen Sie gleich hohe Bei-
träge über die vereinbarte Dauer der Beitragszahlung. 
Bei dem Tarif BV11 berechnen wir die Beiträge jähr-
lich mit dem jeweils aktuellen Alter des [→] Versi-
cherten neu. Dadurch ergeben sich jährlich unter-
schiedliche Beiträge.

(2) Sie können einen einmaligen Beitrag oder laufen-
de Beiträge zahlen. Laufende Beiträge können Sie in 
folgenden Abständen (Zahlungsweise) zahlen:

– monatlich,

– vierteljährlich,

– halbjährlich oder

– jährlich.

(3) Sie müssen den ersten oder einmaligen Beitrag wie 
folgt zahlen:

– sofort nachdem wir den Vertrag mit Ihnen ge-
schlossen haben,

– aber nicht vor dem Beginn des Vertrags. Das Da-
tum für den Beginn des Vertrags finden Sie im 
[→] Versicherungsschein.

Alle folgenden Beiträge müssen Sie jeweils zum Be-
ginn der gewählten Zahlungsweise zahlen.

(4) Wir buchen Ihre Beiträge jeweils am Anfang eines 
Zahlungsabschnitts von dem Konto ab, das Sie uns 

Seite 27 von 60



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

angegeben haben. Anders dürfen Sie nicht zahlen. Ihr 
Beitrag gilt als rechtzeitig bezahlt, wenn

– wir Ihren fälligen Beitrag einziehen konnten,

– wir berechtigt sind, Ihren Beitrag einzuziehen und

– Sie dem Einzug nicht widersprechen.

Wenn wir Ihren Beitrag nicht einziehen konnten, gilt 
er dennoch als rechtzeitig bezahlt, wenn

– Sie nicht dafür verantwortlich sind, dass wir Ihren 
Beitrag nicht einziehen konnten,

– wir Sie aufgefordert haben zu zahlen und

– Sie Ihren Beitrag [→] unverzüglich an uns über-
weisen.

§ 20 Was geschieht, wenn wir einen Beitrag nicht 
rechtzeitig einziehen konnten?

(1) Wenn wir Ihren ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig von Ihrem Konto einziehen konnten, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. Wenn wir zu-
rücktreten, müssen Sie uns folgende Kosten erstatten: 
Alle Kosten für ärztliche Untersuchungen, die uns bei 
der [→] Risikoprüfung entstanden sind. Wenn Sie für 
die verspätete Zahlung nicht verantwortlich sind, kön-
nen wir nicht zurücktreten. Sie müssen uns aber nach-
weisen, dass Sie nicht verantwortlich sind.

Wenn wir Ihren ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig einziehen konnten und ein [→] Versiche-
rungsfall eintritt, erbringen wir keine Leistungen. 
Über diese Folge müssen wir Sie in folgender Weise 
informieren:

– durch eine gesonderte Mitteilung in [→] Textform 
oder

– durch einen auffälligen Hinweis im [→] Versiche-
rungsschein.

Wir müssen trotzdem leisten, wenn

– wir Sie nicht in der beschriebenen Weise infor-
miert haben oder

– Sie nicht verantwortlich sind, dass wir den Beitrag 
nicht rechtzeitig einziehen konnten. Sie müssen 
uns aber nachweisen, dass Sie nicht verantwortlich 
sind.

(2) Wenn wir einen folgenden Beitrag nicht rechtzei-
tig von Ihrem Konto einziehen konnten, schicken wir 
Ihnen eine Mahnung. Dies gilt auch für sonstige Be-
träge, die Sie uns schulden. Wenn Sie den angemahn-
ten Betrag nicht in den gesetzten Fristen zahlen, set-
zen wir die Leistungen herab wie bei einem Beitrags-
Stopp. Mehr dazu finden Sie in § 24.

Die Kosten für die Mahnung müssen Sie tragen. In 
unserer Mahnung werden wir Sie auf die Rechtsfolgen 
nach § 38 Versicherungsvertragsgesetz hinweisen. 
Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie auf 
folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

§ 21 Welche Kosten sind in Ihren Beiträgen enthal-
ten?

(1) Beim Abschluss des Vertrags und während Ihr 
Vertrag läuft, entstehen Kosten. Die Kosten untertei-
len wir in

– Abschluss- und Vertriebskosten und

– übrige Kosten.

Diese Kosten sind bereits im Beitrag enthalten.

(2) Die Abschluss- und Vertriebskosten benötigen wir 
vor allem, um den Vermittler des Vertrags zu vergü-
ten und den Vertrag einzurichten. Wie hoch die Ab-
schluss- und Vertriebskosten genau in Euro sind, fin-
den Sie in Ihrem Produktinformationsblatt.

Bei dem Tarif BV10 berechnen wir die Abschluss- 
und Vertriebskosten auf Basis der Summe der verein-
barten Beiträge. Diese einmaligen Abschluss- und 
Vertriebskosten betragen höchstens 2,5 %. Sie fallen 
einmalig zu Beginn des Vertrags an und werden mit 
den ersten Beiträgen verrechnet. Das bedeutet: In der 
Anfangsphase zahlen Sie Ihre Beiträge vor allem

– um die einmaligen Abschluss- und Vertriebskosten 
auszugleichen,

– für das versicherte [→] Risiko und

– für die übrigen Kosten.

Daher steht in der Anfangsphase nur ein geringer Teil 
des Beitrags zur Verfügung, um [→] Deckungskapital 
zu bilden. Dieses Verfahren ist in § 4 der Deckungs-
rückstellungsverordnung geregelt. Den genauen Wort-
laut der Verordnung finden Sie auf folgender Seite im 
Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Bei dem Tarif BV11 oder bei einem einmaligen Bei-
trag, ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten 
sofort ab.

(3) Die übrigen Kosten benötigen wir zum Beispiel

– um Ihren Vertrag zu betreuen, solange Ihr Vertrag 
läuft und

– um Ihren Vertrag zu verwalten.

In dem Zeitraum, in dem Sie Beiträge zahlen, ziehen 
wir die übrigen Kosten von jedem Beitrag ab. Wenn 
Sie keine Beiträge zahlen, ziehen wir die übrigen Kos-
ten von Ihrem [→] Deckungskapital ab. Ab Rentenbe-
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ginn berechnen wir Verwaltungskosten in Prozent der 
gezahlten Renten.

Den genauen Betrag der übrigen Kosten und der darin 
enthaltenen Verwaltungskosten finden Sie in Ihrem 
Produktinformationsblatt.

§ 22 Welche Kosten können wir zusätzlich erhe-
ben?

(1) In folgenden Fällen berechnen wir Ihnen pauschal 
zusätzliche Kosten:

– Sie zahlen den Beitrag nicht rechtzeitig und wir 
setzen Ihnen deshalb eine Frist oder senden Ihnen 
eine Mahnung.

– Ihre Bank gibt eine Lastschrift zurück.

– Sie vereinbaren mit uns, die Beiträge befristet aus-
zusetzen (Stundung).

– Sie beantragen, dass wir nicht gezahlte Beiträge 
von Ihrem Guthaben abziehen.

– Sie beantragen, einen gestundeten Betrag in gleich-
mäßigen Raten auszugleichen.

Die genauen Beträge der zusätzlichen Kosten finden 
Sie in Ihrem Produktinformationsblatt.

(2) Die Höhe der zusätzlichen Kosten kann sich wäh-
rend der Vertragsdauer ändern. Sie richtet sich nach 
den Kosten, die bei uns durchschnittlich entstehen. 
Die aktuelle Höhe der zusätzlichen Kosten teilen wir 
Ihnen jederzeit gerne mit. Sie können uns nachweisen, 
dass in Ihrem Fall keine zusätzlichen Kosten entstan-
den sind. Dann entfallen diese. Sie können uns auch 
nachweisen, dass die zusätzlichen Kosten in Ihrem 
Fall niedriger sein müssen. Dann setzen wir diese 
herab.

F. ÜBERBRÜCKUNG VON ZAHLUNGS-
SCHWIERIGKEITEN

§ 23 Wie können Sie Ihre Beiträge befristet ausset-
zen (Stundung)?

(1) Wenn Sie vorübergehend Ihre Beiträge nicht zah-
len können, können Sie Ihre Beiträge befristet ausset-
zen und später zahlen (Stundung).

Sie können mit uns vereinbaren, Ihre Beiträge bis zu 
24 Monate ganz oder teilweise auszusetzen. Hierfür 
müssen Sie die Beiträge für die ersten zwölf Monate 
vollständig bezahlt haben. Die vereinbarten Leistun-
gen ändern sich durch die Stundung nicht.

Die Stundung beginnt frühestens, wenn Ihr nächster 

Beitrag fällig ist. Wir berechnen für eine Stundung 
keine Zinsen.

(2) Wenn der vereinbarte Zeitraum für die Stundung 
endet, informieren wir Sie über die Höhe Ihres Stun-
dungskontos. Sie können den offenen Betrag wie folgt 
ausgleichen:

– vollständig in einem Betrag,

– in gleichmäßigen Raten von höchstens 48 Mona-
ten. Die Raten können Sie jährlich, halbjährlich, 
vierteljährlich oder monatlich zahlen. Eine Rate 
muss mindestens 25 EUR betragen oder

– mit dem Guthaben aus den Überschüssen.
Dies ist nur möglich, wenn Sie die Überschüsse 
verzinslich anlegen oder in einem Fonds anlegen. 
Mehr dazu finden Sie in § 13 Absatz 4.

Sie müssen innerhalb eines Monats nach Erhalt unse-
rer Information

– den offenen Betrag ausgleichen,

– eine Ratenzahlung vereinbaren oder

– eine Verrechnung mit dem Guthaben aus den 
Überschüssen vereinbaren.

Wenn Sie mit uns keine Vereinbarung getroffen ha-
ben, ziehen wir den offenen Betrag von dem Gutha-
ben aus den Überschüssen ab. Wenn dies nicht aus-
reicht, ziehen wir den restlichen Betrag von Ihrem 
[→] Deckungskapital ab. Wenn kein Guthaben aus 
den Überschüssen vorhanden ist, ziehen wir den offe-
nen Betrag ganz vom Deckungskapital ab. Wenn wir 
das Deckungskapital vermindern, verringern sich die 
garantierten Leistungen. Wir beenden diesen Vertrag,

– wenn das Deckungskapital nicht ausreicht, um den 
offenen Betrag auszugleichen, oder

– wenn die neue garantierte Rente geringer ist als 
600 EUR im Jahr.

Eine neue Stundung ist erst möglich, wenn Sie den 
offenen Betrag vollständig ausgeglichen haben.

§ 24 Wie können Sie Ihre Beiträge stoppen?

(1) Wenn Sie Ihre Beiträge nicht zahlen können, kön-
nen Sie Ihre Beiträge stoppen (Beitragsfreistellung). 
Sie müssen uns in [→] Textform mitteilen, wann der 
Beitrags-Stopp beginnen soll. Er kann frühestens be-
ginnen, wenn Ihr nächster Beitrag fällig ist.

(2) Wenn Sie Ihre Beiträge stoppen, berechnen wir die 
garantierten Leistungen neu. Grundlage ist Ihr [→] 
Deckungskapital zum Zeitpunkt, zu dem Sie Ihre Bei-
träge stoppen. Von dem Deckungskapital ziehen wir 
eine [→] Stornogebühr ab.

Seite 29 von 60



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Bitte beachten Sie: Ein Beitrags-Stopp kann für Sie 
Nachteile haben. In den ersten Jahren Ihres Vertrags 
steht nur ein geringer Teil des Beitrags zur Verfü-
gung, um Deckungskapital zu bilden (siehe § 21). 
Deshalb ist zunächst nur ein geringes oder gar kein 
Deckungskapital vorhanden. Das führt dazu, dass 
wir keine neue garantierte Rente berechnen kön-
nen. Auch in den folgenden Jahren ist das De-
ckungskapital niedriger als Ihre eingezahlten Bei-
träge. Wie hoch die garantierten Leistungen nach 
einem Beitrags-Stopp sind, finden Sie in Ihrem [→] 
Versicherungsschein.

Wenn die neue garantierte Rente geringer ist als 
600 EUR im Jahr, beenden wir den Vertrag. In diesem 
Fall zahlen wir nichts aus, insbesondere zahlen wir 
keine Beiträge an Sie zurück.

(3) Sie können nach einem Beitrags-Stopp einen neu-
en Vertrag abschließen, um den ursprünglichen 
Schutz bei Berufsunfähigkeit wieder herzustellen. 
Dies gilt auch, wenn wir den Vertrag beenden, weil 
die neue garantierte Rente nicht mindestens 600 EUR 
im Jahr beträgt. Für den neuen Vertrag verzichten wir 
darauf, das [→] Risiko erneut zu prüfen. Sie können 
eine selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung 
oder eine Rentenversicherung mit [→] BUZ abschlie-
ßen. Dabei müssen Sie Folgendes beachten:

– Sie beantragen den neuen Vertrag innerhalb von 
sechs Monaten, nachdem Sie die Beiträge gestoppt 
haben.

– Der Versicherte ist nicht berufsunfähig und nicht 
arbeitsunfähig krankgeschrieben.

– Wenn Sie eine Rentenversicherung mit BUZ wäh-
len, gilt: Die Beitragsbefreiung darf höchstens 
1.800 EUR im Jahr betragen.

Für den neuen Vertrag gelten die dann gültigen Tarife, 
Bedingungen und Steuerregelungen. Für die Gestal-
tungsmöglichkeiten nach § 25 Absätze 1 bis 4 gilt der 
Beginn des ursprünglichen Vertrags. Die Höhe des 
Beitrags richtet sich danach, wie wir das Risiko beim 
letzten Vertrag eingestuft haben. Wenn wir dort [→] 
Zuschläge oder Einschränkungen der Leistungen ver-
einbart haben, gelten diese auch für den neuen Ver-
trag. Ihre zum ursprünglichen Vertrag gemachten 
Angaben zu Gesundheit, Beruf und Einkommen wer-
den auch Inhalt des neuen Vertrags. Dies müssen Sie 
uns bei Abschluss des neuen Vertrags nach einem 
Beitrags-Stopp bestätigen.

Wenn Sie bei früheren Verträgen mit uns die Anzeige-
pflicht vor Abschluss des Vertrags verletzt haben, gilt 
Folgendes: Die in § 3 genannten Folgen gelten auch 
für den neu beantragten Versicherungsschutz.

G. GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

§ 25 Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie 
nach Abschluss des Vertrags?

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, den Ver-
trag den privaten und beruflichen Veränderungen des 
[→] Versicherten anzupassen.

Bitte beachten Sie: Die Absätze 1 bis 4 gelten in 
folgenden Fällen nicht: Der Abschluss des ursprüngli-
chen Vertrags erfolgte ohne [→] Risikoprüfung oder 
mit einer [→] vereinfachten Risikoprüfung.

Wenn Sie eine der Gestaltungsmöglichkeiten ausüben 
und dafür einen neuen Vertrag abschließen, gelten

– die dann gültigen Tarife, Bedingungen und Steuer-
regelungen sowie

– unsere Richtlinien der zulässigen Grenzen (zum 
Beispiel zur Rentenhöhe und zum Endalter für be-
stimmte Berufe und Studiengänge).

Die Höhe des Beitrags richtet sich danach, wie wir das 
[→] Risiko beim letzten Vertrag eingestuft haben. 
Wenn wir dort [→] Zuschläge oder Einschränkungen 
der Leistungen vereinbart haben, gelten diese auch für 
den neuen Vertrag. Sie können eine selbständige Be-
rufsunfähigkeitsversicherung oder eine Rentenversi-
cherung mit [→] BUZ abschließen.

Für den neuen Vertrag gelten die gleichen gewählten 
Leistungen wie im ursprünglichen Vertrag. Zusätzlich 
können Sie mit uns eine [→] Dynamik vereinbaren. 
Sie können außerdem ein höheres Endalter für den 
Versicherungsschutz festlegen. Dies gilt nur, wenn Sie 
für den ursprünglichen Vertrag ein Endalter von min-
destens 60 Jahren vereinbart haben.

Wenn Sie bei Abschluss des neuen Vertrags einer [→] 
vereinfachten Risikoprüfung zustimmen, gilt: Sie 
können beantragen, den Versicherungsschutz um Fol-
gendes zu erweitern:

– Garantierte Steigerung der Rente

– Einmalige Leistung

– Leistungen wegen Arbeitsunfähigkeit

– [→] Beitragsfreie Dynamik für die Rentenversi-
cherung

Für den neuen Vertrag bestehen keine weiteren Ge-
staltungsmöglichkeiten nach den Absätzen 1 bis 4.

Ausbaugarantie

(1) Mit der Ausbaugarantie können Sie Ihre Berufsun-
fähigkeitsrente im bestehenden Vertrag erweitern oder 
einen neuen Vertrag abschließen. Dabei führen wir 
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keine neue [→] Risikoprüfung durch. Die in § 3 ge-
nannten Folgen bei Verletzung der Anzeigepflichten 
gelten auch für den neu beantragten Versicherungs-
schutz.

Bitte beachten Sie: Wenn der Versicherte bei Ab-
schluss des ursprünglichen Vertrags Schüler, Student 
oder [→] Hausfrau/-mann war, gilt Folgendes: Der 
Beitrag für die Erweiterung richtet sich nach dem 
ausgeübten Beruf des [→] Versicherten zum Zeit-
punkt der Erhöhung. Ergibt sich aufgrund des neuen 
Berufs kein höherer Beitrag als für den ursprünglichen 
Beruf, kann die Erhöhung im bestehenden Vertrag 
erfolgen. Ergibt sich aufgrund des neuen Berufs ein 
höherer Beitrag als für den ursprünglichen Beruf, 
erfolgt die Erhöhung in einem neuen Vertrag.

Sie können die Rente nur dann im bestehenden Ver-
trag erweitern, wenn Sie noch Beiträge zahlen. Wir 
berechnen den zusätzlichen Beitrag mit den [→] 
Rechnungsgrundlagen, die seit Beginn des Vertrags 
gelten. Wir können hierfür auch die Rechnungsgrund-
lagen berücksichtigen, die zum Zeitpunkt der Erweite-
rung für die dann gültigen Tarife gelten.

Für die Ausbaugarantie gelten folgende Voraussetzun-
gen:

– Sie müssen die Ausbaugarantie innerhalb von fünf 
Jahren nach Beginn des ursprünglichen Vertrags 
ausüben. Darüber hinaus gilt für einen Versicher-
ten, der bei Beginn des Vertrags jünger als 
15 Jahre ist: Sie können die Ausbaugarantie aus-
üben, solange er nicht älter als 20 Jahre ist.

– Der Versicherte ist nicht älter als 40 Jahre, wenn 
Sie die Ausbaugarantie ausüben.

– Der Versicherte ist nicht berufsunfähig und nicht 
arbeitsunfähig krankgeschrieben.

– Wenn der Versicherte während der Dauer des Ver-
trags berufsunfähig war, können wir die Ausbauga-
rantie einschränken oder ausschließen.

– Sie erhöhen die jährliche Berufsunfähigkeitsrente 
um mindestens 3.000 EUR, jedoch insgesamt 
höchstens um 6.000 EUR.

– Sie können die jährliche Berufsunfähigkeitsrente 
während der Dauer des Vertrags insgesamt höchs-
tens um 12.000 EUR erhöhen. Dies gilt inklusive 
der Erhöhungen aus der Garantie zur Nachversi-
cherung.

– Die gesamte jährliche Berufsunfähigkeitsrente aus 
allen bei uns bestehenden Verträgen beträgt höchs-
tens 30.000 EUR. Dazu zählen auch die neu versi-
cherte Berufsunfähigkeitsrente und bisherige Erhö-
hungen aus der [→] Dynamik.

– Wenn Sie eine Rentenversicherung mit BUZ wäh-
len, gilt: Die gesamte Beitragsbefreiung aller bei 
uns bestehenden Verträge mit BUZ darf höchstens 
6.000 EUR im Jahr betragen. Dazu zählen auch die 
neu versicherte Beitragsbefreiung und bisherige 
Erhöhungen aus der Dynamik.

– Wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsrente mitversi-
chern, muss diese in einem angemessenen Verhält-
nis zum Arbeitseinkommen des Versicherten ste-
hen. Das bedeutet: Die gesamte jährliche Rente 
darf höchstens 70 % des letzten jährlichen Brutto-
einkommens betragen. Bei [→] Selbständigen darf 
die gesamte jährliche Rente höchstens folgende 
Höhe haben: 70 % des durchschnittlichen Gewinns 
vor Steuern der letzten drei Jahre. Zur gesamten 
jährlichen Rente gehören auch die neu abgeschlos-
sene Berufsunfähigkeitsrente und andere Absiche-
rungen für den Fall einer Berufsunfähigkeit.

Garantie zur Nachversicherung

(2) Mit der Garantie zur Nachversicherung können Sie 
Ihren Berufsunfähigkeitsschutz erweitern, indem Sie 
einen neuen Vertrag abschließen. Dabei führen wir 
keine neue [→] Risikoprüfung durch. Die in § 3 ge-
nannten Folgen bei Verletzung der Anzeigepflichten 
gelten auch für den neu beantragten Versicherungs-
schutz.

Bitte beachten Sie: Wenn der Versicherte bei Ab-
schluss des ursprünglichen Vertrags Schüler, Student 
oder [→] Hausfrau/-mann war, gilt Folgendes: Der 
Beitrag des neuen Vertrags richtet sich nach dem aus-
geübten Beruf des Versicherten bei Abschluss des 
neuen Vertrags.

Sie können eine Nachversicherung innerhalb von 
zwölf Monaten nach Eintritt eines der folgenden Er-
eignisse beantragen: Der Versicherte

– heiratet,

– bekommt oder adoptiert ein Kind,

– lässt sich scheiden oder lässt eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft aufheben,

– schließt eine akademische Weiterqualifikation ab 
(zum Beispiel Facharztausbildung, Bachelor, 
Staatsexamen); dies gilt für Akademiker, die eine 
berufliche Tätigkeit ausüben, die ihrer Ausbildung 
entspricht,

– schließt eine Meisterprüfung erfolgreich ab,

– macht sich hauptberuflich selbständig,

– wird als selbständiger Handwerker von der Versi-
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cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit,

– ist nicht mehr Pflichtmitglied in einem Versor-
gungswerk,

– verliert seine Ansprüche aus der betrieblichen Al-
tersversorgung ganz oder teilweise,

– kauft eine Immobilie, die mindestens 50.000 EUR 
kostet. Es genügt auch, wenn er ein Darlehen für 
einen Aus- oder Umbau seiner Immobilie in der-
selben Höhe aufgenommen hat,

– überschreitet mit seinem jährlichen Bruttoeinkom-
men die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der 
gesetzlichen Rentenversicherung,

– erhält nachhaltig ein höheres Einkommen. Diese 
Bedingung ist erfüllt, wenn

– der Versicherte nicht selbständig ist,

– sein Bruttojahreseinkommen im Vergleich zum 
Vorjahreseinkommen steigt und

– diese Steigerung mindestens 10 % beträgt.

– erwirtschaftet nachhaltig einen höheren Gewinn. 
Diese Bedingung ist erfüllt, wenn

– der Versicherte selbständig ist,

– sein durchschnittlicher Gewinn vor Steuern der 
letzten drei Jahre gestiegen ist und

– diese Steigerung mindestens 30 % beträgt. 
Hierfür vergleichen wir die letzten drei Jahre 
mit den drei davor liegenden Jahren.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Nachversicherung 
erst nach Ablauf der zwölf Monate beantragen, prüfen 
wir das [→] Risiko erneut.

Für die Garantie zur Nachversicherung gelten folgen-
de Voraussetzungen:

– Der [→] Versicherte ist nicht älter als 50 Jahre, 
wenn der neue Vertrag beginnt.

– Der [→] Versicherte ist nicht berufsunfähig und 
nicht arbeitsunfähig krankgeschrieben.

– Wenn der Versicherte während der Dauer des Ver-
trags berufsunfähig war, können wir die Garantie 
zur Nachversicherung einschränken oder ausschlie-
ßen.

– Sie erhöhen die jährliche Berufsunfähigkeitsrente 
je Ereignis um mindestens 3.000 EUR und höchs-
tens um 6.000 EUR.
Ausnahme: Bei den letzten drei Ereignissen (Brut-
toeinkommen übersteigt BBG, nachhaltig höheres 
Einkommen oder nachhaltig höherer Gewinn) gilt: 

Sie können die jährliche Rente in einem Schritt um 
bis zu 12.000 EUR erhöhen.

– Sie können die jährliche Berufsunfähigkeitsrente 
während der Dauer des Vertrags insgesamt höchs-
tens um 12.000 EUR erhöhen. Dies gilt inklusive 
der Erhöhungen aus der Ausbaugarantie.

– Wenn Sie eine Rentenversicherung mit BUZ wäh-
len, gilt: Die gesamte Beitragsbefreiung aller bei 
uns bestehenden Verträge mit BUZ darf höchstens 
6.000 EUR im Jahr betragen. Dazu zählen auch die 
neu versicherte Beitragsbefreiung und bisherige 
Erhöhungen aus der Dynamik.

– Wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsrente mitversi-
chern, muss diese in einem angemessenen Verhält-
nis zum Arbeitseinkommen des Versicherten ste-
hen. Das bedeutet: Die gesamte jährliche Rente 
darf höchstens 70 % des letzten jährlichen Brutto-
einkommens betragen. Bei [→] Selbständigen darf 
die gesamte jährliche Rente höchstens folgende 
Höhe haben: 70 % des durchschnittlichen Gewinns 
vor Steuern der letzten drei Jahre. Zur gesamten 
jährlichen Rente gehören auch die neu abgeschlos-
sene Berufsunfähigkeitsrente und andere Absiche-
rungen für den Fall einer Berufsunfähigkeit.

Sonderregelung für die Nachversicherung von Stu-
denten

(3) Studienanfänger können ihre Berufsunfähigkeits-
rente zusätzlich erweitern. Dies ist ohne neue [→] 
Risikoprüfung höchstens um das Doppelte der ur-
sprünglichen Berufsunfähigkeitsrente möglich. Die 
gesamte jährliche Rente darf nach der Erhöhung 
höchstens 24.000 EUR betragen. Sie können die Erhö-
hung innerhalb von zwölf Monaten beantragen, nach-
dem der [→] Versicherte sein Studium begonnen hat. 
Hierfür müssen Sie einen neuen Vertrag abschließen.

Für Erhöhungen aus den Sonderregelungen für Stu-
denten und Berufseinsteiger gilt Folgendes: Sie dürfen 
die Rente insgesamt höchstens um das Doppelte der 
ursprünglichen Berufsunfähigkeitsrente erhöhen.

Sonderregelung für die Nachversicherung von Be-
rufseinsteigern

(4) Berufseinsteiger, die eine Berufsausbildung oder 
ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben, können 
ihre Berufsunfähigkeitsrente zusätzlich erweitern. 
Dies ist ohne neue [→] Risikoprüfung höchstens um 
das Doppelte der ursprünglichen Berufsunfähigkeits-
rente möglich. Die gesamte jährliche Rente darf nach 
der Erhöhung höchstens 30.000 EUR betragen. Hier-
für müssen Sie einen neuen Vertrag abschließen.
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Sie können die Erhöhung innerhalb von zwölf Mona-
ten beantragen, wenn der [→] Versicherte

– einen Arbeitsvertrag erhalten hat,

– eine berufliche Tätigkeit ausübt, die seiner Ausbil-
dung entspricht und

– ein Gehalt in entsprechender Höhe bezieht. Dies 
muss er uns nachweisen.

Für Erhöhungen aus den Sonderregelungen für Stu-
denten und Berufseinsteiger gilt Folgendes: Sie dürfen 
die Rente insgesamt höchstens um das Doppelte der 
ursprünglichen Berufsunfähigkeitsrente erhöhen.

Verlängerung des Versicherungsschutzes

(5) Wenn die Regelaltersgrenze in

– der Deutschen Rentenversicherung oder

– den berufsständischen Versorgungswerken

erhöht wird, können Sie Ihren Vertrag verlängern. 
Dies gilt auch, wenn die Grenze während der Dauer 
des Vertrags mehrmals angehoben wird. Sie können 
die Dauer des Versicherungsschutzes längstens um die 
Zeitspanne verlängern, um die sich die Regelalters-
grenze für den Versicherten erhöht. Dabei führen wir 
keine neue [→] Risikoprüfung durch. Das neue Endal-
ter können Sie innerhalb der möglichen Zeitspanne 
frei wählen.

Mit der Verlängerung der Versicherungsdauer verlän-
gert sich entsprechend auch die vereinbarte [→] Leis-
tungsdauer. Sie können auch die Versicherungsdauer 
unverändert lassen und nur die Leistungsdauer um 
volle Jahre verlängern. Ihre Leistungen für den Fall 
einer Berufsunfähigkeit bleiben unverändert bestehen. 
Ab dem Zeitpunkt der Verlängerung berechnen wir 
den Beitrag bezogen auf die neuen Dauern neu. Wir 
können hierfür auch die Rechnungsgrundlagen ver-
wenden, die zum Zeitpunkt der Verlängerung für die 
dann gültigen Tarife gelten.

Wenn Sie Ihren Vertrag verlängern wollen, gelten 
folgende Voraussetzungen:

– Sie beantragen die Verlängerung innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem die gesetzliche Änderung 
in Kraft getreten ist,

– der [→] Versicherte ist zum Zeitpunkt der Verlän-
gerung nicht älter als 50 Jahre,

– der [→] Versicherte ist nicht berufsunfähig und 
nicht arbeitsunfähig krankgeschrieben,

– das Endalter des ursprünglichen Vertrags beträgt 
mindestens 62 Jahre und

– Sie zahlen für Ihren Vertrag noch Beiträge.

Bitte beachten Sie: Wenn der Versicherte während 
der Dauer des Vertrags berufsunfähig war, können wir 
die Verlängerung einschränken oder ausschließen.

Herabsetzung des Beitrags

(6) Sie können Ihre Beiträge herabsetzen, sofern die 
verbleibende garantierte Rente mindestens 600 EUR 
im Jahr beträgt. Wenn Sie Ihre Beiträge herabsetzen, 
gehen wir vor wie bei einem Beitrags-Stopp nach 
§ 24.

Garantierte Steigerung der Rente

(7) Wenn Sie vereinbart haben, dass Ihre Berufsunfä-
higkeitsrente garantiert steigt, können Sie die Höhe 
dieser Steigerung verringern. Sie können die Steige-
rung auch ganz ausschließen. Das gilt nur in dem Zeit-
raum, in dem Sie Beiträge zahlen. Sie müssen uns 
diesen Wunsch mindestens einen Monat vorher mittei-
len.

Prüfung des Beitrags nach einem Berufswechsel

(8) Wenn der [→] Versicherte seinen Beruf wechselt 
oder sich ein anderes berufsbezogenes Merkmal än-
dert, können Sie den Beitrag prüfen lassen. Dazu müs-
sen Sie uns die Änderungen in [→] Textform mittei-
len. Wir prüfen, ob sich durch den neuen Beruf oder 
die Merkmale der Beitrag ändert. Wir berechnen den 
neuen Beitrag mit den [→] Rechnungsgrundlagen, die 
seit Beginn des Vertrags gelten. Vereinbarte [→] Zu-
schläge oder Einschränkungen der Leistungen bleiben 
unverändert. Wenn sich dabei ein niedrigerer Beitrag 
ergibt, zahlen Sie künftig den niedrigeren Beitrag.

Bitte beachten Sie: Wir können die Senkung des 
Beitrags von einer erneuten [→] Risikoprüfung ab-
hängig machen.

Wenn die neuen berufsbezogenen Merkmale nicht zu 
einem niedrigeren Beitrag führen, bleibt der bisherige 
Beitrag unverändert. Wir werden den Beitrag nicht 
erhöhen, auch wenn die Prüfung dies ergeben sollte.

H. KÜNDIGUNG DES VERTRAGS

§ 26 Wann können Sie Ihren Vertrag kündigen 
und welche Folgen hat dies?

Sie können Ihren Vertrag zum Ende eines Monats in 
[→] Textform kündigen. In diesem Fall zahlen wir 
nichts aus, insbesondere zahlen wir keine Beiträge an 
Sie zurück.
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ANHANG: ERKLÄRUNGEN VON FACHBEGRIFFEN

Abstrakte Verweisung Der Verzicht auf die abstrakte Verweisung bedeutet, dass wir auch in folgen-
dem Fall leisten:

– Der [→] Versicherte könnte eine Tätigkeit aufgrund seiner Ausbildung 
und Erfahrung ausüben und

– diese Tätigkeit würde seiner bisherigen Lebensstellung entsprechen und

– diese Tätigkeit geht nicht zu Lasten seiner Gesundheit.

Arglistig Arglist bedeutet, dass Sie oder der [→] Versicherte uns absichtlich täuschen. 
Beispiel: Sie oder der Versicherte machen falsche Angaben, um Leistungen 
aus dem Vertrag zu erhalten.

Beitragsfreie Dynamik Die Leistungen des Hauptvertrags (Rentenversicherung) und aller in die [→] 
Dynamik eingeschlossenen Zusatzversicherungen erhöhen sich durch die 
Dynamik weiter. Ausnahme: Wenn Sie auch eine Berufsunfähigkeitsrente 
gewählt haben, erhöht sich diese nicht. Solange der [→] Versicherte berufs-
unfähig ist, müssen Sie keine Beiträge für die Dynamik zahlen.

Bewertungsreserven Sie entstehen wie folgt: In unserer Bilanz bewerten wir unsere Kapitalanla-
gen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Wenn der Marktwert 
unserer Kapitalanlagen höher ist als deren Wert in unserer Bilanz, entstehen 
Bewertungsreserven. Weil die Kapitalmärkte schwanken, können die Bewer-
tungsreserven höher oder niedriger ausfallen. Sie können sogar ganz entfal-
len. Auch aufsichtsrechtliche Regelungen können dazu führen, dass die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfällt.

Begünstigter Sie können eine Person bestimmen, die im [→] Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. Dies müssen Sie tun, bevor der Versicherungsfall ein-
getreten ist. Diese Person nennen wir Begünstigter.

BUZ Zusatzversicherung für den Fall einer Berufsunfähigkeit.

Chemotherapie Behandlung von Krebs mit chemischen Substanzen, die die Teilung von 
Tumorzellen und sich schnell teilenden Körperzellen verhindern oder verzö-
gern (Zytostatika). Bei der Immuntherapie, zum Beispiel mit monoklonalen 
Antikörpern, handelt es sich nicht um eine Chemotherapie.

Deckungskapital Das Deckungskapital ist eine rechnerische Größe Ihres Vertrags. Wir bilden 
das Deckungskapital aus den Beitragsteilen, die wir nicht sofort für Kosten 
und das [→] Risiko der Berufsunfähigkeit benötigen. Wir legen das De-
ckungskapital im [→] klassischen Vermögen an. Das Deckungskapital ver-
zinsen wir garantiert mit 0,9 % pro Jahr.

Demenz Als Demenz werden durch eine Krankheit bedingte Störungen der Leistungs-
fähigkeit des Gehirns bezeichnet. Diese gehen mit einem Verlust der geisti-
gen Fähigkeiten einher, die sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- 
und Orientierungsvermögen des [→] Versicherten auswirken (sogenannte 
kognitive Fähigkeiten).
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Dynamik Wenn Sie in Ihren Vertrag eine Dynamik eingeschlossen haben, erhöhen wir 
automatisch jährlich Ihren Beitrag. Dadurch steigen die vereinbarten Leis-
tungen. Das [→] Risiko prüfen wir dabei nicht erneut.

Erklärungen Sind Mitteilungen, die auch einen rechtlichen Charakter haben können. Zum 
Beispiel: Anfechtungen, Kündigungen, Mahnungen.

Fahrlässig Sie handeln fahrlässig, wenn Sie die erforderliche Sorgfalt nicht beachten.

Gefahrerhebliche Umstände Sind für den Vertrag entscheidende Umstände, um diesen überhaupt oder mit 
dem beantragten Inhalt abzuschließen. Zum Beispiel: Alter, Beruf, Gesund-
heitszustand.

Grob fahrlässig Sie handeln grob fahrlässig, wenn Sie die erforderliche Sorgfalt in besonde-
rem Maß nicht beachten. Mit anderen Worten: Sie haben nicht beachtet, was 
jedem hätte einleuchten müssen.

Hausfrauen/-männer Die beruflichen Tätigkeiten von Hausfrauen und Hausmännern umfassen 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Führung eines Haushalts. Zum Bei-
spiel: Aufräumen, Putzen, Waschen, Einkaufen, Kochen. Auch Tätigkeiten 
im Zusammenhang mit der Familie gehören dazu. Zum Beispiel Kinder er-
ziehen oder Angehörige pflegen.

Juristische Person Im Unterschied zu einer natürlichen Person ist eine juristische Person zum 
Beispiel: eine Aktiengesellschaft (AG), eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH), eine Stiftung oder ein Verein.

Karenzzeit Wenn Sie eine Karenzzeit vereinbaren, zahlen Sie für Ihren Vertrag einen 
geringeren Beitrag. Während der Karenzzeit zahlen wir keine Berufsunfähig-
keitsrente, obwohl der [→] Versicherte berufsunfähig ist.

Klassisches Vermögen Mit diesem beschreiben wir das klassische Sicherungsvermögen, das in 
§ 125 Versicherungsaufsichtsgesetz definiert ist. Den genauen Wortlaut des 
Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte. Das klassische Vermögen legen wir 
zum Beispiel an in Grundstücken, festverzinslichen Wertpapieren und 
Schuldverschreibungen.

Kollektive Merkmale Diese können wir berücksichtigen, wenn wir die Beiträge von Verträgen im 
Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung ermitteln. Kollektive Merkma-
le sind zum Beispiel:

– der durchschnittliche Krankenstand eines Unternehmens,

– die Anzahl der aufgrund von Invalidität oder Erwerbsminderung ausge-
schiedenen Mitarbeiter,

– Maßnahmen, um Mitarbeiter wieder in den Beruf einzugliedern oder um 
für die Gesundheit der Mitarbeiter vorzusorgen.

Krebs Wir nennen eine Krebserkrankung kurz Krebs. Sie liegt vor, wenn ein bösar-
tiger Tumor (Krebs, Blutkrebs) diagnostiziert wird. Dieser muss durch fol-
gende drei Merkmale gekennzeichnet sein:

– unkontrolliertes Wachstum maligner Zellen,

– Eindringen in umliegendes Gewebe sowie

Seite 35 von 60



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

– einer Tendenz Metastasen zu bilden.

Die Diagnose muss durch eine feingewebliche Untersuchung (Histologie) 
gesichert und von einem Facharzt bestätigt werden.

Leistungsdauer Wenn der [→] Versicherte berufsunfähig ist, zahlen wir unsere Leistungen 
höchstens bis zum Ende der Leistungsdauer. Die Leistungsdauer kann länger 
sein als die Versicherungsdauer, aber nicht umgekehrt.

Mischtätigkeit Der [→] Versicherte übt mehrere Berufe in Teilzeit aus. Für die Leistungs-
prüfung berücksichtigen wir in diesem Fall diese Tätigkeiten nebeneinander.

Mittelschwere kognitive
Leistungseinbußen Eine [→] Demenz nach Schweregrad 5 (Mittelschwere kognitive Leistungs-

einbußen) ist charakterisiert durch einen Verlust geistiger Fähigkeiten, die 
sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- und Orientierungsvermögen 
auswirken. Der [→] Versicherte kann sich ohne fremde Hilfe nicht mehr 
zurechtfinden. Er kann sich zum Beispiel kaum an relevante Aspekte seines 
Lebens erinnern, zum Beispiel an seine Adresse oder die Namen naher Fa-
milienangehöriger. Häufig besteht auch eine Desorientierung zur Zeit (Da-
tum, Wochentag, Jahreszeit etc.) oder zum Ort. Ermittelt wird dieser Schwe-
regrad über die Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reisberg.

Palliative Therapie Liegt vor, wenn bei [→] Krebs nur die Symptome lindernd behandelt wer-
den, ohne dass der Krebs geheilt werden soll. Die durchschnittliche Lebens-
erwartung aufgrund des Krebses beträgt weniger als fünf Jahre.

Rechnungsgrundlagen Sie dienen dazu, die Beiträge und die Leistungen zu berechnen. Zu den 
Rechnungsgrundlagen gehören zum Beispiel die Annahmen über das versi-
cherte [→] Risiko, den [→] Rechnungszins und die Kosten.

Rechnungszins Ist der Zinssatz, mit dem wir das [→] Deckungskapital garantiert verzinsen. 
Wir garantieren für die gesamte Vertragsdauer einen Zinssatz von 0,9 % pro 
Jahr.

Risiko Ist bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung die Wahrscheinlichkeit, dass 
der [→] Versicherte berufsunfähig wird. Außerdem beinhaltet das Risiko 
Annahmen darüber, wann der Versicherte wieder einen Beruf ausüben kann 
oder wann er stirbt. Das Risiko erhöht sich auch dann, wenn der Versicherte 
im Beruf oder in der Freizeit besonderen Gefahren ausgesetzt ist.

Risikoprüfung Wenn Sie den Vertrag beantragen, prüfen wir das [→] Risiko des [→] Versi-
cherten. Dabei berücksichtigen wir zum Beispiel Angaben zum Alter, Beruf, 
dem aktuellen Zustand der Gesundheit und zu gefährlichen Sportarten. Auf 
dieser Grundlage entscheiden wir, ob und in welcher Form wir Ihren Antrag 
annehmen.

Rückstellungen Sind Verbindlichkeiten, Verluste oder Aufwendungen, zu denen noch unge-
wiss ist, ob und in welcher Höhe sie entstehen. Sie sind Passivposten in der 
Bilanz.

Rückstellung für Beitragsrück-
erstattung Ist eine versicherungstechnische Rückstellung in der Bilanz eines Versiche-

rers. Sie enthält den Wert der Ansprüche auf Beitragsrückerstattung der [→] 
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit. Dieser Rückstellung entnehmen 
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wir zum Beispiel die jährlichen [→] Überschussanteile, die wir den einzel-
nen Verträgen konkret zuteilen.

Sachdienliche Auskünfte Sachdienlich sind Auskünfte, die wir auch verlangen können, wenn wir zum 
ersten Mal prüfen, ob der [→] Versicherte berufsunfähig ist. Dazu gehören 
alle Angaben, die wichtig sind, damit wir Ansprüche auf Leistungen feststel-
len und abwickeln können.

Schriftform Wenn die Schriftform vorgeschrieben ist, müssen [→] Erklärungen zum 
Beispiel per Brief mit eigenhändiger Unterschrift erfolgen. Die Schriftform 
ist in § 126 BGB geregelt. Den genauen Wortlaut des Gesetzes finden Sie 
auf folgender Seite im Internet: www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Selbständige Personen, die ihre berufliche Tätigkeit nicht weisungsgebunden ausüben und 
Einfluss auf die betriebliche Gestaltung nehmen können. Selbständige tragen 
ein unternehmerisches Risiko. Zu den Selbständigen gehören zum Beispiel 
Freiberufler und Gewerbetreibende. Vorstände einer Aktiengesellschaft zäh-
len nicht zu den Selbständigen.

Steuerlich ansässig Begriff aus dem Bereich der Doppelbesteuerungsabkommen: Ein Steuer-
pflichtiger ist in folgendem Staat steuerlich ansässig: Staat, in dem er seinen 
Hauptwohnsitz hat und dem er deswegen aus der Sicht des Abkommens 
zugeordnet wird.

Stornogebühr Wenn Sie die Beiträge stoppen, erheben wir eine Stornogebühr. Die Gründe 
dafür sind Folgende:

– Ein Beitrags-Stopp führt zu Kosten in der Verwaltung.

– Teile der Abschluss- und Vertriebskosten sind mitunter noch nicht ge-
deckt.

– Das [→] Risiko über alle [→] Versicherten verschlechtert sich, weil 
meistens nur gesunde Personen ihre Beiträge stoppen.

Wir berechnen die Stornogebühr wie folgt: Sie beträgt 15 % des Deckungs-
kapitals plus einem weiteren Betrag. Den weiteren Betrag berechnen wir so: 
25 % des Deckungskapitals multipliziert mit dem Verhältnis zwischen der 
restlichen Dauer der Beitragszahlung und der restlichen Vertragsdauer.
Beispiel: Ihr Deckungskapital beträgt 1.000 EUR. Außerdem hätten Sie noch 
zehn Jahre Beiträge zu zahlen bei einer verbleibenden Vertragsdauer von 
ebenfalls zehn Jahren. Dann beträgt die Stornogebühr (1.000 x 15 %) + 
((1.000 x 25 %) x 10/10) = 400 EUR. Für die Beitragszahlung und Vertrags-
dauer gelten jeweils die Zeiträume, die wir bei Beginn des Vertrags verein-
bart hatten. Wie hoch die Stornogebühr in Euro ist, sehen Sie in Ihrem [→] 
Versicherungsschein in der Liste der garantierten beitragsfreien Renten.
Die Stornogebühr muss angemessen sein. Dies müssen wir Ihnen nachwei-
sen, wenn Zweifel bestehen. Wenn Sie uns nachweisen, dass die Stornoge-
bühr in Ihrem Fall nicht angemessen ist, senken wir diese oder erheben sie 
nicht.

Strahlentherapie Behandlung von [→] Krebs durch ionisierende Strahlung oder Teilchen-
strahlung (Radiotherapie).

Teilzeittätigkeit Tätigkeit, deren regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer ist als die eines ver-
gleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Der Begriff ist ebenfalls in 
§ 2 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz definiert. Den genauen Wort-
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laut des Gesetzes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Textform Für die Textform reicht eine lesbare [→] Erklärung. Diese muss auf einem 
dauerhaften Datenträger (zum Beispiel Fax oder E-Mail) abgegeben werden. 
Die Textform ist in § 126b BGB geregelt. Den genauen Wortlaut des Geset-
zes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Überschüsse Sind Erträge, die wir zusätzlich erwirtschaften. Sie kommen zustande, wenn 
wir bessere Ergebnisse erzielen als bei Beginn des Vertrags angenommen. 
Zum Beispiel: Es treten weniger [→] Versicherungsfälle ein als angenom-
men.

Überschussanteil Ist der Anteil an den erwirtschafteten [→] Überschüssen, den wir Ihrem Ver-
trag gutschreiben.

Überschusssatz Anhand der Überschusssätze ermitteln wir die Höhe der [→] Überschussan-
teile für die einzelnen Verträge. Wir legen diese jährlich neu fest und veröf-
fentlichen sie im Geschäftsbericht.

Unverzüglich Bedeutet nicht unbedingt „sofort“, sondern „ohne schuldhaftes Zögern“ oder 
„so schnell wie eben möglich“.

Verantwortlicher Aktuar Ist ein versicherungsmathematisch ausgebildeter Sachverständiger. Jeder 
Lebensversicherer muss einen Verantwortlichen Aktuar bestellen. Dieser 
achtet insbesondere darauf, dass der Versicherer die Garantien gegenüber 
seinen [→] Versicherungsnehmern dauerhaft erfüllen kann.

Vereinfachte Risikoprüfung Wir prüfen das [→] Risiko auf der Grundlage einer geringeren Anzahl von 
Fragen an den [→] Versicherten. Oder wir verwenden eine so genannte ein-
fache oder erweiterte Dienstobliegenheitserklärung. Dies ist zum Beispiel 
eine Erklärung, dass der Versicherte zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
seinen Dienst voll ausübt.

Versichertenbestand Anzahl der Versicherten der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung.

Versicherter Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der [→] Versicherungsnehmer.

Versicherungsfall Liegt vor, wenn ein Umstand eintritt, der eine Leistung durch uns auslöst. 
Zum Beispiel: der [→] Versicherte wird berufsunfähig.

Versicherungsjahr Ein neues Versicherungsjahr beginnt immer mit dem Monat, für den wir das 
Ende des Vertrags vereinbart haben. Das bedeutet: Das erste Versicherungs-
jahr kann weniger als zwölf Monate umfassen. Beispiel: Beginn des Vertrags 
01.08., Ende des Vertrags 01.05. Dann umfasst das erste Versicherungsjahr 
neun Monate, alle weiteren zwölf Monate.

Versicherungsnehmer Schließt mit uns den Versicherungsvertrag. Er ist damit unser Vertragspart-
ner.

Versicherungsschein Ist eine Urkunde über unseren Versicherungsvertrag. Zu Beginn des Ver-
trags senden wir Ihnen den Versicherungsschein. Er enthält wichtige Daten 
zu Ihrem Vertrag. Zum Beispiel: das versicherte [→] Risiko, Beginn und 
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Ende des Vertrags. Für Änderungen während der Dauer des Vertrags erhal-
ten Sie jeweils einen Nachtrag. Bitte heben Sie den Versicherungsschein und 
die Nachträge gut auf.

Vorsätzlich Vorsätzlich handelt, wer ein bestimmtes Ziel erreichen will, dabei die Um-
stände seines Handelns kennt und die Folgen bewusst in Kauf nimmt.

Zuschläge Können vereinbart werden, wenn der [→] Versicherte ein Leiden hat oder 
ein gefährliches Hobby ausübt.
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Zusatzbedingungen für eine Dynamik zur Berufsunfähigkeitsversiche-
rung

Druck-Nr. pm 2330 – 01.2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben zu Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung eine Dynamik eingeschlossen. Dadurch erhöhen sich regel-
mäßig die Beiträge und Leistungen Ihres Vertrags. In diesen zusätzlichen Bedingungen finden Sie wichtige 
Informationen zur Dynamik.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

§ 1 Wie und wann erhöhen wir Ihren Vertrag?

(1) Wenn Sie eine Dynamik vereinbart haben, erhöhen 
wir Ihren Beitrag jährlich um einen Prozentsatz zwi-
schen 1 % und 5 %. Die Höhe des Prozentsatzes legen 
Sie bei Abschluss des Vertrags fest. Wir verzichten 
darauf, für diese Erhöhungen eine neue [→] Risiko-
prüfung durchzuführen. Ihren Beitrag erhöhen wir in 
Prozent des aktuellen Beitrags vor der Erhöhung 
durch die Dynamik

– jeweils zu Beginn eines [→] Versicherungsjahrs,

– solange Sie Beiträge zahlen und

– solange der Vertrag noch mindestens fünf Jahre 
läuft.

(2) Sie können den Prozentsatz jeweils zu Beginn 
eines [→] Versicherungsjahrs verringern. Dafür müs-
sen Sie uns diesen Wunsch mindestens einen Monat 
vorher mitteilen. Wenn Sie den Prozentsatz erhöhen 
möchten, müssen wir zustimmen.

(3) Wenn wir den Beitrag erhöhen, erhöhen sich zum 
gleichen Zeitpunkt auch die Leistungen. Diese erhö-
hen sich aber nicht im gleichen Verhältnis wie die 
Beiträge. Die neuen Leistungen berechnen wir mit 
folgenden Grundlagen:

– Den [→] Rechnungsgrundlagen, die seit Beginn 
des Vertrags gelten,

– dem dann aktuellen Alter des [→] Versicherten 
und

– der restlichen Dauer, in der Sie noch Beiträge zah-
len.

Aus den Erhöhungen entstehen [→] Überschüsse, an 
denen wir Sie ebenfalls beteiligen. Mehr dazu finden 
Sie in Abschnitt C Ihrer Allgemeinen Bedingungen.

Bitte beachten Sie: Wir können die [→] Rechnungs-
grundlagen, mit denen wir die Leistungen für künftige 

Erhöhungen berechnen, innerhalb von zwei Jahren 
anpassen. Dies gilt nur, wenn sich während der Lauf-
zeit des Vertrags neue oder geänderte Grundsätze für 
die Berechnung der [→] Deckungsrückstellung erge-
ben.

Neue oder geänderte Grundsätze liegen nur dann vor, 
wenn

– sie auf aufsichtsrechtlichen oder handelsrechtli-
chen Bestimmungen beruhen,

– wir aus diesem Grund die Deckungsrückstellung 
erhöhen,

– wir der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) die neuen Rechnungsgrundlagen 
anzeigen und

– ein unabhängiger Treuhänder der Änderung unse-
rer Rechnungsgrundlagen zustimmt und deren 
Angemessenheit bestätigt.

Wir informieren Sie vor einer Erhöhung, wenn wir 
neue Rechnungsgrundlagen berücksichtigen.

(4) Wir informieren Sie jeweils vor einer Erhöhung, 
wie sich Ihr Vertrag durch die Dynamik ändert. Wenn 
Sie in einem Jahr keine Dynamik wünschen, können 
Sie der Erhöhung widersprechen. Dies müssen Sie uns 
innerhalb eines Monats nach dem jährlichen Termin 
für die Erhöhung mitteilen. Auf dieses Recht weisen 
wir Sie zusätzlich in unserem Schreiben hin. Sie kön-
nen den Erhöhungen beliebig oft widersprechen.

(5) Solange der [→] Versicherte berufsunfähig ist, gilt 
Folgendes:

– Sie müssen keine Beiträge zahlen. Dies gilt auch 
für bereits durch die Dynamik erhöhte Beiträge.

– Es erfolgen keine weiteren Erhöhungen.

(6) Auch Erhöhungen aus der Dynamik müssen in 
einem [→] angemessenen Verhältnis zum Arbeitsein-
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kommen des [→] Versicherten stehen. Wir prüfen das 
Verhältnis, wenn die versicherte Berufsunfähigkeits-
rente die im Versicherungsschein oder Nachtrag ge-
nannte Obergrenze übersteigt. Damit Sie Ihre Berufs-
unfähigkeitsrente weiter erhöhen können, werden wir 
Sie nach Überschreiten der Grenze bitten, Folgendes 
nachzuweisen:

– das aktuelle Bruttoeinkommen des Versicherten 
und

– die Höhe der gesamten Absicherung bei Berufs- 
und Erwerbsunfähigkeit.

Solange das Verhältnis nicht angemessen ist oder die 
oben genannten Nachweise nicht vorliegen, führen 
wir keine weiteren Erhöhungen durch.

(7) Durch die Erhöhungen beginnen die Fristen der 
Anzeigepflicht nicht erneut.

ANHANG: ERKLÄRUNGEN VON FACHBEGRIFFEN

Angemessenes Verhältnis
zum Arbeitseinkommen Als angemessen gilt zum Beispiel bei Arbeitnehmern: Die Höhe der gesam-

ten Absicherung bei Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung beträgt nicht 
mehr als 70 % des Bruttoeinkommens des letzten Kalenderjahrs. Bei Selb-
ständigen gelten 70 % des Gewinns vor Steuern.

Deckungsrückstellung Versicherer müssen für ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Versiche-
rungsnehmern Deckungsrückstellungen bilden. Diese müssen so hoch sein, 
dass daraus – zusammen mit künftigen Beiträgen – die garantierten Leistun-
gen der Versicherung finanziert werden können.

Rechnungsgrundlagen Sie dienen dazu, die Beiträge und die Leistungen zu berechnen. Zu den 
Rechnungsgrundlagen gehören zum Beispiel die Annahmen über das versi-
cherte Risiko, die Zinsen und die Kosten.

Risikoprüfung Wenn Sie den Vertrag beantragen, prüfen wir das Risiko des [→] Versicher-
ten. Dabei berücksichtigen wir zum Beispiel Angaben zum Alter, Beruf, dem 
aktuellen Zustand der Gesundheit und zu gefährlichen Sportarten. Auf dieser 
Grundlage entscheiden wir, ob und in welcher Form wir Ihren Antrag anneh-
men.

Überschüsse Sind Erträge, die wir zusätzlich erwirtschaften. Sie kommen zustande, wenn 
wir bessere Ergebnisse erzielen als bei Beginn des Vertrags angenommen. 
Zum Beispiel: Wir erzielen Erträge oberhalb des Rechnungszinses. Oder es 
treten weniger Versicherungsfälle ein als angenommen.

Versicherter Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der Versicherungsnehmer.

Versicherungsjahr Ein neues Versicherungsjahr beginnt immer mit dem Monat, für den wir das 
Ende des Vertrags vereinbart haben. Das bedeutet: Das erste Versicherungs-
jahr kann weniger als zwölf Monate umfassen. Beispiel: Beginn des Vertrags 
01.08., Ende des Vertrags 01.05. Dann umfasst das erste Versicherungsjahr 
neun Monate, alle weiteren zwölf Monate.
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Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz

Druck-Nr. pm 2610 – 04.2020

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bieten Ihnen einen vorläufigen Versicherungsschutz. Dieser beginnt bereits an dem Tag, an dem Sie einen 
Antrag stellen. Die weiteren Regelungen finden Sie in diesen zusätzlichen Bedingungen.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

§ 1 Wann beginnt und endet der vorläufige Versi-
cherungsschutz?

(1) Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt mit 
dem Tag, an dem Ihr Antrag oder Ihre Anforderung 
eines Angebots bei uns eingeht. Damit Sie die Bedin-
gungen leichter verstehen können, sprechen wir im 
Folgenden nur noch von einem Antrag. Die Regelun-
gen gelten aber ebenfalls für eine Anforderung eines 
Angebots.

(2) Der vorläufige Versicherungsschutz endet, wenn

– der Versicherungsschutz Ihres Vertrags beginnt,

– Sie Ihren Antrag zurücknehmen,

– Sie uns mitteilen, dass Sie am Abschluss des Ver-
trags kein Interesse mehr haben,

– Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Ge-
brauch machen,

– Sie einer Abweichung des Versicherungsscheins 
von Ihrem Antrag widersprochen haben,

– wir den ersten Beitrag nicht einziehen konnten aus 
Gründen, die Sie zu vertreten haben. Dasselbe gilt, 
wenn Sie dem Einzug widersprochen haben. Auf 
diese Rechtfolge weisen wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in [→] Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein hin.

(3) Sie können den Vertrag über den vorläufigen Ver-
sicherungsschutz fristlos kündigen. Wenn wir kündi-
gen, wird die Kündigung erst nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang wirksam.

§ 2 In welchen Fällen haben Sie einen vorläufigen 
Versicherungsschutz?

Wir bieten Ihnen in folgenden Fällen einen vorläufi-
gen Versicherungsschutz:

– Ihre Versicherung beginnt nicht später als drei 
Monate, nachdem Sie den Antrag unterzeichnet 
haben.

– Sie haben uns erlaubt, den Beitrag einzuziehen 
oder Sie haben den ersten Beitrag bereits gezahlt.

– Sie haben es nicht von einer besonderen Bedin-
gung abhängig gemacht, dass die gewählte Versi-
cherung zustande kommt.

– Sie haben einen von uns angebotenen Tarif ge-
wählt.

– Der [→] Versicherte ist noch keine 70 Jahre alt, 
wenn er den Antrag unterzeichnet.

§ 3 Welche Leistungen bietet der vorläufige Ver-
sicherungsschutz?

(1) Der vorläufige Versicherungsschutz umfasst Leis-
tungen, die fällig werden, wenn der [→] Versicherte 
stirbt oder berufsunfähig wird. Wir leisten nur für die 
Fälle, die Sie im Antrag gewählt haben.

(2) Wenn der [→] Versicherte stirbt, zahlen wir

– die gewählte Leistung für den Todesfall und

– die 15fache Jahresrente, wenn Sie eine Hinterblie-
benen- oder Waisenrente gewählt haben.

Wir zahlen zusammen höchstens 180.000 EUR. Wenn 
Sie einen höheren Betrag beantragt haben, kürzen wir 
die Leistungen.

(3) Wenn der [→] Versicherte während der Dauer des 
vorläufigen Versicherungsschutzes berufsunfähig 
wird, gilt: Sie müssen uns dies innerhalb von drei 
Monaten ab Beginn der Berufsunfähigkeit melden. In 
diesem Fall zahlen wir Folgendes:

– Die gewählte Berufsunfähigkeitsrente und die ge-
wählte einmalige Leistung. Wir zahlen jeweils 
höchstens 21.000 EUR im Jahr. Bei der Rente zählt 
die garantierte Steigerung der Rente dazu.

– Die Leistungen aus der Befreiung von der Zahlung 
der Beiträge oder aus der beitragsfreien Dynamik 
erbringen wir nur, wenn

– der Vertrag zustande gekommen ist und
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– solange der Vertrag nicht weggefallen ist.

Wir befreien Sie von der Zahlung der Beiträge 
höchstens für einen Beitrag von 18.000 EUR im 
Jahr.

Unsere Leistungen enden, wenn

– der Versicherte nicht mehr berufsunfähig ist,

– der Versicherte stirbt oder

– die vereinbarte [→] Leistungsdauer endet.

(4) Wenn Sie höhere Leistungen beantragt haben, als 
die in den Absätzen 2 und 3 genannten Höchstbeträge, 
kürzen wir unsere Leistungen. Dies gilt auch, wenn 
Sie bei uns mehrere Anträge für denselben [→] Versi-
cherten gestellt haben.

§ 4 In welchen Fällen leisten wir nicht?

(1) Die in Ihren Vertragsunterlagen genannten Ein-
schränkungen und Ausschlüsse gelten auch für Leis-
tungen aus dem vorläufigen Versicherungsschutz.

(2) Wir leisten nicht bei [→] Versicherungsfällen 
aufgrund von Umständen,

– nach denen wir im Antrag fragen und

– von denen Sie oder der [→] Versicherte vor der 
Unterzeichnung Kenntnis hatten,

– auch wenn diese im Antrag angegeben wurden.

Wir leisten trotzdem, wenn die Umstände nicht die 
Hauptursache für den Versicherungsfall waren.

(3) Wenn sich der [→] Versicherte [→] vorsätzlich 
selbst tötet, leisten wir nur, wenn uns Folgendes nach-
gewiesen wird: Die Geistestätigkeit des Versicherten 
war bei seiner Handlung krankhaft gestört. Dies gilt 
dann, wenn der Versicherte aufgrund dieser Störung 
nicht in der Lage war, sich einen freien Willen zu 
bilden.

(4) Wir leisten nicht, wenn der [→] Versicherungsfall 
aus folgenden Gründen eingetreten ist:

– Der [→] Versicherte hat bei inneren Unruhen auf 
Seiten der Unruhestifter teilgenommen.

– Der Versicherte stirbt bei kriegerischen Ereignis-
sen oder er wird berufsunfähig.

Wir leisten trotzdem, wenn im Zusammenhang mit 
kriegerischen Ereignissen einer der folgenden Fälle 
zutrifft:

1. Fall: Der Versicherte war

– außerhalb Deutschlands und

– nicht aktiv an den Ereignissen beteiligt.

2. Fall: Der Versicherte war

– außerhalb der Grenzen der NATO-Mitglied-
staaten und

– er hat an humanitären Hilfeleistungen oder frie-
denssichernden Maßnahmen teilgenommen und

– die Teilnahme erfolgt als Mitglied der deut-
schen Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei 
und

– der Einsatz erfolgte mit einem Mandat der 
NATO, UNO, EU oder OSZE.

(5) Wir leisten nicht, wenn der [→] Versicherte aus 
folgenden Gründen berufsunfähig geworden ist:

– Der Versicherte hat [→] vorsätzlich ein Verbre-
chen oder Vergehen begangen. Hierzu zählt auch 
der strafbare Versuch eines Verbrechens oder Ver-
gehens. Ausnahme: Bei fahrlässigen Verstößen 
und bei allen Delikten im Straßenverkehr leisten 
wir trotzdem.

– Der Versicherte hat die Krankheit oder den Verfall 
der Kräfte absichtlich herbeigeführt. Dies gilt auch, 
wenn er sich absichtlich selbst verletzt hat oder 
versucht hat sich zu töten. Ausnahme: Wir leisten 
trotzdem, wenn die Geistestätigkeit des Versicher-
ten bei seiner Handlung krankhaft gestört war. 
Dies gilt dann, wenn der Versicherte aufgrund 
dieser Störung nicht in der Lage war, sich einen 
freien Willen zu bilden. Dies müssen Sie uns ärzt-
lich nachweisen.

– Sie als [→] Versicherungsnehmer haben wider-
rechtlich gehandelt und dadurch vorsätzlich die 
Berufsunfähigkeit des Versicherten herbeigeführt.

– Der Versicherte ist durch Strahlen infolge von 
Kernenergie berufsunfähig geworden. Dies gilt 
nur, wenn die Strahlen das Leben oder die Gesund-
heit von mindestens 1.000 Menschen gefährden 
oder schädigen. Es muss eine deutsche Behörde für 
Katastrophenschutz tätig geworden sein, um die 
Bevölkerung vor Schaden zu schützen. Statt der 
deutschen Behörde kann auch eine vergleichbare 
Einrichtung eines anderen Landes tätig geworden 
sein.

§ 5 Was kostet der vorläufige Versicherungs-
schutz?

Für den vorläufigen Versicherungsschutz erheben wir 
keinen Beitrag. Leisten wir aufgrund des vorläufigen 
Versicherungsschutzes, behalten wir den Beitrag für 
einen Zahlungsabschnitt ein. Haben Sie einen Einmal-
beitrag gewählt, ist dies der einmalige Beitrag. Wir 
berechnen Ihnen jedoch nicht mehr als den Beitrag für 
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die in § 3 genannten Höchstbeträge. Bereits gezahlte 
Beiträge ziehen wir ab.

§ 6 Wie ist das Verhältnis zum Hauptvertrag und 
wer erhält die Leistungen?

(1) Wenn in diesen Bedingungen nichts anderes ver-
einbart ist, gelten die Bedingungen für den gewählten 
Hauptvertrag und die Zusatzversicherungen entspre-
chend.

(2) Haben Sie im Antrag einen [→] Begünstigten 
festgelegt, gilt dieser auch für Leistungen aus dem 
vorläufigen Versicherungsschutz.

ANHANG: ERKLÄRUNGEN VON FACHBEGRIFFEN

Begünstigter Sie können eine Person bestimmen, die im [→] Versicherungsfall die Leis-
tungen erhalten soll. Dies müssen Sie tun, bevor der Versicherungsfall ein-
getreten ist. Diese Person nennen wir Begünstigter. Sie können auch mehrere 
Personen als Begünstigte bestimmen.

Leistungsdauer Wenn wir während der Dauer des vorläufigen Versicherungsschutzes die 
Zahlung einer Rente zusagen, zahlen wir diese höchstens bis zum Ende der 
Leistungsdauer. Die Leistungsdauer kann länger sein als die Versicherungs-
dauer, aber nicht umgekehrt.

Textform Für die Textform reicht eine lesbare [→] Erklärung. Diese muss auf einem 
dauerhaften Datenträger (zum Beispiel Fax oder E-Mail) abgegeben werden. 
Die Textform ist in § 126b BGB geregelt. Den genauen Wortlaut des Geset-
zes finden Sie auf folgender Seite im Internet:
www.alte-leipziger.de/gesetzestexte.

Versicherter Ist die Person, die wir im Hinblick auf die Risiken versichern. Der Versi-
cherte kann jemand anderes sein als der [→] Versicherungsnehmer.

Versicherungsfall Liegt vor, wenn ein Umstand eintritt, der eine Leistung durch uns auslöst. 
Zum Beispiel: der [→] Versicherte stirbt oder wird berufsunfähig.

Versicherungsnehmer Schließt mit uns den Versicherungsvertrag. Er ist damit unser Vertragspart-
ner des vorläufigen Versicherungsschutzes. Der Versicherungsnehmer ist 
derjenige, der die Versicherung beantragt oder ein Angebot für eine Versi-
cherung angefordert. Der Versicherungsnehmer kann ein anderer als der [→] 
Versicherte sein.

Vorsätzlich Vorsätzlich handelt, wer ein bestimmtes Ziel erreichen will, dabei die Um-
stände seines Handelns kennt und die Folgen bewusst in Kauf nimmt.
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Allgemeine Steuerinformation

Druck-Nr. pm 2600 – 01.2021

Inhaltsverzeichnis

A. EINKOMMENSTEUER

1. Private Versicherungen

1.1 Mindestvoraussetzungen

1.2 Renten- und Kapitallebensversicherungen

1.2.1 Besteuerung von Rentenleistungen

1.2.2 Besteuerung von Kapitalleistungen

1.2.3 Besonderheiten beim Kirchensteuereinbehalt

1.2.4 Veräußerung von Versicherungsansprüchen

1.2.5 Policendarlehen

1.2.6 Besonderheiten bei fondsgebundenen oder hybriden Versicherungen

1.2.7 Ausübung der Pflegeoption

1.3 Risikoversicherungen

1.4 Berufsunfähigkeitsversicherungen

1.5 Erwerbsminderungsversicherungen

1.6 Pflegerentenversicherungen

1.7 Zusatzversicherungen

1.8 Dynamik- und Optionsrechte

1.9 Versorgungsausgleich

1.10 Vertragsänderungen

1.11 Steuerpflichtiger

1.12 Rentenbezugsmitteilungen

2. Betriebliche Versicherungen

2.1 Direktversicherungen

2.1.1 Pauschalversteuerung der Beiträge nach § 40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden Fassung 
(a.F.)

2.1.2 Steuerfreistellung der Beiträge nach § 3 Nr. 63 EStG in der Fassung ab 01.01.2018

2.1.3 Förderbetrag für Arbeitgeber zur betrieblichen Altersversorgung für Geringverdiener nach 
§ 100 EStG

2.1.4 Steuerfreiheit des Übertragungswertes bei Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55 EStG

2.1.5 Steuerfreie Anwartschaftsübertragung ohne Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55c EStG

2.1.6 Übertragung von Direktversicherungen bei Arbeitgeberwechsel nach dem Übertragungsab-
kommen
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2.1.7 Versorgungsausgleich

2.1.8 Besteuerung der Leistungen beim Arbeitnehmer/Hinterbliebenen und Rentenbezugsmitteilun-
gen

2.2 Direktversicherungen nach dem Sozialpartnermodell

2.3 Rückdeckungsversicherungen

2.4 Teilhaberversicherungen

B. ERBSCHAFTSTEUER

1. Allgemeines

2. Leistungen aus Direktversicherungen an den Arbeitnehmer

C. VERSICHERUNGSTEUER

D. UMSATZSTEUER

E. STEUERDATENAUSTAUSCH ZWISCHEN STAATEN

1. Meldepflichten nach dem Abkommen zwischen Deutschland und den USA (FATCA)

2. Meldepflichten nach dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz
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Mit dieser Steuerinformation erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten steuerrechtlichen Regelungen zu 
Ihrem Versicherungsvertrag. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf den – zum Zeitpunkt des auf der Vorder-
seite angegebenen Stands – geltenden steuerrechtlichen Vorschriften, die wir nach bestem Wissen wiedergeben. 
Keine Steuerausführungen enthält diese Information zu Versicherungen der Basisversorgung (gesetzlichen Ren-
tenversicherungen, landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basis-
renten nach § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa EStG), Altersvorsorgeverträgen nach dem 
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (Riester-Renten) und für betriebliche Riester-Renten.

Während der Vertragslaufzeit können Rechtsprechung und Änderungen von Gesetzen/Verordnungen Auswir-
kungen haben, die wir nicht beeinflussen können.

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G.
Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel

A. EINKOMMENSTEUER

1. Private Versicherungen

1.1 Mindestvoraussetzungen

Aus steuerlicher Sicht ist von einem Versicherungs-
vertrag auszugehen, wenn insbesondere

– bei Rentenversicherungen das Langlebigkeitsrisiko 
getragen wird, in dem u.a. bei konventionellen 
Rentenversicherungen eine der Höhe nach betrag-
lich garantierte Rente, bei rein fondsgebundenen 
Rentenversicherungen ein bezifferter garantierter 
Rentenfaktor bzw. bei Hybrid-Rentenversiche-
rungen (Fonds- und konventionelle Anlage) ent-
sprechende Garantien konkret vereinbart ist/sind,

– bei Kapitallebensversicherungen ein nennenswer-
tes Todesfallrisiko (Mindesttodesfallschutz) abge-
sichert ist und

– ein vermögensverwaltender Versicherungsvertrag 
nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 Satz 5 EStG auszuschlie-
ßen ist.

Dies ist bei Ihrem privaten Versicherungsvertrag ge-
geben, so dass je nach Art des Vertrags die folgenden 
steuerlichen Regelungen Anwendung finden.

1.2 Renten- und Kapitallebensversicherungen

Konventionelle, fondsgebundene oder hybride Ren-
tenversicherungen mit und ohne Kapitalwahlrecht, die 
nicht zur Basisversorgung bzw. zur betrieblichen Vor-
sorge zählen sowie Kapitallebensversicherungen, ge-
hören nach den steuerrechtlichen Regelungen zu den 
nicht förderbaren Kapitalanlageprodukten. Die Beiträ-
ge zu solchen Versicherungen sind bei der Veranla-
gung zur Einkommensteuer nicht als Sonderausgaben 
absetzbar.

Die Versicherungsleistung aus einem solchen Vertrag 
wird wie folgt behandelt:

1.2.1 Besteuerung von Rentenleistungen

Lebenslange Leibrenten unterliegen beim Steuer-
pflichtigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu er-
mittelnden Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der 
Einkommensteuer. In die Ertragsanteilsbesteuerung 
sind auch sämtliche Überschussbeteiligungen einzube-
ziehen. Für die Höhe des Ertragsanteils ist das vollen-
dete Lebensjahr der versicherten Person bei Beginn 
der Rentenzahlung maßgebend.

Rentenzahlungen, die durch Tod des Versicherten in 
der Rentengarantiezeit bis zu deren Ende gezahlt wer-
den, sind auch für den Bezugsberechtigten bzw. 
Rechtsnachfolger (in der Regel der Erbe) mit dem 
Ertragsanteil des verstorbenen Versicherten steuer-
pflichtig.

Abgekürzte Leibrenten aus einer Rentenversicherung 
mit zeitlich befristeter Rentenzahlung (keine Berufs-
unfähigkeits-, Erwerbsminderungs- oder Waisenren-
ten) und echte Zeitrenten sind wie Teilkapitalauszah-
lungen im Erlebensfall mit den in ihnen enthaltenen 
Erträgen als Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 
EStG) steuerpflichtig. Bei den Teilleistungen (= Ren-
ten) sind die anteilig entrichteten Beiträge von dem 
jeweiligen Auszahlungsbetrag in Abzug zu bringen. 
Hierbei dürfen die ermittelten Beiträge die jeweilige 
Teilleistung nicht übersteigen, wodurch ein negativer 
Unterschiedsbetrag nur bei der letzten Rentenzahlung 
anfallen kann. Soweit einzelne Teilleistungen nach 
Ablauf von 12 Jahren seit dem Vertragsabschluss und 
nach Vollendung des 62. Lebensjahrs des Steuer-
pflichtigen ausgezahlt werden, beträgt der steuer-
pflichtige Ertrag die Hälfte des Unterschiedsbetrags. 
Die steuerliche Behandlung der Erträge oder Verluste 
erfolgt nach den Ausführungen zu Kapitalleistungen 
im Erlebensfall, siehe 1.2.2.
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1.2.2 Besteuerung von Kapitalleistungen

Kapitalleistungen im Todesfall (z.B. Todesfallkapital, 
Beitragsrückgewähr, Überschussleistung) sind im 
vollen Umfang einkommensteuerfrei (Ausnahme: bei 
entgeltlichem Erwerb – siehe 1.2.4).

Kapitalleistungen im Erlebensfall (z.B. Ausübung des 
Kapitalwahlrechts, Auszahlungen nach Entnahme-
plan, Kündigung/Teilkündigung vor oder nach 
Rentenbeginn) gehören zu den Einkünften aus Kapi-
talvermögen (§ 20 EStG). Sie sind in Höhe des Unter-
schiedsbetrags (bei Fondsanlage siehe auch Nr. 1.2.6) 
zwischen der Kapitalleistung und der Summe der auf 
sie entrichteten Beiträge als Ertrag einkommensteuer-
pflichtig. Hat der Steuerpflichtige zum Zuflusszeit-
punkt das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der Ver-
tragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Unter-
schiedsbetrags.

Auf den vollen steuerpflichtigen Ertrag ist die abgel-
tende Einkommensteuer (Abgeltungsteuer) nach § 32d 
EStG in Höhe von 25 % zuzüglich des darauf entfal-
lenden Solidaritätszuschlags von 5,5 % anzuwenden. 
Gehört der Steuerpflichtige einer kirchensteuererhe-
benden Religionsgemeinschaft an, reduziert sich der 
Steuersatz wegen des Sonderausgabencharakters der 
Kirchensteuer. Er beträgt bei einem Kirchensteuersatz 
(Prozentsatz abhängig vom Wohnsitz) von 8 % noch 
24,51 % und bei 9 % noch 24,45 %. Darauf fallen der 
Solidaritätszuschlag von 5,5 % und die zutreffende 
Kirchensteuer an. Der Versicherer hat in gleicher Hö-
he die Kapitalertragsteuer zuzüglich der Zuschlagsteu-
ern zu erheben und abzuführen, so dass dieser Steuer-
einbehalt an der Quelle abgeltende Wirkung entfaltet. 
Steuerpflichtige müssen deshalb diese Einkünfte nicht 
mehr in ihrer Einkommensteuererklärung angeben. 
Sie haben aber das Recht die der Abgeltungsteuer 
unterliegenden Einkünfte aus Kapitalvermögen im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung zu erklären, 
um z.B. einen bei der Erhebung der Kapitalertragsteu-
er nicht genutzten Sparer-Pauschbetrag oder Verlust-
abzug durch Neufestsetzung der Abgeltungsteuer gel-
tend zu machen. Außerdem können sie im Zuge der 
Einkommensteuererklärung beantragen, dass sämtli-
che Einkünfte aus Kapitalvermögen den allgemeinen 
einkommensteuerrechtlichen Regelungen zur Ermitt-
lung der tariflichen Einkommensteuer zu unterwerfen 
sind, sofern dies zu einer niedrigeren Einkommensteu-
er führt (Günstigerprüfung durch das Wohn-
sitzfinanzamt). Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt es 
bei der erhobenen oder festgesetzten Abgeltungsteuer.

Beträgt der steuerpflichtige Ertrag die Hälfte des Un-
terschiedsbetrags, ist vom Versicherer auf den vollen 
steuerpflichtigen Ertrag die Kapitalertragsteuer zuzüg-

lich der darauf entfallenden Zuschlagsteuern – wie im 
vorherigen Absatz beschrieben – zu erheben und 
abzuführen. Diese Steuerbeträge sind Vorauszahlun-
gen auf die persönliche Einkommensteuer und werden 
auf die im Rahmen der Veranlagung zu zahlenden 
Steuerbeträge angerechnet.

Ergibt sich z.B. bei Kündigung ein negativer Unter-
schiedsbetrag (Verlust), ist dieser mit positiven der 
Abgeltungsteuer unterliegenden Kapitaleinkünften aus 
Privatvermögen verrechenbar. Nicht verrechenbare 
Verluste dürfen jedoch in die folgenden Veranla-
gungsjahre vorgetragen werden und dort mit entspre-
chenden positiven Kapitaleinkünften verrechnet wer-
den. Alternativ kann der Verlust im Rahmen des An-
trags auf Günstigerprüfung bei der tariflichen Ein-
kommensbesteuerung berücksichtigt werden. Entsteht 
der negative Unterschiedsbetrag nach Ablauf von 
12 Jahren seit Vertragsabschluss und hat der Steuer-
pflichtige zu diesem Zeitpunkt das 62. Lebensjahr 
vollendet, vermindert dieser Verlust die nach den 
allgemeinen einkommensteuerlichen Regelungen zur 
Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer zu ermit-
telnden Einkünfte aus Kapitalvermögen. Gleicht sich 
dieser Verlust nicht aus, ist der Ausgleich mit anderen 
Einkunftsarten vorzunehmen. Verbleibt danach ein 
nicht ausgeglichener Verlust, ist dieser nach Maßgabe 
des § 10d EStG in anderen Veranlagungszeiträumen 
zu verrechnen.

Der Steuerabzug ist vom Versicherer ganz oder teil-
weise nicht vorzunehmen, wenn der Steuerpflichtige 
dem Versicherer rechtzeitig einen Freistellungsauftrag 
oder eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegt. 
Der Versicherer bescheinigt dem Steuerpflichtigen die 
Erträge oder Verluste und die abgeführten Steuerbe-
träge, so dass er diese Bescheinigung im Rahmen 
seiner Einkommensteuererklärung einsetzen kann.

Ist bereits bei Vertragsabschluss absehbar, dass sich 
bei Ablauf der Versicherung ein negativer Unter-
schiedsbetrag ergibt, besteht die Gefahr, dass bei Kün-
digung bzw. bei Ablauf der Versicherung der negative 
Unterschiedsbetrag nicht zum Verlustausgleich zuge-
lassen wird (fehlende Einkunftserzielungsabsicht). In 
diesem Fall ist die Einkunftserzielungsabsicht vom 
Steuerpflichtigen bzw. durch seinen steuerlichen Ver-
treter darzulegen.

1.2.3 Besonderheiten beim Kirchensteuereinbehalt

Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Kirchensteuer 
automatisch mit der einbehaltenen Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) und dem Solidaritätszuschlag an 
die Finanzverwaltung abzuführen, wenn Sie Mitglied 
einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft 
sind. Dazu werden wir Ihre Religionsgemeinschaft 
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und den Kirchensteuersatz in einem automatisierten 
Verfahren beim Bundeszentralamt für Steuern abfra-
gen. Die Abfrage erfolgt anlassbezogen, also nur 
dann, wenn es zur Erhebung von Kapitalertragsteuer 
(Abgeltungsteuer) auf Kapitalerträge kommt.

Möchten Sie nicht, dass Ihre Kirchensteuerdaten ab-
rufbar sind, können Sie ihr gesetzliches Wider-
spruchsrecht zur Abfrage (Sperrvermerk) ausüben. 
Bitte verwenden Sie dafür den amtlichen Vordruck 
unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort 
„Kirchensteuer“, sofern Sie dies im Zusammenhang 
mit Erträgen aus anderen Kapitalvermögen noch nicht 
getan haben. Ihre ausgefüllte und unterschriebene 
Sperrvermerkserklärung sollte spätestens zwei Monate 
vor der Anlassabfrage bei dem Bundeszentralamt für 
Steuern eingegangen sein. Bis zu Ihrem Widerruf ist 
damit die Übermittlung Ihrer Religionszugehörigkeit 
für die aktuelle und alle folgenden Abfragen gesperrt. 
Erfolgt der Sperrvermerk rechtzeitig, werden auf un-
sere Abfrage keine Daten übermittelt, so dass auch 
keine Kirchensteuer von uns einbehalten wird. Bitte 
beachten Sie, dass das Bundeszentralamt für Steuern 
Ihr zuständiges Finanzamt über erfolgte Abfragen in-
formiert. Dieses Finanzamt ist dann gesetzlich gehal-
ten, Sie aufzufordern, Angaben zur Kapitalertragsteu-
er (Abgeltungsteuer) zu machen um darauf dann Kir-
chensteuer zu erheben.

1.2.4 Veräußerung von Versicherungsansprüchen

Werden die Ansprüche auf die Versicherungsleistung 
im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 6 EStG (insbesondere 
für Erlebens-, Todes-, Rückkaufsfall) vom steuer-
pflichtigen Anspruchsinhaber veräußert (z.B. durch 
Übertragung, Abtretung, unwiderrufliches Bezugs-
recht), ist der Veräußerungsgewinn/-verlust im Rah-
men der Einkommensteuererklärung zu erklären. Er 
ermittelt sich aus dem Veräußerungspreis abzüglich 
der Summe der bis zum Veräußerungszeitpunkt ent-
richteten Beiträge (Anschaffungskosten) und den Auf-
wendungen die unmittelbar durch die Veräußerung 
entstanden sind. Lag bereits zuvor beim Veräußerer 
ein Erwerb durch Veräußerung vor, gelten sowohl die 
Erwerbsaufwendungen als auch die nach dem Erwerb 
entrichteten Beiträge als Anschaffungskosten. Der 
Versicherer hat in diesen Fällen dem Wohnsitzfinanz-
amt des Veräußerers unverzüglich die Veräußerung 
anzuzeigen und dem Veräußerer auf Verlangen eine 
Bescheinigung über die Höhe der entrichteten Beiträ-
ge auszustellen. Beim Erwerber treten beim entgeltli-
chen Erwerb der Versicherungsansprüche die 
Anschaffungskosten an die Stelle der vor dem Erwerb 
entrichteten Beiträge. Sie sind insoweit bei der Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrages oder einer späteren 
Veräußerung im Rahmen der Einkommensteuererklä-

rung des Steuerpflichtigen anzusetzen, da der Versi-
cherer für die Ermittlung des Unterschiedsbetrags nur 
auf die bekannte Summe der entrichteten Beiträge 
zurückgreifen kann. Bei Eintritt des versicherten Risi-
kos (Todesfall) ist der Unterschiedsbetrag in voller 
Höhe als Einkunft aus Kapitalvermögen steuerpflich-
tig. Dies gilt nicht, wenn aus anderen Rechtsverhält-
nissen entstandene Abfindungs- und Ausgleichsan-
sprüche arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher oder famili-
enrechtlicher Art durch Übertragung von Ansprüchen 
aus der Versicherung erfüllt werden. Der Versicherer 
hat jedoch in diesem Fall keine Kapitalertragsteuer 
zuzüglich der Zuschlagsteuern zu erheben und abzu-
führen.

1.2.5 Policendarlehen

Entnommene Vorauszahlungen auf die Versiche-
rungsleistungen, so genannte Policendarlehen, stellen 
nach den Vereinbarungen steuerrechtlich Darlehen 
dar, so dass die erbrachte Kapitalleistung keine Steu-
erpflicht auslöst. Die Steuerpflicht entsteht erst im 
Rahmen der Verrechnung des Policendarlehens mit 
der Leistung im Erlebensfall oder bei Kündigung/Teil-
kündigung.

1.2.6 Besonderheiten bei fondsgebundenen oder 
hybriden Versicherungen

Bei einer fondsgebundenen oder Hybrid-Rentenver-
sicherung stellt sowohl der Wechsel in einen anderen 
Investmentfonds (Switchen) als auch das Umschich-
ten von Fondsanteilen in einen anderen Investment-
fonds (Shiften) während der Vertragslaufzeit keinen 
steuerpflichtigen Zufluss dar. Sofern bei Fälligkeit der 
Versicherung eine Übertragung der Fondsanteile ge-
wünscht wird, ist als Versicherungsleistung der Rück-
nahmepreis anzusetzen, mit dem die Versicherungs-
leistung bei einer Geldzahlung berechnet worden wä-
re.

Nach dem Investmentsteuerreformgesetz unterliegen 
Investmentfonds ab dem 01.01.2018 mit bestimmten 
Erträgen einer Körperschaftsteuer in Höhe von 15 %.

Betroffen sind vor allem Dividenden, Immobiliener-
träge und Gewinne aus der Veräußerung von Immobi-
lien, wenn diese aus Deutschland stammen. Dies be-
trifft auch die im Rahmen rein fondsgebundener oder 
hybrider Versicherungen gehaltenen Anteile an In-
vestmentfonds.

Den Ausgleich einer eventuell daraus resultierenden 
Steuerbelastung sieht das Einkommensteuergesetz bei 
den Versicherungsleistungen vor, die zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) gehören.
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Danach ist bei Kapitalzahlungen ein positiver Ertrag 
in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der Kapi-
talleistung und der Summe der auf sie entrichteten 
Beiträge im Erlebensfall oder bei Rückkauf in Höhe 
von 15 % steuerfrei bzw. ein daraus ermittelter negati-
ver Ertrag (Verlust) um 15 % zu kürzen (§ 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 Satz 9 EStG).

Hat der Steuerpflichtige zum Zuflusszeitpunkt des Ka-
pitals das 62. Lebensjahr vollendet und liegt der Ver-
tragsabschluss mindestens 12 Jahre zurück, beträgt 
der steuerpflichtige Ertrag bzw. Verlust die Hälfte des 
nach dem vorherigen Absatz zu ermittelnden Unter-
schiedsbetrags.

Erfolgt die Anlage der Beiträge nur teilweise in In-
vestmentfonds, wird die Steuerfreistellung bzw. Ver-
lustkürzung nur auf den Teil des positiven bzw. nega-
tiven Ertrags angewendet, der aus der Fondsanlage 
stammt. Ist die Versicherungsleistung steuerfrei oder 
kommen Renten zur Auszahlung, ergibt sich kein 
Ausgleich

1.2.7 Ausübung der Pflegeoption

Wird auf Grund der Ausübung einer Pflegeoption eine 
Pflegerente ab einem bestimmten Zeitpunkt mitversi-
chert und deren Finanzierung aus den vorhandenen 
Deckungsmitteln der bestehenden Rentenversicherung 
bestritten, liegt nach derzeitiger steuerlicher Auffas-
sung insoweit eine steuerpflichtige Entnahme (Teil-
kündigung) im Sinne des zweiten Spiegelstrichs Ab-
sätze 1 bis 9 vor. In gleicher Höhe ist steuerlich ein 
geleisteter Beitrag gegeben, der im Rahmen der 
Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen nach § 10 
Absatz 4 EStG als Sonderausgabe abzugsfähig ist. Die 
erbrachten Pflegerenten sind nach § 3 Nr. 1 Buchsta-
be a EStG einkommensteuerfrei.

1.3 Risikoversicherungen

Versicherungen, die nur für den Todesfall eine Leis-
tung vorsehen, sind unabhängig von ihrer Ausgestal-
tung stets steuerbegünstigt. Die Beiträge können bei 
der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rahmen 
der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen nach 
§ 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezogen 
werden.

Leistungen aus Risikoversicherungen sind im vollen 
Umfang einkommensteuerfrei. Dies gilt ebenso bei 
verzinslicher Ansammlung der jährlichen Überschuss-
anteile sowie bei deren Anlage in Investmentfonds.

1.4 Berufsunfähigkeitsversicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-

ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden.

Geleistete Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsrenten aus 
der Berufsunfähigkeitsversicherung sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.

Bei unbefristeten Berufsunfähigkeitsrenten bestimmt 
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsätzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der 
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten 
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Berufsun-
fähigkeitsrente befristet gewährt, ermittelt sich der 
Ertragsanteil nach dieser Dauer. Schließt sich daran 
eine erneut befristete Berufsunfähigkeitsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

Dahingegen ermittelt sich bei den Arbeitsunfähig-
keitsrenten die voraussichtliche ununterbrochene Leis-
tungsdauer nach der auf volle Jahre abgerundeten 
Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der Leis-
tungspflicht und dem voraussichtlichen Ende der Ar-
beitsunfähigkeit gemäß der letzten im Kalenderjahr 
ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, be-
grenzt auf die maximale vertragliche Leistungsdauer.

Ist die Zeitspanne kleiner als zwei Jahre, beträgt der 
Prozentsatz für diese Renten 0 %, so dass sie insge-
samt einkommensteuerfrei sind. Werden wegen rück-
wirkend eingetretener Berufsunfähigkeit in diesem 
Zeitraum geleistete Arbeitsunfähigkeitsrenten mit den 
Berufsunfähigkeitsrentenansprüchen verrechnet, sind 
diese Renten steuerlich als geleistete Berufsunfähig-
keitsrenten zu behandeln.

Kapitalleistungen sind einkommensteuerfrei. Dies gilt 
ebenso bei verzinslicher Ansammlung der jährlichen 
Überschussanteile sowie bei deren Anlage in Invest-
mentfonds.

1.5 Erwerbsminderungsversicherungen

Erwerbsminderungsversicherungen sind unabhängig 
von ihrer Ausgestaltung steuerbegünstigt. Die Beiträ-
ge können bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 
im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
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dungen nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben 
abgezogen werden.

Geleistete Erwerbsminderungsrenten sind nicht mit 
dem vollen Rentenbetrag, sondern nur in Höhe des 
nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung zu ermittelnden Ertragsan-
teils einkommensteuerpflichtig. Danach wird der Er-
tragsanteil in Abhängigkeit von der voraussichtlichen 
Leistungsdauer mit dem in der Tabelle dazu vorgege-
benen Prozentsatz aus dem im Kalenderjahr geleiste-
ten Renten ermittelt.

Bei unbefristeten Erwerbsminderungsrenten bestimmt 
sich die voraussichtliche ununterbrochene Leistungs-
dauer grundsätzlich nach der auf volle Jahre abgerun-
deten Zeitspanne zwischen dem Eintrittszeitpunkt der 
Leistungspflicht und dem vertraglich vereinbarten 
voraussichtlichen Leistungsende. Wird die Erwerbs-
minderungsrente befristet gewährt, ermittelt sich der 
Ertragsanteil nach dieser Dauer. Schließt sich daran 
eine erneut befristete Erwerbsminderungsrente unmit-
telbar an, wird der Ertragsanteil ab dem Zeitpunkt der 
Verlängerung nach der neuen Gesamtlaufzeit der Ren-
te festgelegt.

1.6 Pflegerentenversicherungen

Die Beiträge können bei der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer im Rahmen der Höchstbeträge für 
Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Absatz 4 EStG als 
Sonderausgaben abgezogen werden.

Die Leistungen auf Grund des eingetretenen Pflege-
falls sind nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a EStG einkom-
mensteuerfrei. Auch im Kündigungs- oder Todesfall 
sind die zu erbringenden Kapitalleistungen nicht ein-
kommensteuerpflichtig.

1.7 Zusatzversicherungen

Zu den Zusatzversicherungen zählen die

– Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

– Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung

– Risiko-Zusatzversicherung

– Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung

– Waisenrenten-Zusatzversicherung.

Beiträge für Zusatzversicherungen sind als Vorsorge-
aufwendungen steuerbegünstigt, wenn der Versicherer 
den auf die Zusatzversicherung entfallenden Beitrag, 
den Überschussanteil und die sonstige Leistung für 
die Zusatzversicherung getrennt ausweist. Sie können 
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer im Rah-
men der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen 

nach § 10 Absatz 4 EStG als Sonderausgaben abgezo-
gen werden.

Renten aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung bei Eintritt der Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit, 
aus der Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung und 
aus der Waisenrenten-Zusatzversicherung unterliegen 
beim Steuerpflichtigen als abgekürzte Leibrenten mit 
dem nach der Tabelle zu § 55 Absatz 2 der Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung zu ermittelnden 
Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der Einkommen-
steuer; dies gilt auch für die Überschussbeteiligung. 
Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach der voraus-
sichtlichen Leistungsdauer. Bitte sehen Sie hierzu 
auch die Ausführungen unter Nr. 1.4 und Nr. 1.5 ab 
Absatz 2 ein.

Lebenslange Leibrenten aus der Hinterbliebenenren-
ten-Zusatzversicherung unterliegen beim Steuerpflich-
tigen mit dem nach der Tabelle zu § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG zu ermitteln-
den Ertragsanteil als sonstige Einkünfte der Einkom-
mensteuer; dies gilt auch für die Überschussbeteili-
gung. Der Ertragsanteil richtet sich hierbei nach dem 
vollendeten Lebensjahr des Hinterbliebenen zum Ren-
tenbeginn.

Todesfall-Kapitalleistungen aus der Risiko-Zusatz-
versicherung sind einkommensteuerfrei, da sie keine 
steuerpflichtigen Einnahmen nach § 20 Absatz 1 Nr. 6 
EStG darstellen.

1.8 Dynamik- und Optionsrechte

Enthält eine Lebensversicherung von Anfang an steu-
erlich zulässige Dynamik- und/oder Optionsrechte, 
sind die späteren Dynamiken und die ausgeübten Op-
tionsrechte entsprechend dem Grundvertrag einkom-
mensteuerlich zu behandeln.

1.9 Versorgungsausgleich

Wird ein Anspruch aus einem Versicherungsvertrag 
der ausgleichspflichtigen Person im Rahmen des Ver-
sorgungsausgleichs beim Versicherer geteilt (interne 
Teilung nach § 10 Versorgungsausgleichgesetz - 
VersAusglG) oder auf einen anderen Versicherer 
übertragen (externe Teilung nach § 14 VersAusglG), 
liegt insoweit keine steuerpflichtige Vertragsände-
rung/Leistung in Höhe des Ausgleichswerts bei der 
ausgleichpflichtigen Person vor. Ein Ausgleich des 
übertragenen Ausgleichswerts kann aber steuerlich zu 
einem Neuvertrag mit den dann geltenden steuerlichen 
Regelungen führen.

Der für die ausgleichsberechtigte Person aus der 
Übertragung der Ansprüche gebildete Versicherungs-
vertrag gilt als zum gleichen Zeitpunkt abgeschlossen 
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wie derjenige der ausgleichspflichtigen Person. Auf 
den Versicherungsvertrag ist insoweit die steuerliche 
Behandlung nach dem Gesetzesstand zum unterstell-
ten Abschlusszeitpunkt anzuwenden. Sind Beiträge 
und Leistungen nicht auf den Versorgungsausgleich 
zurückzuführen, gelten für diese die steuerlichen Re-
gelungen zum Vereinbarungszeitpunkt.

1.10 Vertragsänderungen

Sollte ein bestehender Vertrag außerhalb der steuer-
lich zulässigen Regelungen nach Nr. 1.8 geändert 
werden (z.B. Erhöhung der Versicherungsbeiträge, 
Erhöhung der Versicherungssumme, Einschluss einer 
Dynamik, Austausch der versicherten Person, Leis-
tung einer freiwilligen Zuzahlung), kann dies zu einer 
unterschiedlichen Behandlung der Kapitaleinkünfte 
führen (hälftige/volle Steuerpflicht der Erträge). Bitte 
informieren Sie sich deshalb bei Ihrem Steuerberater 
oder bei uns, inwieweit die beabsichtigte Vertragsän-
derung die steuerliche Behandlung des Vertrags än-
dert.

1.11 Steuerpflichtiger

Die als Sonderausgaben abzugsfähigen Beiträge kann 
nur der Steuerpflichtige geltend machen, der sie als 
Versicherungsnehmer selbst aufgewendet hat. Bei 
zusammen veranlagten Ehegatten/eingetragenen Le-
benspartnern kann der Ehegatte/eingetragene Lebens-
partner Beitragszahler sein.

Steuerpflichtig ist grundsätzlich der Versicherungs-
nehmer, sofern nicht eine andere Person wirtschaftli-
cher Eigentümer des Anspruchs auf die steuerpflichti-
ge Versicherungsleistung ist. Wechselt die Person des 
Versicherungsnehmers durch Gesamtrechts- oder 
Einzelrechtsnachfolge, wird regelmäßig der Rechts-
nachfolger Steuerpflichtiger.

Mit der Einräumung eines unwiderruflichen Bezugs-
rechts für die steuerpflichtige Versicherungsleistung 
gilt grundsätzlich der unwiderrufliche Bezugsberech-
tigte als Steuerpflichtiger. Im Falle des widerruflichen 
Bezugsrechts wird der Bezugsberechtigte erst mit Ein-
tritt des Ereignisses (Tod bzw. Ablauf) Steuerpflichti-
ger. Bei Vorliegen einer zivilrechtlich wirksamen 
Abtretung, Verpfändung oder Pfändung bleibt grund-
sätzlich der Abtretende (Zedent) Steuerpflichtiger.

Leistungsbezieher, die im Ausland ansässig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen 
Leistungen der beschränkten Einkommensteuerpflicht. 
Soweit ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung mit dem Ansässigkeitsstaat besteht, steht 
Deutschland nur dann ein Besteuerungsrecht zu, wenn 

Deutschland das Besteuerungsrecht ausdrücklich zu-
gewiesen wird.

1.12 Rentenbezugsmitteilungen

Der Versicherer hat die im laufenden Kalenderjahr 
zugeflossenen Renten und anderen Leistungen nach 
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a und § 22 Nr. 5 EStG 
(sonstige Einkünfte) jeweils im Folgejahr bis spätes-
tens Ende Februar der zentralen Stelle der Deutschen 
Rentenversicherung Bund auf elektronischem Weg zu 
übermitteln (§ 22a EStG). Von dort werden die Daten 
über die Landesfinanzbehörden an die zuständigen 
Wohnsitzfinanzämter weitergeleitet. Diese Rentenbe-
zugsmitteilung muss die Identifikationsnummer, den 
Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum 
des Leistungsempfängers, sowie den Betrag, den Zeit-
punkt des Beginns und Ende (soweit bekannt) der 
Rente bzw. der sonstigen Leistungen beinhalten. Hat 
der Leistungsempfänger eine ausländische Anschrift, 
ist diese und seine Staatsangehörigkeit zusätzlich mit-
zuteilen. Dazu hat der Leistungsempfänger dem Ver-
sicherer die erforderliche Identifikationsnummer zur 
Verfügung zu stellen. Geschieht dies nicht, darf der 
Versicherer die Identifikationsnummer beim zuteilen-
den Bundeszentralamt für Steuern abfragen. Die Iden-
tifikationsnummer erhalten nach § 139a Abgabenord-
nung alle natürlichen Personen, die nach einem Steu-
ergesetz steuerpflichtig sind.

Der Versicherer muss den Leistungsempfänger je-
weils darüber unterrichten, dass die Leistungen der 
zentralen Stelle mitgeteilt werden.

2. Betriebliche Versicherungen

2.1 Direktversicherungen

Nachstehende Ausführungen gelten auch dann, wenn 
die Direktversicherung ganz oder teilweise durch Ent-
geltumwandlung finanziert wird.

Beiträge zu Direktversicherungen sind beim Arbeitge-
ber als Betriebsausgaben abzugsfähig.

Ansprüche aus einer Direktversicherung sind vom 
Arbeitgeber nicht zu aktivieren, soweit sie dem Ar-
beitnehmer oder seinen Hinterbliebenen auf Grund 
des Bezugsrechts zugerechnet werden. Sind Ansprü-
che aus einer Direktversicherung ganz oder teilweise 
dem Arbeitgeber zuzurechnen, müssen diese bei der 
Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich 
aktiviert werden. Die Auszahlungen gehören insoweit 
zu den Betriebseinnahmen des Arbeitgebers. Auf die-
se ist vom Versicherer im Zuflusszeitpunkt, bezogen 
auf den ermittelten Unterschiedsbetrag nach § 20 Ab-
satz 1 Nr. 6 EStG, vorab Kapitalertragsteuer zuzüglich 
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des Solidaritätszuschlags und ggf. der Kirchensteuer 
bei kirchensteuerpflichtigen Leistungsempfängern zu 
erheben und abzuführen sowie zu bescheinigen. Bei 
fondsgebundenen Direktversicherungen ist auf diesen 
Unterschiedsbetrag die Teilfreistellung nach § 20 
Absatz 6 Satz 9 EStG nicht anwendbar, da keine Ein-
künfte aus Kapitalvermögen gegeben sind (siehe auch 
Nr. 1.2.6 ab Absatz 2).

Der Arbeitgeber hat nach § 4 und 5 Lohnsteuerdurch-
führungsverordnung (LStDV) besondere Aufzeich-
nungs- und Mitteilungspflichten zu erfüllen.

Nach § 4 Absatz 2 Nr. 7 LStDV hat er im Lohnkonto 
für den nach § 100 EStG genutzten Förderbetrag die 
dafür vorliegenden Voraussetzungen anzugeben.

Zudem hat der Arbeitgeber nach § 5 Absatz 1 LStDV 
für die Anwendung der Pauschalbesteuerung der Bei-
träge nach § 40b Absatz 1 und 2 EStG in einer vor 
dem 01.01.2005 geltenden Fassung zusätzlich aufzu-
zeichnen, dass für den Arbeitnehmer vor dem 
01.01.2018 mindestens ein Beitrag bei ihm oder ei-
nem Vorarbeitgeber pauschal besteuert wurde.

Außerdem hat der Arbeitgeber dem Versicherer spä-
testens zwei Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs 
oder nach Beendigung des Dienstverhältnisses im 
Laufe des Kalenderjahrs für den einzelnen Arbeitneh-
mer mitzuteilen, ob die geleisteten Beiträge steuerfrei 
belassen, pauschal oder individuell besteuert wurden. 
Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn der Arbeitge-
ber weiß, dass der Versicherer die zutreffende steuer-
liche Behandlung der Beiträge kennt. Trifft dies nicht 
zu und erfolgt auch keine Mitteilung, hat der Versi-
cherer davon auszugehen, dass die Beiträge bis zu den 
jeweils geltenden Höchstbeträgen nach § 3 Nr. 63 
EStG steuerfrei gestellt wurden. Damit sind die dar-
auf beruhenden Leistungen nach § 22 Nr. 5 Satz 1 
EStG in voller Höhe steuerpflichtig, und der Versi-
cherer hat dem Steuerpflichtigen im Auszahlungs-
fall die Leistungen entsprechend zu bescheinigen 
(siehe Nr. 2.1.8).

2.1.1 Pauschalversteuerung der Beiträge nach 
§ 40b EStG in der am 31.12.2004 geltenden 
Fassung (a.F.)

Der inländische Arbeitgeber kann die Beiträge zu 
Direktversicherungen pauschal mit 20 % lohnversteu-
ern, wenn

– für den versicherten Arbeitnehmer vor dem 
01.01.2018 nachweislich mindestens ein Beitrag 
durch den Arbeitgeber oder Vorarbeitgeber nach 
§ 40b Absatz 1 und 2 EStG in einer vor dem 
01.01.2005 geltenden Fassung pauschal besteuert 

wurde, welcher auf einer arbeitsrechtlichen Zusage 
vor dem 01.01.2005 beruht oder beruhte,

– der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen (be-
liebige Personen) ganz oder teilweise bezugsbe-
rechtigt sind, eine Erlebensfallleistung (Kapital/
Rente) frühestens bei Zusagen vor dem 01.01.2012 
nach Vollendung des 59. Lebensjahrs bzw. bei 
Zusagen nach dem 31.12.2011 nach Vollendung 
des 61. Lebensjahrs (siehe auch Nr. 2.1.8 Absatz 2) 
des Arbeitnehmers fällig wird (Ausnahme: Berufs-
gruppen, die üblicherweise früher Altersleistungen 
erhalten – z.B. Piloten),

– eine Versicherungsdauer von mindestens 5 Jahren 
vereinbart ist (Ausnahme: bei Erfüllung des ar-
beitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes so-
wie bei Risiko-, Berufsunfähigkeits- oder Erwerbs-
minderungsversicherungen),

– eine vorzeitige Kündigung der Versicherung durch 
den Arbeitnehmer ausgeschlossen wurde,

– eine Verfügung (Abtretung/Beleihung) über das 
Bezugsrecht durch den Arbeitnehmer ausgeschlos-
sen ist,

– der Todesfallschutz bei Kapitallebensversicherun-
gen in jedem Versicherungsjahr mindestens 60 % 
der Summe der nach dem Versicherungsvertrag für 
die gesamte Versicherungsdauer zu zahlenden 
Beiträge (Beitragsteile für die Berufsunfähigkeits- 
oder Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung sind 
nicht einzubeziehen) erreicht; bei Verträgen, die in 
den ersten drei Jahren keinen Todesfallschutz vor-
sehen oder bei denen der Todesfallschutz in die-
sem Zeitraum stufenweise ansteigt, ist das Erfor-
dernis des Mindesttodesfallschutzes erfüllt, wenn 
bei Ablauf des Dreijahreszeitraums der Todesfall-
schutz mindestens 60 % der Beitragssumme be-
trägt,

– die Direktversicherung im Rahmen des ersten 
Dienstverhältnisses (auch bei geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen oder Aushilfstätigkeiten) 
abgeschlossen wurde (kein Lohnsteuerabzug nach 
Steuerklasse VI),

– die vom Arbeitgeber zu zahlenden Beiträge von 
diesem als Versicherungsnehmer auch selbst ge-
genüber dem Versicherer vertraglich geschuldet 
werden und

– soweit folgende Jahreshöchstbeträge nicht über-
schritten werden:

– bei „Einzel-Direktversicherungen“ 1.752 EUR

– bei „Gemeinsamen Direktversicherungen“ 
2.148 EUR, sofern der durchschnittliche Betrag 
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aller begünstigten Arbeitnehmer 1.752 EUR nicht 
übersteigt und für den einzelnen Arbeitnehmer 
nicht mehr als 2.148 EUR an pauschalbesteue-
rungsfähigen Beiträgen erbracht werden,

– bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem 
Dienstverhältnis ein Vielfaches von 1.752 EUR 
nach der Vervielfältigungsregelung des § 40b Ab-
satz 2 Sätze 3 und 4 EStG a.F.

Auf die zu erhebende pauschale Lohnsteuer fällt der 
Solidaritätszuschlag und ggf. die (pauschale) Kirchen-
steuer an.

Übersteigen die Beiträge des Arbeitgebers den Pau-
schalierungshöchstbetrag, sind diese unter den Vor-
aussetzungen des § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG steuerfrei 
(siehe Nr. 2.1.2).

Werden die Beiträge individuell nach den persönli-
chen Verhältnissen des Arbeitnehmers versteuert, 
gelten hinsichtlich des Sonderausgabenabzugs der 
Beiträge die Ausführungen zu den privaten Versiche-
rungen.

2.1.2 Steuerfreistellung der Beiträge nach § 3 
Nr. 63 EStG in der Fassung ab 01.01.2018

Der inländische Arbeitgeber hat auf Beiträge zu Di-
rektversicherungen keine Steuerabzüge vorzunehmen, 
soweit die im Folgenden beschriebenen Gegebenhei-
ten vorliegen:

Beruhen nach dem 31.12.2017 policierte Direktversi-
cherungen auf vor dem 01.01.2005 erteilten Zusagen 
(= Altzusagen), sind die Beitragsaufwendungen des 
Arbeitgebers zugunsten der beschränkt oder unbe-
schränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmer lohn-/ein-
kommensteuerfrei, wenn die Direktversicherung ent-
sprechend der Zusage als

– Altersrentenversicherung mit oder ohne Berufsun-
fähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebe-
nenschutz und mit oder ohne bedingungsgemäßer 
Möglichkeit der Kapitalzahlung anstelle der Al-
tersrente, Auszahlung der Beitragsrückgewähr 
zuzüglich Überschussbeteiligung bei Tod vor Ren-
tenbeginn und Leistungen in Renten- und/oder 
Kapitalform aus der Überschussbeteiligung, den 
Zusatzversicherungen und bei Tod innerhalb der 
Rentengarantiezeit,

– Berufsunfähigkeits-/Erwerbsminderungsversiche-
rung mit bedingungsgemäßen Leistungen in Form 
von Rente und/oder Kapital oder

– Risikoversicherung zugunsten der Hinterbliebenen 
mit oder ohne Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbs-

minderungsschutz mit bedingungsgemäßen Leis-
tungen in Form von Kapital und/oder Rente

ausgestaltet ist.

Demgegenüber ist es bei nach dem 31.12.2004 erteil-
ten Zusagen (= Neuzusagen) erforderlich, dass die 
darauf beruhenden Direktversicherungen für die Al-
ters-, Hinterbliebenen-, Berufsunfähigkeits- und Er-
werbsminderungsversorgung als Auszahlungsformen 
vereinbarungsgemäß Rentenzahlungen ohne oder mit 
Auszahlung eines Kapitals in Höhe von maximal 
30 % des zum Beginn der Auszahlungsphase für die 
Bildung der Rente zur Verfügung stehenden Kapitals 
vorsehen. Die Möglichkeit, anstelle der Rente eine 
einmalige Kapitalzahlung wählen zu können, steht der 
Steuerfreiheit der Beitragsaufwendungen nicht entge-
gen.

Zusätzlich sind sowohl bei Altzusagen als auch bei 
Neuzusagen die folgenden Voraussetzungen einzuhal-
ten:

– Die Altersleistung darf i.d.R. bei Altzusagen nicht 
vor Vollendung des 59. Lebensjahrs bzw. bei Neu-
zusagen, die nach dem 31.12.2011 erteilt werden, 
nicht vor Vollendung des 61. Lebensjahrs (siehe 
auch Nr. 2.1.8 Absatz 2) fällig werden (Ausnahme: 
Berufsgruppen, die üblicherweise schon früher Al-
tersleistungen erhalten – z.B. Piloten).

– Die Leistungsdauer einer Berufsunfähigkeits-, 
Erwerbsminderungs(-Zusatz)versicherung ist so zu 
wählen, dass sie bis zum voraussichtlichen Entfal-
len der Versorgungsbedürftigkeit reicht (z.B. weil 
die Zahlung einer Altersrente nahtlos anschließt).

– Der Hinterbliebenenkreis des Versorgungsberech-
tigten ist auf dessen Ehegatten/eingetragenen Le-
benspartner, die Kinder im Sinne des § 32 Ab-
satz 3, Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 5 
EStG sowie namentlich bezeichnete Pflege-/Stief-
kinder, früheren Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner sowie Lebensgefährten zu beschränken. 
Lediglich die Auszahlung eines angemessenen 
Sterbegeldes ist auch an andere Personen zulässig.

– Es muss ein erstes Dienstverhältnis bestehen. Dies 
gilt auch bei geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nissen oder Aushilfstätigkeiten. Dies ist nicht ge-
geben, wenn der Lohnsteuerabzug nach Steuer-
klasse VI erfolgte.

– Es darf sich nur um Beiträge handeln, die vom 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer selbst ge-
schuldet und an den Versicherer geleistet werden.

– Gesetzlich rentenversicherungspflichtige Arbeit-
nehmer können bei Entgeltumwandlung die nach 
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§ 1a Absatz 3 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 
mögliche Förderung nach § 10a und Abschnitt XI 
des Einkommensteuergesetzes (Riesterförderung) 
verlangen, insoweit ist für diese Beiträge § 3 
Nr. 63 EStG nicht anwendbar. Diese Möglichkeit 
kann nach Auffassung der Finanzverwaltung auf 
alle anderen Fälle der Entgeltumwandlung und 
Arbeitnehmer ausgeweitet werden, die nicht unter 
§ 1a Absatz 3 BetrAVG fallen, sofern der Arbeit-
geber zustimmt.

– Das Kapitalwahlrecht für die Altersrente darf frü-
hestens ein Jahr vor Rentenbeginn und bei Hinter-
bliebenenleistungen im zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Tod des Versorgungsberechtigten ausge-
übt werden. Für eine in der vereinbarten Rentenga-
rantiezeit ausgelöste Hinterbliebenenrente, ist ein 
Kapitalwahlrecht ausgeschlossen.

– Der Höchstbetrag für die Steuerfreistellung der 
Beiträge nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG beträgt für 
den einzelnen Arbeitnehmer für jedes 1. Dienstver-
hältnis im Kalenderjahr 8 % der Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung 
(West). Dieser Höchstbetrag vermindert sich um 
die vom Arbeitgeber im Kalenderjahr nach § 40b 
EStG a.F. pauschalbesteuerten Beiträge (siehe 
Nr. 2.1.1 dritt- und vorletzter Spiegelstrich).

– Soweit Beiträge nach § 40b EStG a.F. pauschal 
lohnversteuert werden sollen, müssen dafür die 
Voraussetzungen nach Nr. 2.1.1 vorliegen.

Eine zeitanteilige Kürzung der vorgenannten steuer-
freien Höchstbeträge ist nicht vorzunehmen, wenn das 
Arbeitsverhältnis nicht während des ganzen Kalender-
jahrs besteht oder nicht für das ganze Jahr Beiträge 
gezahlt werden. Sie können auch erneut in Anspruch 
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer sie im 
gleichen Jahr in einem vorangegangenen Dienstver-
hältnis bereits ausgeschöpft hat.

Soweit die Beiträge den steuerfreien und ggf. pau-
schalierbaren (siehe Nr. 2.1.1) Höchstbetrag überstei-
gen, sind diese nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen 
individuell zu versteuern. Für die individuell versteu-
erten Beiträge kann eine Förderung durch Sonderaus-
gabenabzug und Zulage nach § 10a und Abschnitt XI 
EStG in Betracht kommen, sofern die Direktversiche-
rung als Rentenversicherung zumindest die Auszah-
lung einer lebenslangen Altersrente vorsieht.

Ruhte das erste Dienstverhältnis z.B. wegen Elternzeit 
und bezog der Arbeitnehmer im gesamten Kalender-
jahr von dem inländischen Arbeitgeber keinen steuer-
pflichtigen Arbeitslohn, können Beitragsnachzahlun-
gen für solche Jahre in Höhe von bis zu 8 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-

cherung (West) des Nachzahlungsjahrs zusätzlich zu 
dem Regelhöchstbetrag (siehe zuvor vorletzter Spie-
gelstrich) vom Arbeitgeber steuerfrei gestellt werden 
(§ 3 Nr. 63 Satz 4 EStG). Sie können auf arbeitgeber-
finanzierten oder aus Entgeltumwandlung finanzierten 
Beiträgen beruhen. Voraussetzung ist, dass der versi-
cherte Arbeitnehmer ein erstes Dienstverhältnis bei 
dem Arbeitgeber hat. Die Nachholungsmöglichkeit ist 
auf insgesamt 10 Jahre begrenzt.

Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis 
aus, können durch den Arbeitgeber zusätzlich arbeit-
geber- und/oder arbeitnehmerfinanzierte Beiträge 
nach § 3 Nr. 63 Satz 3 EStG steuerfreigestellt werden 
(Vervielfältigungsregelung). Die Höhe des steuerfrei-
en Betrags ermittelt sich aus maximal 10 Dienst-
jahren, wobei ein angefangenes Dienstjahr voll rech-
net. Pro Dienstjahr sind 4 % der im Kalenderjahr der 
Beendigung des Dienstverhältnisses geltenden Bei-
tragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung (West) zugrunde zu legen. Dieser Höchstbe-
trag reduziert sich ggf. um die Beiträge, die aus An-
lass des Ausscheidens nach den Voraussetzungen der 
Nr. 2.1.1 nach § 40b Absatz 2 EStG pauschal besteu-
ert werden.

2.1.3 Förderbetrag für Arbeitgeber zur betriebli-
chen Altersversorgung für Geringverdiener 
nach § 100 EStG

Seit 01.01.2018 kann zusätzlich zu den zuvor be-
schriebenen Förderformen pro Kalenderjahr ein För-
derbetrag für jeden Arbeitnehmer mit geringem Ein-
kommen genutzt werden. Der Förderbetrag ist ein 
staatlicher Zuschuss für Arbeitgeber, die für solche 
Arbeitnehmer im Kalenderjahr zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn Beiträge an einen Pensi-
onsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktver-
sicherung leisten.

Gefördert werden Beiträge von mindestens 240 EUR 
und höchstens 960 EUR im Kalenderjahr. Der Förder-
betrag beträgt 30 % des Arbeitgeberbeitrags, also 
mindestens 72 EUR, maximal 288 EUR im Kalender-
jahr. Er wird nach Leistung des begünstigten Beitrags 
vom Arbeitgeber im Rahmen des Lohnsteuerverfah-
rens durch Verminderung der Lohnsteuer entnommen 
oder es kommt bei zu geringer bzw. keiner abzufüh-
render Lohnsteuer mit der Lohnsteuer-Anmeldung zu 
einer Erstattung durch das Betriebsstättenfinanzamt.

Hierfür sind zum jeweiligen Zeitpunkt der Beitrags-
leistung folgende Förderbedingungen einzuhalten:

– Der Arbeitnehmer hat beim Arbeitgeber sein erstes 
Dienstverhältnis (Lohnsteuerklassen I-V oder bei 
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Lohnsteuerpauschalierung nach § 40a EStG durch 
Bestimmung des Arbeitnehmers).

– Im Lohnzahlungszeitraum (LZR), in dem der Ar-
beitgeberbeitrag geleistet wird, darf der laufende 
steuerpflichtige Arbeitslohn (regelmäßig fortlau-
fender Arbeitslohn ohne sonstige Bezüge wie z.B. 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, steuerfreie Lohn-
bestandteile und pauschal besteuerter Arbeitslohn) 
folgenden Betrag nicht übersteigen:

LZR täglich wöchent-
lich

monat-
lich

jährlich

Betrag 
EUR

85,84 600,84 2.575 30.900

– Der Arbeitslohn des Arbeitnehmers unterliegt im 
LZR in Deutschland dem Lohnsteuerabzug.

– Der ausschließlich vom Arbeitgeber zusätzlich 
aufgewendete Beitrag beträgt mindestens 240 EUR 
im Kalenderjahr. Er kann einmal jährlich oder auch 
unterjährig erbracht werden.

– Die Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminde-
rungs- oder Hinterbliebenenleistungen sind in 
Form einer Rente vorzusehen. Das Wahlrecht für 
eine einmalige Kapitalzahlung ist zulässig. Der 
Hinterbliebenenkreis entspricht dem der Förderung 
nach § 3 Nr. 63 EStG (siehe Nr. 2.1.2 Absatz 5 
3. Spiegelstrich).

– Die Direktversicherungsbeiträge dürfen nur pro-
zentual gleichbleibende laufende Vertriebskosten 
enthalten.

Spätere Änderungen der Verhältnisse, wie schwan-
kender bzw. steigender Arbeitslohn oder die unerwar-
tete Beendigung des Arbeitsverhältnisses, führen zu 
keiner rückwirkenden Korrektur des bisherigen För-
derbetrags. Dies gilt auch dann, wenn der Mindestbe-
trag von 240 EUR für dieses Kalenderjahr nicht mehr 
erreicht wird.

In Fällen, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 
2016 einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag geleistet 
hat, ist der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag be-
schränkt, den der Arbeitgeber über den Beitrag des 
Jahrs 2016 hinaus leistet. Zahlte der Arbeitgeber im 
Jahr 2016 beispielsweise zusätzlich 200 EUR und 
erhöhte sich dieser begünstigte Beitrag seither z.B. auf 
240 EUR, beträgt der Förderbetrag grundsätzlich 
72 EUR (30 % von 240 EUR). Durch die Begrenzung 
auf die Beitragserhöhung von 200 EUR auf 240 EUR, 
beträgt der Förderbetrag tatsächlich 40 EUR.

Die gewährten Förderbeträge sind vom Arbeitgeber 
ganz oder teilweise zurück zu gewähren, wenn und 

soweit aus der Direktversicherung eine Rückzahlung 
an ihn erfolgte.

Begünstigte zusätzliche Arbeitgeberbeiträge bis 
960 EUR sind beim Arbeitnehmer nach § 100 Ab-
satz 6 EStG pro Kalenderjahr steuerfrei. Liegen die 
Fördervoraussetzungen nicht vor, gehören die Beiträ-
ge zu den nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei zu stellen-
den Beiträgen.

2.1.4 Steuerfreiheit des Übertragungswertes bei 
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55 EStG

Übertragungsvereinbarungen im Sinne des § 4 Ab-
satz 2 Nr. 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes 
(BetrAVG), die auf Grund des Arbeitgeberwechsels in 
der Weise geschehen, dass die gesetzlich oder vertrag-
lich unverfallbare Direktversicherung aufgelöst und 
der vorhandene Wert beim Folgearbeitgeber für eine 
neue wertgleiche Zusage in Form der Direktversiche-
rung, Pensionskassenversicherung oder des Pensions-
fonds verwendet wird, lösen beim Arbeitnehmer keine 
Steuerpflicht in Höhe des Übertragungswerts aus.

Die daraus resultierenden Leistungen gehören steuer-
lich zu den Einkünften, zu denen sie gehört hätten, 
wenn eine Übertragung nach § 4 BetrAVG nicht statt-
gefunden hätte (siehe Nr. 2.1.8).

2.1.5 Steuerfreie Anwartschaftsübertragung ohne 
Arbeitgeberwechsel nach § 3 Nr. 55c EStG

Kommt es auf Veranlassung des Arbeitgebers wäh-
rend des Dienstverhältnisses des Arbeitnehmers zu 
Anwartschaftsübertragungen auf andere Träger von 
Pensionsfonds, Pensionskassen oder Direktversiche-
rungen, löst dies beim Arbeitnehmer im Zeitpunkt der 
Wertübertragung keinen steuerlichen Zufluss aus, 
soweit keine Zahlung unmittelbar an ihn erfolgt (§ 3 
Nr. 55c Satz 2 Buchstabe a EStG). Ebenso führt das 
beim neuen Träger eingerichtete Vertragsverhältnis 
bei unveränderter Übernahme der vertraglichen 
Hauptpflichten (Versicherungssumme, Laufzeit oder 
die abgesicherten biometrischen Risiken) steuerlich 
nicht zu einer Novation für Erträge, die nach § 22 
Nr. 5 Satz 2 EStG zu ermitteln sind.

2.1.6 Übertragung von Direktversicherungen bei 
Arbeitgeberwechsel nach dem Übertragungs-
abkommen

Wird die Direktversicherung nach den Regularien des 
„Abkommen zur Übertragung zwischen den Durch-
führungswegen Direktversicherung, Pensionskasse 
oder Pensionsfonds bei Arbeitgeberwechsel“ oder ver-
gleichbaren Übertragungsregelungen mit den gleich-
wertigen Versicherungsleistungen von dem neuen 
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Versorgungsträger des neuen Arbeitgebers weiterge-
führt, führt dies nicht zu einem lohnsteuerrechtlichen 
Zufluss beim Arbeitnehmer, und Novationsfolgen 
werden nicht ausgelöst. Mit dem Abkommen werden 
Übertragungen innerhalb der genannten Durchfüh-
rungswege und auch durchführungswegübergreifende 
Übertragungen unterstützt. Bei Pensionsfonds sind 
jedoch Pensionspläne ohne versicherungsförmige 
Garantien gemäß § 236 Absatz 2 Versicherungsauf-
sichtsgesetz (VAG) vom Abkommen ausgenommen.

2.1.7 Versorgungsausgleich

Bei dem Versorgungsausgleich von Anwartschaften 
oder laufenden Ansprüchen aus einer Direktversiche-
rung der ausgleichspflichtigen Person erhält die aus-
gleichsberechtigte Person die versorgungsrechtliche 
Stellung eines aus dem Unternehmen ausgeschiedenen 
Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsrentengesetzes.

Die aus einer Direktversicherung zu übertragenden 
Anrechte in Höhe des Ausgleichswerts sind im Rah-
men des internen Versorgungsausgleichs nach § 10 
Versorgungsausgleichgesetz (VersAusglG) sowohl für 
die ausgleichspflichtige als auch die ausgleichsberech-
tigte Person steuerneutral. Die späteren Versorgungs-
leistungen des Ausgleichsberechtigten gehören bei der 
steuerlichen Behandlung in die Einkunftsart, die ohne 
interne Teilung anzuwenden wäre. Dies gilt auch bei 
einer externen Teilung der Anrechte nach § 14 Vers-
AusglG, soweit das zu übertragende Anrecht in eine 
steuerlich gleichartig zu behandelnde Versorgung 
eingebracht wird.

2.1.8 Besteuerung der Leistungen beim Arbeit-
nehmer/Hinterbliebenen und Rentenbezugs-
mitteilungen

Leistungen (Rente oder Kapital) aus nach §§ 3 Nr. 63, 
63a oder 100 Absatz 6 EStG geförderten Direktversi-
cherungen oder aus nach § 3 Nr. 55b Satz 1 und 55c 
EStG steuerfreien Übertragungen sind in vollem Um-
fang als sonstige Einkünfte nach § 22 Nr. 5 Satz 1 
EStG einkommensteuerpflichtig.

Handelt es sich hingegen um Leistungen aus individu-
ell oder pauschal versteuerten Beiträgen, sind sie wie 
die gleichartigen Leistungen im Abschnitt „Private 
Versicherungen“ zu behandeln. Es empfiehlt sich 
deshalb, die kapitalbildende Direktversicherung min-
destens auf ein vollendetes 62. Lebensjahr des Versi-
cherten abzuschließen, damit die günstigere hälftige 
Ertragsbesteuerung gemäß Nr. 1.2.2 zweiter Spiegel-
strich Absatz 1 greifen kann. Allerdings erfolgt vorab 
weder ein Kapitalertragsteuer-, Solidaritätszuschlags- 
und Kirchensteuerabzug noch greift die Abgeltung-
steuer auf steuerpflichtige Leistungen.

Die steuerpflichtigen Einkünfte werden im Rahmen 
der Ermittlung der Einkommensteuer um den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 3 
EStG und ggf. den Altersentlastungsbetrag nach § 24a 
EStG von Amts wegen gekürzt.

Steuerpflichtig ist grundsätzlich der Leistungsempfän-
ger. Dies sind bei Direktversicherungen i.d.R. der 
versicherte Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen.

Der Versicherer hat im Falle steuerpflichtiger Leistun-
gen (Rente oder Kapital) oder Verlusten eine entspre-
chende Mitteilung an die zentrale Stelle der Deut-
schen Rentenversicherung Bund vorzunehmen (Ren-
tenbezugsmitteilung gemäß § 22a EStG). Weiteres ist 
dazu unter Nr. 1.12 zu finden. Daneben ist dem Leis-
tungsempfänger nach § 22 Nr. 5 Satz 7 EStG die steu-
erpflichtige Leistung oder der Verlust nach amtlichem 
Muster mitzuteilen.

Leistungsbezieher, die im Ausland ansässig sind, un-
terliegen mit ihren nach § 49 EStG steuerpflichtigen 
Leistungen der beschränkten Einkommensteuerpflicht. 
Dazu gehören Direktversicherungsleistungen des in-
ländischen Versicherers. Soweit ein Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit dem Ansäs-
sigkeitsstaat besteht, steht Deutschland nur dann ein 
Besteuerungsrecht zu, wenn Deutschland das Besteue-
rungsrecht ausdrücklich zugewiesen wird.

2.2 Direktversicherungen nach dem Sozialpart-
nermodell

Die Anwendung der Steuerfreistellungsregelungen 
nach § 3 Nr. 63 EStG oder des Förderbetrags und der 
Steuerfreistellung nach § 100 EStG setzen voraus, 
dass eine im Rahmen des Sozialpartnermodells nach 
§ 1 Absatz 2 Nr. 2a BetrAVG abgeschlossene Direkt-
versicherung bis auf abfindbare Kleinbetragsrenten 
nur Rentenzahlungen zulässt, die bei Altersleistungen 
lebenslang zu erbringen sind. Ansonsten bleiben die 
unter Nr. 2.1.2 oder 2.1.3 beschriebenen Erfordernisse 
unverändert.

Die Steuerregelungen in den Fällen der Nr. 2.1, 2.1.6 
bis 2.1.8 gelten ebenso, sofern Bestimmungen des 
§ 22 BetrAVG nicht entgegenstehen.

Im Sozialpartnermodell können die Tarifvertragspar-
teien zusätzlich arbeitgeberfinanzierte Sicherungsbei-
träge vereinbaren (§ 23 BetrAVG). Werden diese 
Beiträge dem Arbeitnehmer direkt auf seine Direkt-
versicherung gutgeschrieben bzw. zugerechnet, sind 
sie steuerlich wie die übrigen Beiträge zu behandeln 
(z.B. Steuerfreistellung nach § 3 Nr. 63 EStG). An-
sonsten bleiben sie im Zeitpunkt der Leistung des 
Arbeitgebers nach § 3 Nr. 63a EStG steuerfrei. Die 
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daraus später gewährten Betriebsrenten sind in vollem 
Umfang steuerpflichtig (siehe Nr. 2.1.8).

2.3 Rückdeckungsversicherungen

Die Beiträge stellen für das Unternehmen Betriebsaus-
gaben dar, sofern der Abschluss des Versicherungs-
vertrags betrieblich veranlasst ist.

Das Unternehmen muss in seiner Bilanz die Versiche-
rung mit dem Deckungskapital bzw. bei der Über-
schussverwendungsart „Investmentfonds“ zusätzlich 
die Fondsanteile mit deren Gegenwert aktivieren. 
Fondsgebundene Lebensversicherungen sind ebenfalls 
in Höhe des Gegenwertes der Fondsanteile zu aktivie-
ren. Wird eine Leistung aus der Rückdeckungsversi-
cherung ausgezahlt, führt diese zu Betriebseinnahmen 
des Unternehmens. Es erfolgt eine Verrechnung gegen 
den aktivierten Rückdeckungsanspruch. Bei der Ge-
winnermittlung durch Einnahmen-/Überschussrech-
nung erfolgt keine Aktivierung.

Der Versicherer hat auch bei Rückdeckungsversiche-
rungen eine zu erhebende Kapitalertragsteuer einzube-
halten und an das zuständige Finanzamt abzuführen. 
Die Abgeltungsteuer kommt nicht zur Anwendung.

Im Insolvenzfall des Arbeitgebers hat der versicherte 
Versorgungsberechtigte bei beitragsorientierten Leis-
tungszusagen nach § 8 Absatz 3 BetrAVG das Recht, 
eine dazu auf sein Leben abgeschlossene Rückde-
ckungsversicherung auf sich übertragen zu lassen und 
mit eigenen Beiträgen fortzuführen. Der Versorgungs-
berechtigte wird Versicherungsnehmer und Bezugsbe-
rechtigter. Die auf ihn übertragenen Deckungsmittel 
werden zum Übertragungszeitpunkt nach § 3 Nr. 65 
Satz 1 Buchstabe d EStG steuerfrei gestellt.

Die Besteuerung der späteren Leistungen erfolgt nach 
§ 22 Nr. 5 EStG. Danach ist die Leistung aus dem 
Übertragungswert in voller Höhe zu versteuern, wäh-
rend die Leistungen aus eigenen Beiträgen wie die 
gleichartigen Leistungen im Abschnitt „Private Versi-
cherungen“ zu behandeln sind. Im Übrigen treffen die 
Ausführungen unter 2.1.8 ebenso zu.

2.4 Teilhaberversicherungen

Schließt eine Personengesellschaft eine Lebensversi-
cherung in Form der Teilhaberversicherung ab, sind 
die Beiträge bei der Gesellschaft nicht als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig, sondern als Entnahmen der 
Gesellschafter zu behandeln. Der Anspruch auf die 
Versicherungsleistung ist in der Steuerbilanz der Ge-
sellschaft nicht zu aktivieren. Demgegenüber ist eine 
betriebliche Veranlassung gegeben, wenn die Perso-
nengesellschaft anstelle ihres Gesellschafters einen 
nicht beteiligten Arbeitnehmer oder auch einen Ge-

schäftspartner versichert, selbst aber bezugsberechtigt 
ist.

Sofern eine Kapitalgesellschaft als Versicherungsneh-
merin, Beitragszahlerin und Anspruchsberechtigte 
eine Lebensversicherung in Form der Teilhaberversi-
cherung abschließt, handelt es sich grundsätzlich um 
einen betrieblichen Vorgang, der analog der Rückde-
ckungsversicherung (siehe Nr. 2.3) behandelt wird.

Wir empfehlen bei Teilhaberversicherungen einen 
Steuerberater hinzuzuziehen.

B. ERBSCHAFTSTEUER

1. Allgemeines

Ansprüche oder Leistungen aus Lebensversicherungen 
unterliegen der Erbschaftsteuer, wenn sie auf Grund 
einer Schenkung des Versicherungsnehmers oder bei 
dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z.B. auf 
Grund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlas-
ses) erworben werden. Der Versicherer hat in diesen 
Fällen eine Anzeigepflicht gegenüber dem zuständi-
gen Erbschaftsteuerfinanzamt.

Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
leistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

Ob sich eine Erbschaftsteuerschuld ergibt, ist von den 
individuellen Verhältnissen (z.B. den zur Verfügung 
stehenden Freibeträgen) abhängig.

2. Leistungen aus Direktversicherungen an den 
Arbeitnehmer

Erhält der versicherte Arbeitnehmer die Leistung, ist 
kein steuerpflichtiger Erwerb gegeben, da er durch das 
eingeräumte Bezugsrecht als wirtschaftlicher Inhaber 
der Leistung gilt. Im Todesfall des versicherten Ar-
beitnehmers sind die fälligen Hinterbliebenenbezüge 
beim überlebenden Ehegatten/eingetragenen Lebens-
partner bzw. den Kindern grundsätzlich steuerfrei. 
Dies gilt auch für entsprechende Hinterbliebene eines 
nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführers 
einer GmbH, soweit sie angemessen sind. Bei beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführern sind die 
Hinterbliebenenbezüge stets erbschaftsteuerpflichtig. 
Stehen anderen Personen Leistungen zu, hängt eine 
Erbschaftsteuerschuld von den individuellen Verhält-
nissen (z.B. den zur Verfügung stehenden Freibeträ-
gen) ab.

C. VERSICHERUNGSTEUER

Beiträge zu Lebensversicherungen sind nach § 4 Nr. 5 
Versicherungsteuergesetz (VerStG) von der Versiche-
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rungsteuer befreit, wenn der Versicherungsnehmer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat 
(bzw. bei juristischen Personen der Sitz der Geschäfts-
leitung in Deutschland ist). Für Versicherungsnehmer, 
die einem der übrigen Mitgliedstaaten des Europäi-
schen Wirtschaftsraums angehören, ist ggf. die landes-
übliche Versicherungsteuer von uns zu erheben.

D. UMSATZSTEUER

Bei den Versicherungen in den vorgenannten Ab-
schnitten sind die Beiträge und Leistungen nach § 4 
Nr. 10 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz (UStG) von 
der Umsatzsteuer befreit.

E. STEUERDATENAUSTAUSCH ZWISCHEN 
STAATEN

Um grenzüberschreitender Steuerhinterziehung entge-
genzuwirken, haben zahlreiche Länder zwischenstaat-
liche Abkommen unterzeichnet, um eine rechtliche 
Grundlage für einen Austausch von steuerrelevanten 
Informationen zu erhalten. Von Bedeutung sind die 
folgenden Abkommen:

1. Meldepflichten nach dem Abkommen zwi-
schen Deutschland und den USA (FATCA)

FATCA bedeutet »Foreign Account Tax Compliance 
Act« und regelt den Informationsaustausch zwischen 
Deutschland und den USA. Die Meldepflicht im Rah-
men von FATCA besteht seit dem 1. Juli 2014. Hierzu 
haben auch Versicherer Daten zu erheben und nach 
amtlich vorgeschriebenen Datensatz an das Bundes-
zentralamt für Steuern zu übermitteln, das die erhalte-
nen Daten an die zuständige Behörde der USA weiter-
leitet.

Um einen meldepflichtigen Versicherungsvertrag 
handelt es sich immer dann, wenn dessen Versiche-
rungsnehmer mindestens eine in den USA einkom-
mensteuerpflichtige Person oder ein nicht US-ameri-
kanischer Rechtsträger ist, der von mindestens einer in 
den USA einkommensteuerpflichtigen Person be-
herrscht wird. Bei Fälligkeit tritt an die Stelle des 
Versicherungsnehmers die Person, die vertragsgemäß 
Anspruch auf Erhalt der Versicherungsleistung hat.

Zu den zu beschaffenden und auszutauschenden Infor-
mationen gehören Name, Anschrift und US-ameri-
kanische Steueridentifikationsnummer des Versiche-
rungsnehmers oder Anspruchsberechtigten auf die 
Versicherungsleistung, Vertragsnummer und der Wert 
der Versicherung zum Ende des Kalenderjahres oder 
zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung.

Meldepflichtig sind rückkaufsfähige Versicherungs-
verträge und Rentenversicherungsverträge, mit einem 
Wert von mehr als 50.000 US-Dollar.

Für Meldezwecke sind alle von einer Person geführten 
Verträge zusammen zu fassen. Der Wert eines Vertra-
ges wird erstmals zum 30.06.2014 und danach jeweils 
zum letzten Tag eines Kalenderjahres ermittelt. In 
Bezug auf in Euro geführte Verträge ist der von der 
Deutschen Bundesbank veröffentlichte Referenzkurs 
der Europäischen Zentralbank zum US-Dollar anzu-
setzen, der zum letzten Tag des Kalenderjahres ermit-
telt wird.

Es gehört zu Ihren Obliegenheiten, uns Änderungen 
Ihres Status in Bezug auf eine US-amerikanische 
Steuerpflicht mitzuteilen.

Hiervon ausgenommen sind Altersvorsorgepläne nach 
§ 1 des Betriebsrentengesetzes und somit alle Durch-
führungswege der betrieblichen Altersversorgung. 
Damit sind die in diesem Zusammenhang abgeschlos-
senen Rückdeckungsversicherungen und Direktversi-
cherungen von der Meldepflicht nicht betroffen.

2. Meldepflichten nach dem Finanzkonten-Infor-
mationsaustauschgesetz

Das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz 
(FKAustG) regelt mit Wirkung ab 01.01.2016 den 
automatischen Informationsaustausch über steuerrele-
vante Daten nach dem „Common Reporting Standard 
(CRS)“ in Deutschland. Damit werden nach diesem 
Standard jährlich zu meldende Daten zum 30.09. eines 
Jahrs für das vergangene Jahr zwischen den Steuerbe-
hörden der Vertragsstaaten ausgetauscht.

Zu melden sind rückkaufsfähige Versicherungsverträ-
ge und Rentenversicherungsverträge ohne Summenbe-
schränkungen. Um einen meldepflichtigen Vertrag 
handelt es sich, wenn der Versicherungsnehmer eine 
nicht in Deutschland einkommensteuerpflichtige Per-
son ist oder ein Rechtsträger ist, der von einer in ei-
nem Vertragsstaat ansässigen Person beherrscht wird. 
Bei Fälligkeit tritt an die Stelle des Versicherungsneh-
mers die Person, die vertragsgemäß Anspruch auf 
Erhalt der Versicherungsleistung hat. Zu den zu be-
schaffenden und auszutauschenden Informationen 
gehören Name, Anschrift, Steueridentifikationsnum-
mer der betreffenden Person, Vertragsnummer und 
der Wert des Vertrags zum Ende des Kalenderjahrs.

Altersvorsorgepläne nach den Durchführungswegen 
der betrieblichen Altersversorgung gemäß § 1 Be-
triebsrentengesetz sind von der Meldepflicht ausge-
nommen. Damit sind die in diesem Zusammenhang 
abgeschlossenen Rückdeckungsversicherungen und 

Seite 59 von 60



ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

Direktversicherungen von der Meldepflicht nicht be-
troffen.
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kon 045 – 01.2021

Von den Alte Leipziger Gesellschaften beauftragte Dienstleister(-Kategorien)*

Aufgaben, zu deren Bearbeitung personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse) an Dritte weitergegeben werden können

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien

Adressprüfung Adressermittler, Einwohnermeldeämter

Assistance und Pannenhilfe AvD Automobilclub

Auskunftseinholung zur Antrags- und/oder Leistungsbearbeitung Wirtschaftsauskunfteien
(SCHUFA Holding AG, Creditreform e.V., Arvato infoscore Consumer 
Data GmbH, Forum Finanzplanung GmbH, informa HIS GmbH)
ESW Software Warda KG (Verstorbenenabgleich)
Dienstleister zur Gebäudewertermittlung

Beratung, treuhänderische Tätigkeiten, Tarifierung Beratungsunternehmen, Treuhänder, Aktuare

Bestandsverwaltung und Schadenbearbeitung (Sachversicherung) Assekuradeure, Makler, HVR Hamburger Vermögensschaden-Haftpflicht 
Risikomanagement GmbH

Datenträger-/Aktenentsorgung Entsorgungsunternehmen

Digitale Kommunikation Serviceware SE, Kauz GmbH, mailingwork GmbH

Durchführung von Web-Konferenzen und Bereitstellung einer Konferenz-Plattform CSN. Communication Service Network GmbH

Druck-/Kuvertierarbeiten, Briefabholung und Versand Druckereien und Postdienstleister

Endkundenplattform „fin4u“ fundsaccess AG, BANKSapi GmbH

Firmenkundenportal in der betrieblichen Altersversorgung ePension GmbH & Co. KG

Forderungsmanagement, gerichtliches und außergerichtliches Mahnverfahren, Bera-
tung (juristisch), allgemeine Dienstleistung in begründeten Einzelfällen

Rechtsanwälte Ohletz
Rechtsanwalt Andreas Conzelmann

Immobilien Verwalter, Hausmeisterdienste, Abrechnungsunternehmen, Handwerker, 
Immobilienmakler, IT-Dienstleister, Fachanwälte, Architekten, Projekt-
entwickler

IT-Dienstleistungen (Programmiertätigkeiten, User-Help-Desk, 
Hard- und Softwareimplementierung und -unterstützung, Archivierung von aufbe-
wahrungspflichtigen Daten, System-Beratung und -Unterstützung)

Externe IT-Dienstleistungsunternehmen

Marktforschung (Marktanalysen, Servicestudien,
Kundenbefragungen auch im Rahmen von Ratings)

Marketing-/Marktforschungsunternehmen, Ratingagenturen, 
ASSEKURATA

Rürup-Service, Rentenbezugsmitteilungs-Service, 
Zentralruf, Notruf

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

Prüfung von Kostenvoranschlägen, Rechnungen, Schadenware Prüfdienstleister, Sachverständige, Property€xpert GmbH, 
Control€xpert GmbH, Partnerwerkstätten, Restwertbörsen

Reparatur, Sanierung, Ersatz Handwerksbetriebe, Sanierer, Werkstätten, Mietwagenunternehmen

Schaden-/Assistance-Dienstleistungen und Präventionsberatung 
(Cyber Gewerbe)

Externe Cyber-Security-Unternehmen

Vermittlung von Reparaturaufträgen DMS GmbH, riparo GmbH

Aufgaben, zu deren Bearbeitung auch Gesundheitsdaten an Dritte weitergegeben werden können

Übertragene Aufgaben Auftragnehmer/Dienstleistungskategorien

Alle zum Geschäftsbetrieb der Alte Leipziger Pensionskasse AG und der Alte Leipzi-
ger Pensionsfonds AG gehörenden Aufgaben

Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Anforderung und Prüfung von Arztberichten/Gutachten ACTINEO GmbH

Schaden-/Assistance-Leistungen, Rehabilitationsmaßnahmen, Hilfs- und Pflegeleis-
tungen

Assistance-, Reha- und Pflege-Dienstleister
(ROLAND Assistance GmbH, Malteser Hilfsdienst e.V.,
Deutsche Assistance Service GmbH)

Außenregulierung, berufskundliche Gutachten, Rückversicherung Rückversicherer, Mercur Grip, Regulierungsbeauftragte

Erstellen von Sachverständigengutachten, Schadenprüfung, Belegprüfung Sachverständige, Gutachter, Ärzte (inkl. Ärztlicher Dienst der 
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.)

Juristische Beratung, Schadenbearbeitung Rechtsanwälte

Regressbearbeitung, Außenregulierung Interschaden GmbH, REGU24 Servicekonzept AG, Twentyfour GmbH

Schadenbearbeitung Schweitzer Gruppe GmbH

Telefonischer Kundendienst Schaden Management Schweitzer GmbH

Übersetzungen Übersetzungsbüros

* Liste der Dienstleister gemäß Ihrer „Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung“
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Gemeinsame Stammdatenverarbeitung der Gesellschaften der ALH Gruppe
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Alte Leipziger Bauspar AG Alte Leipziger Pensionskasse AG

Hallesche Krankenversicherung a.G. Alte Leipziger Trust Alte Leipziger Pensionsfonds AG

Alte Leipziger Versicherung AG Investment-Gesellschaft mbH Alte Leipziger Pensionsmanagement GmbH

Alte Leipziger Holding AG Alte Leipziger Treuhand GmbH

Um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Anmelde-, Angebots-, Vertrags- und Leistungsabwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können
(z. B. Zuordnung von Post und eingehenden Telefonaten), werden die Stammdaten der Antragsteller, Anmeldenden, Interessenten und Versicherten der Unternehmen 
der ALH Gruppe in einer gemeinschaftlich genutzten Datenbank geführt. Diese Stammdaten umfassen Name, Adresse, Geburtsdatum
und -ort, Kunden- und Versicherungsnummer, Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten sowie Sperrvermerke zu Werbung und Markt-/Meinungsforschung.

Die Datenverarbeitung umfasst ferner IT-Dienstleistungen sowie Verträge über die Nutzung von Räumlichkeiten und Technik.

Die Legitimationsgrundlage für eine Datenübermittlung an andere Stellen ergibt sich aus der Schweigepflichtentbindungserklärung und aus der Datenschutzerklärung 
im Antrag. Diese Maßgaben haben auch für die Versicherungsunternehmen der ALH Gruppe Gültigkeit. Ansonsten besteht eine getrennte Datenhaltung in den einzel-
nen Unternehmen.


